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A. Bekanntmachungen nach dem NHG 
 
Die Fakultätsräte der Fakultäten für Naturwissenschaften, für Maschinenbau, für Bauingenieurwesen und Geodäsie, für 
Wirtschaftswissenschaften, für Mathematik und Physik, für Elektrotechnik und Informatik sowie der Leibniz School of 
Education der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben jeweils für ihre sämtlichen noch in Kraft befindli-
chen Studiengänge die nachstehenden Pauschalbeschlüsse für nachfolgenden Paragraphen gefasst. Das Präsidium hat 
die Änderungen am 27.09.2023 gem. § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG genehmigt. Sie treten am Tag nach ihrer hochschulöf-
fentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in Kraft. 

 

 

Pauschalbeschlüsse der Fakultätsräte zu nachfolgendem Paragraphen: 

 

§ 6 a  Digitale Prüfungsformate 

(1) Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet sind, können nach Ermessen der Prüfenden und mit Zu-
stimmung des nach § 3 zuständigen Organs in digitaler Form und ohne Verpflichtung, persönlich in ei-
nem bestimmten Prüfungsraum anwesend sein zu müssen, durchgeführt werden. Hierunter fallen 
schriftliche, mündliche, praktische sowie sonstige Prüfungen und Prüfungsarten, die ganz oder teilweise 
in digitaler Form, nämlich unter Einsatz von Computern oder anderen elektronischen Geräten, zur Ver-
fügung gestellt, abgegeben oder durchgeführt werden. Soll eine Prüfung als digitale Prüfung abgenom-
men werden, so sind die Studierenden über die Durchführung in digitaler Form zu informieren. § 6 Abs. 
3 S. 1 gilt entsprechend.  

(2) Spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn sind Studierende zu informieren 

a. über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nach Abs. 3. gemäß Formular Daten-
schutzhinweise 

b. über die technischen Anforderungen an die einzusetzenden Kommunikationseinrichtungen, die für 
eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung erfüllt sein müssen, insbesondere das Bestehen 
einer geeigneten Bild- und Tonübertragung zur Videoaufsicht nach Abs. 6 oder Videokonferenz 
nach Abs. 3 sowie eine qualitativ ausreichende Internetverbindung und 

c. über die organisatorischen Bedingungen an eine ordnungsgemäße Prüfung. 

Es soll für die Studierenden die Möglichkeit geschaffen werden, die Prüfungssituation in Bezug auf die 
Technik, die Ausstattung und die räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung auszuprobieren. 

(3) Im Rahmen digitaler Prüfungen dürfen personenbezogene Daten verarbeitet werden, soweit dies zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Zwecke der Au-
thentifizierung nach Abs. 5 und der Prüfungsaufsicht nach Abs. 6. Die Hochschule stellt sicher, dass die 
bei der Durchführung einer digitalen Prüfung anfallenden personenbezogenen Daten im Einklang mit 
den datenschutzrechtlichen Anforderungen,  insbesondere mit der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung – DSGVO), verarbeitet werden. Die zu Prüfenden sind in präziser, transparen-
ter, verständlicher und leicht zugänglicher Form insbesondere darüber zu informieren, zu welchem 
Zweck personenbezogene Daten verarbeitet werden und wann diese wieder gelöscht werden. Auf die 
Betroffenenrechte nach den Artikeln 12 bis 21 DSGVO ist ausdrücklich hinzuweisen.  

(4) Bei digitalen Prüfungen sind Lernmanagementsysteme, Prüfungsplattformen, Videokonferenzsysteme 
und andere technische Hilfsmittel so zu verwenden, dass notwendige Installationen auf den elektroni-
schen Kommunikationseinrichtungen der Studierenden nur unter den folgenden Voraussetzungen erfol-
gen:  

a. Die Funktionsfähigkeit der elektronischen Kommunikationseinrichtung wird außerhalb der Prüfung 
nicht und währenddessen nur in dem zur Sicherstellung der Authentifizierung sowie der Unterbin-
dung von Täuschungshandlungen notwendigen Maße beeinträchtigt, 

b. die Informationssicherheit der elektronischen Kommunikationseinrichtung wird zu keinem Zeitpunkt 
beeinträchtigt, 

c. die Vertraulichkeit der auf der elektronischen Kommunikationseinrichtung befindlichen Informatio-
nen wird zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt und 

d. eine vollständige Deinstallation ist nach der elektronischen Prüfung möglich. 

(5) Vor Beginn einer digitalen Prüfung erfolgt die Authentifizierung mit Hilfe eines gültigen Legitimationspa-
pieres, das nach Aufforderung vorzuzeigen ist, oder einer sonstigen geeigneten Authentifizierung oder 
eines Authentifizierungsverfahrens. Eine Speicherung der im Zusammenhang mit der Authentifizierung 
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verarbeiteten Daten über eine technisch notwendige Zwischenspeicherung hinaus ist unzulässig. Per-
sonenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung sind unverzüglich zu löschen. Die Studierenden 
sind darauf hinzuweisen, dass für die Authentifizierung nicht erforderliche Angaben auf dem Legitimati-
onspapier abgeklebt werden können. Die Authentifizierung der Prüfungsteilnehmenden im virtuellen 
Prüfungsraum muss einzeln und damit unter Ausschluss der übrigen Prüfungsteilnehmenden erfolgen. 

(6) Zur Unterbindung von Täuschungshandlungen während einer digitalen Prüfung sind die Studierenden 
dazu zu verpflichten, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten Kommunikations-
einrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Videoaufsicht ist so auszugestalten, dass die Kamerabi-
lder der Prüfungsteilnehmenden ausschließlich für das Aufsichtspersonal sichtbar sind. Virtuelle Hinter-
gründe können untersagt werden. Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, dass der Persön-
lichkeitsschutz und die Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten Kontrollzwe-
cken erforderlich eingeschränkt werden (sog. Übersichtskontrolle). Eine verdachtsunabhängige Raum-
überwachung ist unzulässig. Bei konkretem Täuschungsverdacht können individuelle Einzelkontrollen 
stattfinden, wobei die betroffenen Personen hierüber unverzüglich zu informieren sind. Einzelkontrollen 
sind unter Ausschluss der übrigen Prüfungsteilnehmenden in sog. Breakout-Räumen durchzuführen. 
Die Videoaufsicht erfolgt durch Aufsichtspersonal der Hochschule. Eine automatisierte Auswertung von 
Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht ist unzulässig. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige 
Speicherung der Bild- oder Tondaten ist nicht zulässig. Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend. Zur Video-
aufsicht dürfen ausschließlich die an der LUH zentral zugelassenen Videokonferenzsysteme verwendet 
werden. Bei digitalen Prüfungen kann von den Studierenden eine Versicherung an Eides statt verlangt 
werden, wonach die Prüfungsleistung von ihnen selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe er-
bracht worden ist. Sofern eine solche Erklärung verlangt und nicht eingereicht wird, wird die Prüfung als 
nicht bestanden gewertet. 

Der Ablauf und die wesentlichen Inhalte der elektronischen Fernprüfung werden von einer prüfenden 
oder beisitzenden Person protokolliert. 

(7) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der 
Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung bei einer schriftlichen Prüfung tech-
nisch nicht durchführbar, wird die Prüfung vorzeitig beendet; im Falle einer vorzeitigen Beendigung wird 
die Prüfungsleistung nicht gewertet und der Prüfungsversuch gilt als nicht unternommen. Dies gilt nicht 
bei einer geringfügigen Störung. Kann den Studierenden nachgewiesen werden, dass sie die Störung 
zu verantworten haben, kann der Prüfungsausschuss den Prüfungsversuch als nicht bestanden werten. 

Ist die Bild- oder Tonübertragung bei einer mündlichen oder praktischen Prüfung vorübergehend ge-
stört, wird die Prüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Störung an, so-
dass die mündliche oder praktische Prüfung nicht ordnungsgemäß fortgesetzt werden kann, wird die 
Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. Die Sätze 1-4 gelten entsprechend.  

 

1. Naturwissenschaftliche Fakultät (Fakultätsratsbeschluss vom 07.06.2023) 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Biochemie vom 19.07.2017 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie vom 28.06.2016  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Chemie vom 20.06.2017 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Life Science vom 19.07.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Life Science vom 19.07.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Life Science vom 19.07.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Food Research and Development vom 17.08.2018 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Biologie vom 14.09.2021 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Molekulare Mikrobiologie vom 31.08.2021  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geowissenschaften vom 19.08.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Geowissenschaften vom 06.08.2020 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geographie vom 09.10.2015 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geographie vom 23.07.2015 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Landschaftswissenschaften vom 13.08.2019 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsgeographie vom 19.09.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsgeographie vom 19.08.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Pflanzenbiotechnologie vom 05.09.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Pflanzenbiotechnologie vom 05.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Pflanzenbiotechnologie vom 17.08.2018 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Molekulare und Angewandte Pflanzenwissen-

schaften vom 17.08.2018 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang International Horticulture vom 31.07.2018  
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2. Fakultät für Maschinenbau (Fakultätsratsbeschluss vom 21.06.2023) 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau vom 25.08.2015, mit den Änderun-

gen vom 08.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Produktion und Logistik vom 25.08.2015, mit den 

Änderungen vom 08.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau vom 25.08.2015, mit den Änderungen 

vom 08.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Nachhaltige Ingenieurwissenschaft vom 14.09.2021, 

mit den Änderungen vom 08.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Produktion und Logistik vom 25.08.2015, mit den Än-

derungen vom 08.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biomedizintechnik vom 25.08.2015, mit den Änderun-

gen vom 07.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mechatronik und Robotik vom 25.08.2015, mit den Än-

derungen vom 13.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Optische Technologien: Laser und Photonik vom 

08.09.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Optische Technologien vom 26.08.2015, mit Änderun-

gen vom 25.11.2022   
‐ Prüfungsordnung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor (LBS-Sprint) (Mas-

ter of Education) vom 29.07.2017, mit Änderungen vom 14.03.2023 
‐ Prüfungsordnung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen für Fachbachelor - Metalltechnik 

(Master of Education) vom 30.092016, mit Änderungen vom 14.03.2023 
 

 

3. Leibniz School of Education (Fakultätsratsbeschluss vom 02.06.-10.06.2023; Fakultätsratsbe-
schluss der Hochschule Hannover vom 20.06.2023; Beschluss des Senats der HMTMH vom 
28.06.2023) 

‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Technical Education vom 16.09.2016  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Berufsbildenden Schulen vom 30.09.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang vom 08.09.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Berufsbildenden Schulen für Fachbachelor 

(LbS-SPRINT) vom 29.08.2017 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien vom 30.09.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik vom 30.09.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sonderpädagogik vom 22.07.2016 
‐ Zertifikatsprogramm „Zweites Unterrichtsfach für das Lehramt an berufsbildenden Schulen“ vom 

16.09.2016 
‐ Zertifikatsprogramm „Zweites Unterrichtsfach für das Lehramt für Sonderpädagogik“ vom 

16.09.2016 
‐ Zertifikatsprogramm „Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien“ vom 08.09.2016 

 

 

4. Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie (Fakultätsratsbeschluss vom 21.06.2023)  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bau- und Umweltingenieurwesen vom 30.09.2019 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen vom 30.09.2019 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Umweltingenieurwesen 30.09.2019 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Computational Methods in Engineering vom 

30.09.2019 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wasser und Umwelt vom 09.07.2015 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Water Resources and Environmental Management 

vom 25.08.2015 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik vom 24.06.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformatik vom 24.06.2016 
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5. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät (Beschluss des Fakultätsrates vom 21.06.2023)  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaft vom 04.07.2017 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftswissenschaft vom 08.08.2018  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur vom 04.07.2017 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieur vom 07.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieur vom 08.08.2018  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Arbeitswissenschaft vom 02.08.2017 

 

 

6. Fakultät für Mathematik und Physik (Beschluss des Fakultätsrates vom 21.06.2023) 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik vom 17.09.2020  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mathematik vom 17.09.2020 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Meteorologie vom 18.09.2020 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Meteorologie vom 18.09.2020 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik vom 18.09.2020 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik vom 18.09.2020 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Umweltmeteorologie vom 08.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Quantum Engineering vom 02.09.2022 
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Nanotechnologie vom 22.07.2016 
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Nanotechnologie vom 22.07.2016 

 

 

7. Fakultät für Elektrotechnik und Informatik (Beschluss des Fakultätsrates vom 19.06.2023)  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik vom 

07.09.2017, mit den Änderungen vom 07.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Energietechnik vom 17.09.2020, mit den Änderun-

gen vom 07.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mechatronik vom 07.09.2017, mit den Änderungen 

vom 13.09.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik vom 23.03.2017, mit den Änderungen 

vom 07.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Technische Informatik vom 23.03.2017, mit den Än-

derungen vom 25.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik vom 

07.09.2017, mit den Änderungen vom 07.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Energietechnik vom 17.09.2020, mit den Änderungen 

vom 07.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Informatik vom 23.03.2017, mit den Änderungen vom 

25.11.2022  
‐ Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Technische Informatik vom 23.03.2017, mit den Ände-

rungen vom 25.11.2022  
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
16.02.2022 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik vom 17.09.2020 
in der Fassung der letzten Änderung beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) 
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes am 17.08.2022 genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2022 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 17.09.2020, 

mit Änderungen vom 10.08.2021 und 02.09.2022 

 

Die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende, geänderte Prüfungsordnung 
erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums, Zwischenprüfung 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Bachelorarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§10a Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

§ 11 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 7 

Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen 
oder wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten, die fachlichen 
Zusammenhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium 
beträgt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist der Prüfungsausschuss 
zuständig, der im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan durch den Fakultätsrat 
zur Erledigung dieser Aufgaben eingesetzt wird. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der 
Hochschullehrergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie 
ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren 
Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der 
stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der 
Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat 
in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 5Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied 
des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der 
Erörterung und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen 
beobachtend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm 
beauftragten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses vor, führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese 
Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für 
Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und 
gegebenenfalls Studienleistungen in Pflichtmodulen, gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen, Wahlmodulen 
und dem Pflichtmodul „Bachelorarbeit“ nach Anlage 1. 
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(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) entfällt 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im 
Modulkatalog kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in 
Absprache oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache 
abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin 
oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ 
auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind unbenotete Leistungen, die in einem Modul/einer Lehrveranstaltung 
vorgesehen werden können, um Kompetenzen einzuüben. 2Die zu erbringenden Studienleistungen 
werden in Anlage 1 bzw. dem jeweiligen Modulkatalog näher erläutert und von den Lehrenden 
spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sollen in der Regel im 
Rahmen der zugehörigen Lehrveranstaltung erbracht werden. 

(2)  1Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit, Hausarbeiten, Klausuren, Klausuren mit 
Antwortwahlverfahren, mündliche Prüfungen, Praktikumsberichte, Projektorientierte Prüfungsformen, 
sportpraktische Präsentationen, Studienarbeiten und Veranstaltungsbegleitende Prüfungen. 2Näheres 
zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach Anlage 1 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform vor dem 
15.10. für das Wintersemester beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester erfolgen. 
2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn Anlage 1 eine 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung vorsieht. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten 
lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu 
versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Präsentationen oder Kurzarbeiten angeboten werden. 2Die Teilnahme der 
Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen 
während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 
vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von 
den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch 
ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen 
bzw. ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der 
Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der 
innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und 
Selbststudium (Leistungspunkte) eingehalten wird. 
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§ 7  Bachelorarbeit 

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend Anlage 1. 2Die Bachelorarbeit soll 
zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul 
Bachelorarbeit werden 13 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die 
Bearbeitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die 
Themenausgabe darf erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist 
zugestellt. 4§ 15 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Bachelorarbeit ist binnen drei Monate nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Bei empirischen Arbeiten beträgt die Bearbeitungszeit drei Monate. 3Die 
Bachelorarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von der oder dem 
Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind, und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Bachelorarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulkatalog. 2Beinhaltet das Modul Bachelorarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend Anlage 1 zusammen.  

(7) 1Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache, nach Maßgabe der Anlage 1 sowie in Absprache mit der 
Prüferin oder dem Prüfer auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im 
begründeten Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge 
gemäß Satz 2 beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die 
Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Bachelorarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover an einem an der 
Bachelorausbildung beteiligtem Institut. 2Sie darf mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs 
auch an einem anderen Institut oder an einer anderen Hochschule oder Einrichtung außerhalb der 
Hochschule angefertigt werden. 3Wird die beziehungsweise der externe Betreuende gemäß § 5 als 
Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, muss die Arbeit durch eine Prüfungsberechtigte oder einen 
Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover betreut werden. 4Wird die 
beziehungsweise der externe Betreuende nicht als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die 
Bachelorarbeit von einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover bewertet. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit Anlage 1 genannt 
werden, bestanden worden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht bestandene Bachelorprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in Anlage 1 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den 
für die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs 
unterziehen (Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs 
(Zusatzmodule). 3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module 
außerhalb des Studiengangs absolviert werden, wenn die Zustimmung der oder des Prüfenden vorliegt.  
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(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen werden auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Dokumente gemäß § 21 
aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt 
werden.  3Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 4Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 5Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung 
erforderlichen Unterlagen. 6Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, 
werden nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, 
wenn keine wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- 
und Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der oder des Prüfenden, eines 
Mitglieds der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die 
Anerkennung beantragt wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für 
wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der 
Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität. 

(3)1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung 
beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4)  1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender 
Notenskala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte 
entsprechend Anlage 1 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung 
auf Antrag unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in 
den Abschlussunterlagen gekennzeichnet.  

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a  Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis 
von bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen 
Einstufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Personen zugelassen 
werden, die nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen 
Prüfungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 10 gilt entsprechend. 

 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Bachelorstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben 
ist. 2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind Anlage 1 zu 
entnehmen.  
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(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Bachelorstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in 
einem Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen 
Studiengang endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in 
einem Modul, das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung 
beantragt wird, können in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Bachelorarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt 
voraus, dass die in Anlage 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen 
entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums gem. Anlage 3.1 eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ kann eine Anmeldung in Ausnahmefällen auch außerhalb dieses festgesetzten 
Zeitraumes zugelassen werden. 3Die Anmeldung/Zulassung zur Bachelorarbeit impliziert eine Anmeldung zu 
allen nach Anlage 1 in diesem Modul erforderlichen Prüfungsleistungen.  

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene 
Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. 3Bachelorarbeiten sowie Studienarbeiten können 
abweichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 2 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben 
unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe 
des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt 
werden; sie können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Veranstaltungsbegleitenden 
Prüfungen müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, 
in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform 
muss spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der 
vorausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung 
durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich 
nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, 
in § 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im 
Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten 
Prüfungsleistungen nur die Bewertung „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden 
hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur 
mindestens drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 
Absatz 4 und 5 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Eine Abmeldung von einer Klausur (mit oder ohne Antwortwahlverfahren, benotet oder unbenotet), 
kann bis sieben Kalendertage vor Beginn der Prüfung erfolgen. 2Eine Abmeldung von einer mündlichen 
Prüfung oder einer sportpraktischen Präsentation kann bis einen Kalendertag vor Beginn der Prüfung 
erfolgen. 3Die Abmeldung von allen übrigen in der Anlage 2 genannten Prüfungsformen ist bis zum 
Beginn der Prüfungsleistung möglich. 4Ausgenommen hiervon ist eine Themenrückgabe, wenn diese 
innerhalb der nach § 7 Absatz 3 beziehungsweise für eine Studienarbeit nach Anlage 2 erlaubten Frist 
erfolgt. 

(2) 1Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Ausgabe des Themas. 
2Als Beginn einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der 
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Beginn des ersten Prüfungsteils. 3Melden sich Studierende vom ersten Prüfungsteil einer 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung ab, gilt diese Abmeldung für die gesamte Prüfung. 4Die 
Abmeldung nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(3) 1Die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Klausuren online im Prüfungssystem vorzunehmen. 2Bei 
mündlichen Prüfungen und sportpraktischen Präsentationen ist die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 2 
schriftlich, per E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form zu erklären. 3Die 
Form der Abmeldung nach Satz 2 gilt auch für Prüfungsleistungen nach Anlage 2, für die eine 
Themenausgabe erfolgt. 

(4) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin, tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, erscheint er nicht zum Prüfungstermin einer Klausur, mündlichen Prüfung oder 
einer sportpraktischen Präsentation oder tritt erst nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 und 2 definierten 
Frist zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(5) 1Abweichend von Absatz 4 gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis 
oder den Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich gegenüber dem nach § 3 zuständigen Organ 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des 
nach § 3 zuständigen Organs aus wichtigem Grund ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 3Das Attest 
muss eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie eine Aussage über die daraus 
folgende Beeinträchtigung für die jeweilige Prüfung enthalten. 4Hierzu soll das Formular nach Anlage 4 
verwendet werden. 5Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 
zuständige Organ innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Attestes. 6Sätze 2 und 5 gelten 
entsprechend für die Krankheit und dazu notwendige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen. 
7Nahe Angehörige sind eigene Kinder, Eltern, Großeltern sowie Ehe- und Lebenspartner und deren 
Kinder. 

(6) 1Wird ein wichtiger Grund für das Versäumnis eines Abgabetermins glaubhaft nachgewiesen, kann das 
nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der 
vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 2Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in 
begründeten Einzelfällen zulässig. 3Ist eine weitere Verlängerung der Bearbeitungsdauer 
unverhältnismäßig, kann das nach § 3 zuständige Organ entscheiden, dass ein neues Thema 
ausgegeben wird. 4Die Prüfungsleistung gilt in diesem Fall als nicht unternommen. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende 
Beeinträchtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger 
anderer Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer 
wichtiger Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu 
verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet, weitere 
Regelungen ergeben sich aus der Anlage 3.2. 2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. 
 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen 
entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt.  

5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 
Satz 4 gilt entsprechend. 
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(3) 1Bei einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen 
Teilprüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 
bewertet. 2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser 
beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte 
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden 
Punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der 
Mittelwert aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, 
der so ermittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei 
jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche 
Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel 
gelten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – 
insbesondere bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 
zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen 
ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei 
Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 
Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in Anlage 1 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zugehörigen 
Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausreichend“ 
oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach Anlage 1 in Form von modulübergreifenden 
Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in Anlage 1 genannten Leistungspunkte bestanden. 2Eine 
Modulgruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende 
Prüfung bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen 
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Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen 
bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts Anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzmodule gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt 
werden, die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die 
Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, 
eine geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von 
§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in Anlage 1 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die 
Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Bachelorprüfung mindestens 1,2 oder besser und ist die Bachelorarbeit mit 
der Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten 
gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird - sofern in Anlage 1 keine abweichende Regelung vorgesehen ist - als 
arithmetisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei 
werden die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte 
gewichtend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes 
Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht 
erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 
4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(6)1Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen oder Modulen gebildet.  

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung werden eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad 
sowie Abschlussunterlagen ausgestellt. 2 Die Abschlussunterlagen bestehen aus einem Zeugnis und 
einem Verzeichnis der bestandenen Module. 3Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma 
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt, soweit sich aus Anlage 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 6 keine zusätzlichen 
Gliederungsebenen ergeben, die Module und deren Noten, den Titel der Bachelorarbeit und deren Note 
sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Das Verzeichnis der bestandenen Module 
(einschließlich des Moduls Bachelorarbeit) weist die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen aus. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Bachelorprüfung wird auf allen Dokumenten 
der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote 
relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das 
Tagesdatum des Drucks.  
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(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen 
Qualifikationen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 
gelten entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle 
ausgestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der 
jeweils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur 
Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquivalenten aus: 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 20 Absatz 6 
Notenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Hierbei wird abweichend von § 20 Absatz 3 auf die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet. 4Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module 
wird der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür 
vergebenen Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die 
Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle in Absatz 1 genannten Dokumente werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zusätzlich werden 
vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder 
der Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 
zuständigen Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige 
Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen 
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch 
der oder dem Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden 
Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die 
Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft 
der Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die 
Bewertung insbesondere darauf, ob 
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1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet  
 worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer 
Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. 
Oktober 2022 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Bachelorstudiengang 
Mathematik eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser 
Prüfungsordnung. 2Über Ausnahmen in Bezug auf Anlage 1 entscheidet auf begründeten Antrag, der 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach § 3 
zuständige Organ. 3Gegebenenfalls erforderliche allgemeine Überführungsregeln werden vom nach § 3 
zuständigen Organ in Ergänzung zu den Regelungen dieser Prüfungsordnung beschlossen. 
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Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Mathematik 

 

1) Das Studium gliedert sich in einen Pflichtbereich (Anlage 1.1), einen Wahlpflichtbereich Mathematik 
(Anlage 1.2.), einen Wahlbereich mit einem zu wählenden Anwendungsfach (Anlagen 1.3.a-1.3.h) 
und ein Modul Bachelorarbeit (Anlage 1.4).  

2) Falls nicht anders in der Prüfungsordnung oder im Modulkatalog vermerkt ist, gelten die folgenden 
Richtwerte für die Dauer von Prüfungen. Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 
Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5 - 15 Minuten 
pro Leistungspunkt dauern. Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 
60 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1 - 4 
Minuten dauern. Diese Richtwerte gelten nicht für Wahlmodule (Anlage 1.3) anderer Fakultäten. 

3) Die Semesterangaben in den folgenden Tabellen haben empfehlenden Charakter, sie sind für 
Studierende nicht verbindlich. 

4) Die Wahl zwischen den möglichen Prüfungsformen treffen die jeweiligen Dozentinnen bzw. Dozenten. 

Anlage 1.1: Pflichtmodule (alle zu belegen) 

 

Modul Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Seme

ster 

ggf. Voraus-

setzungen 

für die 

Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Analysis I Vorlesung und Übung  Analysis 

(4 +2 SWS) 
1  Ü K (unbenotet) 10 

Analysis II Vorlesung und Übung 

Analysis II (4+2  SWS) 
2  Ü 

 

K oder MP 10 

Lineare Algebra 

I 
Vorlesung und Übung Lineare 

Algebra I (4+2 SWS) 
1  Ü K (unbenotet) 10 

Lineare Algebra 

II 

Vorlesung und Übung Lineare 

Algebra II  

(4 +2 SWS) 

2  Ü K oder MP 10 

Analysis III Vorlesung und Übung 

Analysis III (4 +2 SWS) 
3 

(oder 

5) 

 Ü K oder MP 10 

Algebra I Vorlesung und Übung Algebra 

I (4 +2 SWS) 
3 

(oder 

5) 

 Ü K oder MP 10 

Praktische  

Verfahren der  

Mathematik 

Vorlesung und Übung 

Algorithmisches  

Programmieren (2 +1 SWS) 

2 

(oder 

4) 

  K oder MP 14 

Vorlesung und Übung 

Numerische  

Mathematik I (4+2 SWS) 

3 

(oder 

5) 

 Ü K oder MP 

Stochastische 

Methoden 

Vorlesung und Übung 

Mathematische Stochastik I (4 

+2 SWS) 

4  Ü K oder MP 10 

Proseminar Proseminar (2 SWS) ab 2   VbP 5 

Seminar Seminar (2 SWS) 5   VbP 5 

Summe  94 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

 

Der Wahlpflichtbereich Mathematik gliedert sich in Grundlagen- und Spezialisierungsmodule aus den 

Bereichen  

A.  Algebra, Zahlentheorie und Diskrete Mathematik 
B.  Analysis 
C.  Geometrie 
D.  Numerik 
E.  Stochastik 

Innerhalb der Grundlagen- und Spezialisierungsmodule sind verpflichtend entsprechend den Anlagen 1.2.a 

und 1.2.b  40 Leistungspunkte zu erwerben. Dabei sind folgende Regelungen zu beachten: 

 Es sind mindestens 4 verschiedene Module zu wählen.  

 Aus einem der Bereiche muss sowohl das Grundmodul als auch das Spezialisierungsmodul gewählt 

werden. 

 Mindestens ein Modul muss aus einem Bereich der Reinen Mathematik, A-C, und mindestens ein 

Modul aus einem Bereich der Angewandten Mathematik, D und E, gewählt werden. 

 Eine Lehrveranstaltung kann nur für ein Modul eingebracht werden. 

 Bei den Spezialisierungsmodulen darf jeweils nur eine der beiden Varianten mit einer 

Lehrveranstaltung bzw.  zwei Veranstaltungen gewählt werden. 

 

Anlage 1.2.a: Grundlagenmodule 

 
Berei
ch 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semes
ter 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

A Grundlagen  
Bachelor  
Algebra, 
Zahlentheorie, 
Diskrete  
Mathematik 

Vorlesung und Übung 
Algebra II (4+2 SWS) 
oder 

Vorlesung und Übung 
Diskrete Mathematik 
(4+2 SWS) 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

B Grundlagen  
Bachelor  
Analysis 

Vorlesung und Übung 
Funktionentheorie 
(4+2 SWS) 
oder 

Vorlesung und Übung 
Mannigfaltigkeiten 
(4+2 SWS) 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

C Grundlagen  
Bachelor  
Geometrie 

Vorlesung und Übung 
Mannigfaltigkeiten 
(4+2 SWS) 
oder 

Vorlesung und Übung 
Algebra II  (4+2 SWS) 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

D Grundlagen  
Bachelor  
Numerik 

Vorlesung und Übung 
Numerik II (4+2 SWS) 
 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

E Grundlagen  
Bachelor  
Stochastik 

Vorlesung und Übung 
Stochastik II (4+2 
SWS) 
 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 
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Anlage 1.2.b: Spezialisierungsmodule 
Ber
eich 

Modul 

 

Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semes
ter 

Voraus-
setzunge
n für die 
Zulassu
ng 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

 

 

LP 

A Spezialisierung 
Bachelor Algebra, 
Zahlentheorie, 
Diskrete 
Mathematik 

Eine Veranstaltung (4 
+ 2 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

 

 

Spezialisierung 
Bachelor Algebra, 
Zahlentheorie, 
Diskrete 
Mathematik B 

Zwei Veranstaltungen 
(2 + 1 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Zwei Studien-
leistungen 

Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

B Spezialisierung 
Bachelor Analysis 

Eine Veranstaltung (4 + 
2 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor Analysis 
B 

Zwei Veranstaltungen  
(2 + 1 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Zwei Studien-
leistungen 

Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

C Spezialisierung 
Bachelor  
Geometrie 

Eine Veranstaltung (4 
+ 2 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor  
Geometrie B 

Zwei Veranstaltungen 
(2 + 1 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Zwei Studien-
leistungen 

Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

D Spezialisierung 
Bachelor Numerik 

Eine Veranstaltung (4 
+ 2 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor Numerik 
B 

Zwei Veranstaltungen 
(2 + 1 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Zwei Studien-
leistungen 

Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

E Spezialisierung 
Bachelor 
Stochastik 

Eine Veranstaltung (4 
+ 2 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Eine Studien-
leistung 

MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor  
Stochastik B 

Zwei Veranstaltungen 
(2 + 1 SWS) laut 
Modulkatalog 

4-6  Zwei Studien-
leistungen 

Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

 

Anlage 1.2.c: Bereich Informatik 

Aus dem Bereich Informatik sind zwei der drei Module zu wählen 

Für ein Auslandsstudium gilt, falls die Gastuniversität keine passende Lehrveranstaltung anbietet: Die 
Lehrveranstaltungen „Datenstrukturen und Algorithmen“ und „Logik und formale Systeme“ einschließlich der 
jeweils dazugehörigen Übungen können auf Antrag durch „Komplexität von Algorithmen“ mit der 
dazugehörigen Übung ersetzt werden. 

Modul Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Semester Voraus-

setzungen für 

die Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

 

 

Grundlagen der 

Theoretischen 

Informatik 

Vorlesung und Übung 

Grundlagen der Theoretischen 

Informatik (2 +2 SWS) 

3  - K 5 

Datenstrukturen und 

Algorithmen 
Vorlesung und Übung 

Datenstrukturen und  

Algorithmen (2 +2 SWS) 

5 (oder 3)  - K 5 

Logik und formale 

Systeme 

Vorlesung und Übung Logik und 

formale Systeme (2+2 SWS) 
2 (oder 4)  - K 5 

Summe 10 
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Anlage 1.2.d: Bereich Schlüsselkompetenzen 

 

Es ist eines der drei folgenden Module zu absolvieren: 

Modul 

 

 

Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Semes

ter 

Voraus-

setzungen für 

die Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

 

 

Einführendes 

Computerpraktikum 

für Mathematik-

studierende 

Einführendes 

Computerpraktikum für 

Mathematikstudierende 

ab 1   - Ü - 5 

Schlüssel-

kompetenzen 

Veranstaltungen des Leibniz 

Language Centre, des LUIS, des 

Zentrums für 

Schlüsselkompetenzen oder 

entsprechend ausgewiesene 

Angebote der Fakultäten 

(alternative Computerkurse 

können auf Antrag belegt 

werden) 

 

ab 1 

 1 SL pro 

Lehrveranst

altung 

- 5 

Berufsfeldpraktikum Berufsfeldpraktikum 

 

 

ab 3 

 - Praktikums

bericht 

(Mindestum

fang: 5 

Seiten) 

 - 5 

Summe  5 
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Anlage 1.3: Wahlmodule 

Es ist ein Anwendungsfach zu wählen und in diesem sind mindestens 18 Leistungspunkte zu erbringen.  

 

Anwendungsfächer sind Betriebswirtschaftslehre, Geodäsie und Geoinformatik, Elektrotechnik, Informatik, 

Maschinenbau, Philosophie, Physik und Volkswirtschaftslehre.  

 

1.3.a Anwendungsfach Betriebswirtschaft 

1.3.b Anwendungsfach Elektrotechnik 

1.3.c Anwendungsfach Geodäsie und Geoinformatik 

1.3.d Anwendungsfach Informatik 

1.3.e Anwendungsfach Maschinenbau 

1.3.f Anwendungsfach Philosophie 

1.3.g Anwendungsfach Physik 

1.3.h Anwendungsfach Volkswirtschaftslehre 

1.3.i Anwendungsfach Spezielles Anwendungsfach 

 

Anlage 1.3.a: Anwendungsfach Betriebswirtschaft 

Aus diesem Angebot sind die Module so zu wählen, dass mindestens 18 Leistungspunkte erworben werden 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semes-
ter 

Voraussetzung 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre I 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre II 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre III 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre IV 

 VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Rechnungswesen I VL (2 SWS) WS  - K 4 

Rechnungswesen II VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Summe  18 

 

Anlage 1.3.b: Anwendungsfach Elektrotechnik 
Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
elektrischen 
Messtechnik 

Vorlesung und Übung 
Grundlagen der elektrischen 
Messtechnik 

2-6 

(SoSe) 

  1 SL K oder MP 5 

Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

Vorlesung und Übung  
Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

2-6 

(SoSe) 

- K oder MP 5 

Halbleiterelektronik Vorlesung Grundlagen der 
Halbleiterbauelemente 

3-6 

(SoSe) 

1 SL - 8 

Vorlesung und Übung  
Halbleiterschaltungstechnik 

 K 
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Anlage 1.3.c: Anwendungsfach Geodäsie und Geoinformatik 

 

Die Module „Digitale Bildverarbeitung“ sowie „Grundlagen der Geoinformatik und Raumplanung“ sind 

verpflichtend zu absolvieren 
Modul 
 

Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester  Voraus-
setzungen 
für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Digitale 
Bildverarbeitung 

Grundlagen der digitalen 
Bildverarbeitung 
Ausgewählte Kapitel der 
Programmierung 

 2.  2xÜ K oder MP 6 

Grundlagen der 
Geoinformatik und 
Raumplanung 

Einführung in GIS und 
Kartographie I 
Grundlagen der Stadt- und 
Regionalplanung 

1. - 2xÜ 

 

K 6 

Modellierung und 
Erfassung topo-
graphischer Daten 

Luftbildphotogrammetrie 
GIS I - Datenmodellierung 

4.  2xÜ K 6 

Wahlmodul 
Geodäsie 

Eine der folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

 Einführung in GIS und 
Kartographie II 
Praxisprojekt 
Topographie 

 Physikalische Geodäsie 
/ Gravimetrie 

 Grundlagen der GNSS 
und Navigation 

 Grundlagen der 
Photogrammetrie 

 Schätz- und 
Prädiktionsverfahren in 
der Ingenieurgeodäsie 
und im 
Immobilien-
management 

 Ingenieurgeodäsie und 
Praxisprojekt 
Ingenieurgeodäsie 

 GIS – Zugriffsstrukturen 
und Algorithmen 

WS oder 
SoSe 

 Ü MP oder K 
oder VbP 

6 

Summe  18 
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Anlage 1.3.d: Anwendungsfach Informatik 

 

Das Modul „Grundlagen der Software-Technik“ ist verpflichtend zu absolvieren. Eines der beiden Module 
Programmieren I oder Programmieren II ist zu verpflichtend zu wählen. Zwei weitere Module sind zu wählen. 
Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen Semester Voraus-

setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Software-Technik  

Grundlagen der Software-Technik 
(2+2 SWS) 

 WS  -  K  5 

Programmieren I  Programmieren I  (2+2 SWS)   WS - LÜ  K 
(unbenotet) 

5 

Programmieren II Programmieren  II1 (2+2 SWS)  SoSe  - LÜ K 
(unbenotet) 

5 

Logik und formale 
Systeme 

Logik und formale Systeme (2+2 
SWS) 

 

 WS oder      
SoSe 

- - K 5 

Grundlagen der 
Datenbanksysteme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Datenbanksysteme (2+2 SWS) 

- - K 5 

Grundlagen der 
Rechnerarchitektur 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Rechnerarchitektur (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Grundlagen der 
Betriebssysteme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Betriebssysteme (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Komplexität von 
Algorithmen 

Vorlesung und Übung Komplexität 
von Algorithmen  (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Grundlagen 
digitaler Systeme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
digitaler Systeme  (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Evolutionäre 
Algorithmen 

Vorlesung und Übung Evolutionäre 
Algorithmen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Grundlagen der 
Mensch-Computer 
-Interaktion  
 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Mensch-Computer-Interaktion  
(2+2 SWS) 

- - K 5 

Software-Qualität Vorlesung und Übung Software-
Qualität (2+2 SWS) 

- - K 5 

Rechnerstrukturen Vorlesung und Übung 
Rechnerstrukturen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Grundlagen der 
 IT-Sicherheit 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der IT-Sicherheit (2+2 SWS) 

- - K 5 

Logischer Entwurf 
digitaler Systeme 

Vorlesung und Übung Logischer 
Entwurf digitaler Systeme (2+2 
SWS) 

- - K 5 

Programmier-
sprachen und 
Übersetzer 

Vorlesung und Übung 
Programmiersprachen und 
Übersetzer(2+2 SWS) 

- - K 5 

Rechnernetze Vorlesung und Übung 
Rechnernetze(2+2 SWS) 

- - K 5 

Maschinelles LernenVorlesung und Übung Maschinelles 
Lernen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Künstliche 
Intelligenz I 

Vorlesung und Übung Künstliche 
Intelligenz I (2+2 SWS) 

- - K 5 

Summe  20 

 
  

                                                      
1 Programmieren II sollte nur beim Vorliegen von Vorkenntnissen gewählt werden 
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Anlage 1.3.e: Anwendungsfach Maschinenbau 

 
Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen für 

die Zulassung 
Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Grundzüge der 
Konstruktionslehre + 
Konstruktives 
Projekt 

Vorlesung und Übung 
Grundzüge der 
Konstruktionslehre 

WS -  K 5 

Konstruktives Projekt zur 
Konstruktionslehre 

WS 1 SL  
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Aus der folgenden Tabelle sind Module im Umfang von mindestens 13 LP zu wählen  

 

Modulname Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 
Voraus-

setzungen 
Studien-

leistungen 
Prüfungs-
leistung 

LP 

Fortgeschrittene 
Konstruktionslehre 

 Konstruktives Projekt II 
(CAD) 

Vorlesung und Übung   
Fortgeschrittene 

Konstruktionslehre 

Konstruktives Projekt II 
(CAD) 

SoSe  LÜ K  5 

Grundlagen der Elektrotechnik 
I 

Elektrotechnik I  + Übung 

1 

-  K 4 

9 
Labor - 1 SL  1 

Bachelorprojekt - 1 SL  4 

Grundlagen der Elektrotechnik 
II und elektrische Antriebe 

Elektrotechnik II und 
elektrische Antriebe  

+ Übung 2 
- 1 SL K 4 

6 

Labor - 1 SL  2 

Regelungstechnik 

Regelungstechnik I + 
Übung 

4 
-  K 4 

5 
Informationstechnisches 

Praktikum B 
- 1 SL  1 

Messtechnik 
Messtechnik + Übung 

5 
-  K 4 

5 Informationstechnisches 
Praktikum C 

- 1 SL  1 

Technische Mechanik I 
Technische Mechanik I + 

Übung 
1 -  K 5 5 

Technische Mechanik II 
Technische Mechanik II + 

Übung 
2 -  K 5 5 

Technische Mechanik III 
Technische Mechanik III 

+ Übung 
3 -  K 5 5 

Technische Mechanik IV 
Technische Mechanik IV 

+ Übung 
4 -  K 5 5 

Einführung in die 
Fertigungstechnik 

Einführung in die 
Fertigungstechnik + 

Übung 
3 -  K 5 5 

Thermodynamik/Chemie 

Thermodynamik I + 
Übung 3 

-  
K 

4 
7 

Chemie + Übung -  3 

Thermodynamik II 

Thermodynamik II + 
Übung 4 

-  K 4 
5 

Labor  1 SL  1 

Strömungsmechanik 
Strömungsmechanik I + 

Übung 5 
-  K 4 

5 
AML A - 1 SL  1 

Wärmeübertragung 

Wärmeübertragung I + 
Übung 5 

-  K 4 
5 

AML B - 1 SL  1 

Werkstoffkunde I 
Werkstoffkunde I + 

Übung 
1 -  K 5 5 

Werkstoffkunde II 

Werkstoffkunde II + 
Übung 

2 -  K 4 
5 

Grundlagenlabor 
Werkstoffkunde 

2 - 1 SL  1 

Anerkennungsmodul 
Maschinenbau 1 

Vorlesung und Übung 
aus dem Maschinenbau 

 Nur für 
Lehrveran-
staltungen, 

die vor 
dem 

1.10.2022 
absolviert 
wurden 

1 SL K  5-7 

Anerkennungsmodul  
Maschinenbau 2 

Vorlesung und Übung 
aus dem Maschinenbau 

 1 SL K  5-7 

Summe  13 
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Anlage 1.3.f: Anwendungsfach Philosophie 

 

Es können im Fach Philosophie Module im Umfang von mindestens 21 und maximal 24 LP gewählt werden, 

d.h. es werden entweder drei Basismodule oder zwei Basismodule und ein Aufbaumodul belegt. Ein 

Aufbaumodul kann nur in Kombination mit bzw. in Folge eines Basismoduls gewählt werden. 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Basismodul Theoretische 
Philosophie 

Vorlesung 
WiSe - 1 SL 

K 90 
 

7 
Tutorium 

Basismodul Praktische 
Philosophie 

Vorlesung 
SoSe - 1 SL 

K 90 
 
 

7 
Tutorium 

Basismodul Geschichte der 
Philosophie I 

Vorlesung 
WiSe - 1 SL 

K 90 
 

7 
Tutorium 

Basismodul Geschichte der 
Philosophie II 

Vorlesung 
SoSe - 1 SL 

K 90 
 

7 
Tutorium 

Aufbaumodul Theoretische 
Philosophie 

Seminar 
WiSe+So

Se 
- 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Aufbaumodul 
Praktische Philosophie 

Seminar 
WiSe+So

Se 
- 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Aufbaumodul 
Wissenschaftsphilosophie 

Seminar 
WiSe+So

Se 
- 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Summe 21-24 

 

 

Anlage 1.3.g: Anwendungsfach Physik 

 
Modul Zugehörige 

Lehrveranstaltungen 
Semester Voraussetzun-

gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Einführung in die 
Physik für 
Mathematik- 
studierende 

Vorlesung und Übung 
Mathematische Methoden der 
Physik 

3 (oder 1)  - K oder MP 
(unbenotet) 

10 

Vorlesung und Übung 
Mechanik und Wärme 

3 (oder 1)  Ü K oder MP 

Analytische Mechanik 

und Spezielle 

Relativitätstheorie 

Vorlesung und Übung 

Analytische Mechanik und 

Spezielle Relativitätstheorie 

5 (oder 3)   Ü K oder MP 8 
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Anlage 1.3.h: Anwendungsfach Volkswirtschaftslehre 

 

Aus diesem Angebot sind die Module so zu wählen, dass mindestens 18 Leistungspunkte erworben werden. 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre I 

VL  (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre II 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre III 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre IV 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre V 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre VI 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Summe  18 

  

Anlage 1.3.i: Anwendungsfach Spezialisierendes Anwendungsfach 

 

Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ kann als Anwendungsfach ein anderes Anwendungsfach, das 
spezialisierende Anwendungsfach, gewählt werden. Die in diesem Anwendungsfach zu absolvierenden 
Module im Umfang von mindestens 18 Leistungspunkten werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige 
Organ in einem individuell verpflichtenden Studienplan der anbietenden Fakultät festgelegt. 

 

Anlage 1.4: Bachelorarbeit 

 
Modul Zugehörige 

Lehrveranstaltu
ngen 

Semester Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Bachelorarbeit - 6 120  
Leistungspunkte 

 BA 13 

 

Das Modul Bachelorarbeit enthält eine Prüfungsleistung. 
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Anlage 2: Prüfungsformen 
Anlage 2.1: Definitionen 

 
Bachelorarbeit (BA) 
Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Hausarbeit (HA) 
Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 

 
Klausur (K)  
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren (KA) 
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, 
gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 
Masterarbeit (MA) 
Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 
 
Mündliche Prüfung (MP) 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 
beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Praktikumsbericht (PB) 
1Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem Praktikum, das außerhalb fester Melde- 
und Prüfungszeiträume und individuell geregelt bei einer externen oder internen Einrichtung stattfindet. 
2Themen sind zum Beispiel Vorbereitung und Durchführung des Praktikums sowie die kritische Reflexion zu 
einem vorgegebenen Thema. 
 
Projektorientierte Prüfungsform (PJ) 
1Eine Projektorientierte Prüfungsform ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, 
entwerferischer, künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer 
schriftlichen und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung 
dargestellt. 3Die oder der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 4Der 
Bearbeitungsumfang wird in Anlage 1 (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 
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Sportpraktische Präsentation (SP) 
1Eine sportpraktische Präsentation beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Demonstrations- und Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die 
situative Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die sportpraktische Präsentation findet vor einer prüfenden sowie einer sachkundigen beisitzenden Person 
statt. 5Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 6Studierende, 
die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere 
Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, können als Zuhörende 
bei Sportpraktischen Präsentationen zugelassen werden. 7Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 8Auf Antrag der oder 
des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 6 auszuschließen. 
 
Studienarbeit (ST) 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und 
Erläuterung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der 
Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Es gelten die 
Regelungen gemäß § 5 der Prüfungsordnung. 4Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 5Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. 6Die Aufgabenstellung und ein vom Prüfling zu erstellender Bearbeitungszeitplan müssen mit 
der Ausgabe des Themas festliegen. 7Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von 
der oder dem Prüfenden, gegebenenfalls im Einvernehmen mit einer von der oder dem Prüfenden 
benannten Person, betreut. 8Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit 
beträgt sechs Monate. 9Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 10Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 11Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 
 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP)  
1Eine Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP) befasst sich mit einer Fragestellung zu einer konkreten 
Lehrveranstaltung und wird semesterbegleitend zu dieser abgenommen. 2Eine VbP kann aus mehreren 
Teilprüfungen bestehen, die Anzahl ist auf vier Teilprüfungen zu begrenzen. 3Die konkrete Prüfungsform 
einer VbP wird von der oder dem Prüfenden spätestens vor dem 15.10. für das Wintersemester 
beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester mindestens für den Zeitraum des betreffenden 
Semesters festgelegt und kommuniziert. 4An Veranstaltungen und Module in denen eine VbP als 
Prüfungsform benannt ist, können nur dann Voraussetzungsprüfungen geknüpft werden, wenn das jeweilige 
Studiendekanat sicherstellen kann, dass die Bewertung desjenigen Moduls, welches Voraussetzung ist, zum 
Meldezeitraum der VbP abgeschlossen ist. 5Die gesonderten Melde- und Prüfungszeiträume für die 
Prüfungen der VbP sind der Anlage 3.1. der Prüfungsordnung zu entnehmen. 
 
6Eine VbP kann aus den aufgeführten Prüfungsformen angeboten werden: 

 

Ausarbeitung (AA) 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 
2Sie beinhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als 
Ausarbeitung gelten Berichte und/oder Protokolle über Exkursionen, Praktika und Projekte. 
 
Dokumentation (DO) 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder 
handlungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der 
fachlichen Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne 
beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die Prüfenden zu Beginn der Prüfung festgelegt 
werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 
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Essay (ES) 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen 
Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang 
entsprechend den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen 
kritisch beurteilt beziehungsweise analysiert. 
 
Kolloquium (KO) 
1Das Kolloquium umfasst einen Vortrag mit anschließender Diskussion über Fragestellung, 
Methoden und Ergebnisse der Arbeit. 2Im Kolloquium soll die/der zu Prüfende nachweisen, dass 
sie/er die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich-kritischen Diskussion ihren/seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 3Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem 
Protokoll festgehalten 4Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, können als Zuhörende bei Kolloquien zugelassen werden. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die 
zu Prüfenden. 6Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 
4 auszuschließen. 
 
Kurzarbeit (KU) 
1Eine Kurzarbeit als Prüfungsleistung wird schriftlich unter Aufsicht während einer festgesetzten Zeit 
durchgeführt. Entsprechend der Vorgaben der oder des Prüfenden ist es notwendig, dass ein 
bestimmter Anteil der gestellten Aufgaben zum Bestehen der Kurzarbeit erfolgreich gelöst wird.  

 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation (KW) 
1Eine Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen 
künstlerischen Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem 
künstlerischen Projekt aufbereitet und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der 
Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentations- und Interpretationslinien 
werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer Hausarbeit 
erläutert. 3Eine künstlerisch Wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden 
und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Wesentliche Gegenstände 
der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 5Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Künstlerisch-Wissenschaftlichen Präsentationen zuzulassen. 6Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 
7Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 5 
auszuschließen. 
 
Laborübung (LÜ) 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben 
mit schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre 
praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen 
Bezug. 
 
Modell (MO) 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der 
räumlichen Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und 
Schwerpunkt in verschiedenen Maßstäben erstellt. 
  
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe (ME) 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, 
pädagogischpraktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse 
oder auch einer kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
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Musikpraktische Präsentation (MU) 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden 
sowie einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an 
einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder 
der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Musikpraktischen Präsentationen zuzulassen. 4Die erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der 
oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Musikpädagogisch-Praktische Präsentation (MK) 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar 
hervor und umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Portfolio (PF) 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von 
den Prüfenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion 
erfolgt veranstaltungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und kann je nach Absprache die 
Zusammenstellung diverser Materialien in einer Sammelmappe umfassen. 3Optional ist ein 
ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst 
kompetenzorientiert. 
 
Pädagogisch orientiertes Konzert (PK) 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in 
der die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der 
Ausführung und Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer 
schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 
Präsentation (PR) 
1Eine Präsentation ist die eigenständige und vertiefende Auseinandersetzung mit einem 
vorgegebenen Thema aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung. 2Die Darstellung der 
Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse erfolgt im mündlichen Vortrag und/oder mit Hilfe 
elektronischer und anderer Medien sowie in einer anschließenden Diskussion. 3Eine schriftliche 
Ausarbeitung kann von der oder dem Prüfenden verlangt werden. 4Die Form und die Dauer der 
Präsentation wird von der oder dem Prüfenden festgelegt, sofern nicht durch die (fachspezifische) 
Anlage geregelt. 
 
Praxisprüfung (PP) 
1Eine Praxisprüfung beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die situative 
Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die unbenotete Praxisprüfung wird durch eine prüfende Person abgenommen und erfolgt 
semesterbegleitend. 

 
Projektarbeit (P) 
1Eine Projektarbeit ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, entwerferischer, 
künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer schriftlichen 
und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung dargestellt. 
3Die/der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 
 
Seminarleistung (SE) 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und kann nach Maßgabe der Prüferin oder des 
Prüfers mit einem Vortrag und mit anschließender Diskussion verbunden sein.  
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Theaterpraktische Präsentation (TP) 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter 
oder produktorientierter Form vor Zuschauern. 2Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung 
werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei Theaterpraktischen Präsentationen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die 
Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Übung (Ü) 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit 
innerhalb des Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der 
Übungsaufgaben gemäß der Vorgabe der beziehungsweise des Prüfenden gelöst werden. 
 
Unterrichtsgestaltung (U) 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer 
Unterrichtsstunde im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven 
Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom 
Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und 
bewertet. 
 
Zeichnerische Darstellung (ZD) 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie 
planerische Arbeit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

BA Bachelorarbeit 

HA Hausarbeit 

K Klausur 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

MA Masterarbeit 

MP Mündliche Prüfung 

PB Praktikumsbericht 

PJ Projektorientierte Prüfungsform 

SP Sportpraktische Präsentation 

ST Studienarbeit 

VbP Veranstaltungsbegleitende Prüfung 

AA  Ausarbeitung 

DO  Dokumentation 

ES  Essay 

KO  Kolloquium 

KU  Kurzarbeit 

KW  Künstlerisch‐Wissenschaftliche Präsentation 

LÜ  Laborübung 

MO  Modell 

ME  Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

MU  Musikpraktische Präsentation 

MK  Musikpädagogisch‐Praktische Präsentation 

PF 

PK 

Portfolio 

Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR  Präsentation 

PP  Praxisprüfung 

P  Projektarbeit 

SE  Seminarleistung 

TP  Theaterpraktische Präsentation 

Ü  Übung 

U  Unterrichtsgestaltung 

ZD  Zeichnerische Darstellung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses 
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei 
Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden. 
3Für Module, die in einen anderen Studiengang exportiert werden bzw. als Lehrangebot zur Verfügung 
gestellt werden, legt der anbietende Studiengang bzw. das nach § 3 zuständige Organ der anbietenden 
Fakultät die Variante fest, so dass fachfremde Module dieses Studienganges (Lehrimporte) einer 
abweichenden Variante zugeordnet sein können.4Bachelor- und Masterarbeiten sowie Studienarbeiten 
können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 5Praktikumsberichte werden in den je 
nach gewählter Variante festgelegten Meldezeiträumen angemeldet, diese können jedoch außerhalb der 
entsprechenden Prüfungszeiträume und im darauffolgenden Semester absolviert werden. 
6Bei mündlichen Prüfungen ist den Studierenden der Prüfungstermin spätestens 14 Tage vor der Prüfung in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 

 

 Meldezeitraum 
Sommersemester 

Prüfungszeitraum 
Sommersemester 

Meldezeitraum 
Wintersemester 

Prüfungszeitraum 
Wintersemester 

Variante 1 
Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
15.05. – 31.05 

 
15.06. – 14.10. 

 
15.11. – 30.11. 

 
15.12. – 14.04. 

Zeitraum für 
Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10 01.11. – 28.02 

Variante 2 
Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
15.05. – 31.05. 

 
15.06. – 31.08. 

 
15.11. – 30.11. 

 
15.12. – 28.02. 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

16.09. – 23.09. 24.09. – 14.10. 16.03. – 23.03. 24.03. – 14.04. 

Zeitraum für 
Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10. 01.11. – 28.02. 

 

Anlage 3.2: Fristen Bewertung von Prüfungsleistungen 
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden geschieht in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten 

wie folgt: 

 Sommersemester Wintersemester 
Variante 1 
Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
bis zum 26.10. 

 
bis zum 26.04. 

Zeitraum für 
Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

Variante 2 
Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
bis zum 12.09. 
 

 
bis zum 12.03. 
 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
bis zum 26.10. 
 

 
bis zum 26.04. 
 

Zeitraum für 
Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 
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2Die Bewertungen der Prüfungsleistungen und die Noteneingabe erfolgt durch die Prüfenden innerhalb der 
Bewertungsfrist nach § 17 Absatz 1. 3Für Prüfungsleistungen, die zum Ende eines Prüfungszeitraumes 
stattgefunden haben, steht eine kürzere Bewertungsfrist von wenigstens 12 Tagen zur Verfügung. 4Gleiches 
gilt für Prüfungsleistungen in Form einer VbP. 

 

 

Anlage 3.3: Abweichende Regelungen zu Prüfungsformen der Variante 2  
In der Variante 2 werden Hausarbeiten zwingend im Meldezeitraum I angemeldet, die Prüfungsleistung ist in 
diesen Fällen nach Maßgabe der oder des Prüfenden spätestens bis zum Ende des Prüfungszeitraumes II 
zu erbringen. 
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Anlage 4: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit  
 
Anlage 4 a: Rücktritt wegen Krankheit: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit zur Vorlage beim 
Prüfungsausschuss (Prüfungen mit Prüfungstermin) 
 

Rücktrittserklärung wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 

Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 
 Klausur 

 
 mündliche Prüfung 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Prüfungstermin: 
 
 

 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 
Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten: 

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

1. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

2.   Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
3.   Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

4.    Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 b: Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Nachweis der Prüfungsunfähigkeit wegen Krankheit zur Vorlage beim 
Prüfungsausschuss 
 

Verlängerung der Bearbeitungszeit wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 
Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 
Betroffene Prüfung: 

Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 
 Bachelorarbeit 

 
 Masterarbeit 

 
 ________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 

Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 

Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 

_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten:  

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist nur ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

1. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
3. Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

4.  Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 c: Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen (nicht krankheitsbedingt) 
 

Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen 
(gem. § 15 Abs. 5 und 6 der Prüfungsordnung) 

 

Angaben der/des Studierenden: 
 

Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
 

Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 

 Klausur 

 mündliche Prüfung 

 Bachelorarbeit 

 Masterarbeit 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 

 

Prüfungstermin/Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 
Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
 

 
  

Erklärung der/des Studierenden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung aus wichtigen Gründen. 

 
 Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit aus wichtigen Gründen. 

 
Die wichtigen Gründe werden auf Seite 2 ausführlich erläutert, ggf. notwendige Anlagen sind diesem Dokument 
beigefügt. 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ausführliche Erläuterung der für den Rücktritt/die Verlängerung geltend gemachten wichtigen Gründe: 

 
Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
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Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) gemäß den gesetzlichen Vorgaben und möchten dies in 
transparenter Weise gestalten. Wir informieren Sie hiermit, welche Daten wir verarbeiten, und zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage dies erfolgt. Zudem erhalten Sie Auskunft über Ansprechpartner sowie Ihre Rechte in Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover   Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
vertreten durch den Präsidenten    - Stabsstelle Datenschutz - 
Welfengarten 1     Königsworther Platz 1 
30167 Hannover    30167 Hannover 
     E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
Wir verarbeiten die in diesem Formular abgefragten Daten für die Wahrnehmung unserer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, 
das Verfahren zur Abnahme von Hochschulprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. Insbesondere die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten ist für die Ausübung des Rechts der/des Studierenden zum Prüfungsrücktritt erforderlich, weil ansonsten nicht 
festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Die 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich aus: 
- § 3 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), 
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3; Art. 9 Abs. 2 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. 
- § 17 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) und 
- der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
 
Allgemeine Informationen: 
Dieses Originalformular einschließlich des beinhalteten ärztlichen Attests wird Bestandteil Ihrer geführten Prüfungsakte. Mit regulärer 
Aussonderung und Vernichtung Ihrer Prüfungsakte nach Abschluss Ihres Studiums wird dieses Originalformular ebenfalls vernichtet 
werden. Im Rahmen der weiteren Verfahrensbearbeitung erhalten nur die Angehörigen des Akademischen Prüfungsamtes, die Mitglieder 
der für die Entscheidung gemäß der einschlägigen Prüfungsordnung zuständigen Prüfungsorgane sowie -soweit erforderlich- 
Angehörige des Justitiariats der Hochschule Kenntnis von diesem Originalformular und dessen Inhalten. Die Beteiligten sind zur 
Verschwiegenheit und vertraulichen Behandlung verpflichtet. 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bereitstellung Ihrer Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Sofern 
die Daten nicht bereitgestellt werden, hat dies zur Folge, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen 
wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i. S. d. 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt. 
 
Ihr Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO: 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige, Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Ihre weiteren Rechte: 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben 
einer Kopie der Daten auch die Zwecke der Datenverarbeitung, die Datenempfänger sowie die Speicherdauer. Sollten unrichtige Daten 
verarbeitet werden, können Sie von uns unverzüglich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach Art. 17 bzw. 18 DSGVO vor, steht Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf unverzügliche Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten unter Umständen nicht möglich ist. 
 
Zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte wenden Sie sich bitte - vorrangig an die/den für Ihren Studiengang zuständige/n 
Sachbearbeiter/in im Akademischen Prüfungsamt - im Übrigen an: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Akademisches Prüfungsamt; Welfengarten 1; 30167 Hannover; E-Mail: studium@uni-
hannover.de 
Bei weiteren Fragen berät Sie gerne unser Datenschutzbeauftragter. 
 
Mit datenschutzrechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachen; Prinzenstraße 5; 30159 Hannover; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
21.07.2022 die nachstehende Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Umweltmeteorologie beschlossen. Das 
Präsidium hat die Prüfungsordnung am 24.08.2022 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2022 in Kraft. 

 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Umweltmeteorologie 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 08.09.2022 
 

Die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums, Zwischenprüfung 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Bachelorarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§10a Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

§ 11 Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen 
oder wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen selbstständig zu arbeiten, die fachlichen 
Zusammenhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt drei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium 
beträgt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in sechs Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist der Prüfungsausschuss zuständig, 
der im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan durch den Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben eingesetzt wird. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der 
Hochschullehrergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein 
Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen 
werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Die Technische Universität Braunschweig 
und die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entsenden jeweils einen in der Lehre für den 
Bachelorstudiengang Umweltmeteorologie tätiges Mitglied mit beratender Stimme. 4Der Vorsitz und der 
stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der 
Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 5Das studentische Mitglied hat in 
Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 6Die Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied 
des Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der 
Erörterung und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen 
beobachtend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 
ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Bachelorprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und 
gegebenenfalls Studienleistungen in Pflichtmodulen, gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen, Wahlmodulen 
und dem Pflichtmodul „Bachelorarbeit“ nach Anlage 1.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) entfällt 
(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im 

Modulkatalog kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in 
Absprache oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache 
abgenommen werden. 

 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover, der Technischen Universität Braunschweig und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg als 
Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere Prüfende 
bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, der Technischen 
Universität Braunschweig und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sind. 4Zur Beisitzerin oder 
Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ 
auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind unbenotete Leistungen, die in einem Modul/einer Lehrveranstaltung vorgesehen 
werden können, um Kompetenzen einzuüben. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in 
Anlage 1 bzw. dem jeweiligen Modulkatalog näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sollen in der Regel im Rahmen der 
zugehörigen Lehrveranstaltung erbracht werden. 

(2)  1Prüfungsleistungen sind die Bachelorarbeit, Hausarbeiten, Klausuren, Klausuren mit 
Antwortwahlverfahren, mündliche Prüfungen, Praktikumsberichte, Projektorientierte Prüfungsformen, 
sportpraktische Präsentationen, Studienarbeiten und Veranstaltungsbegleitende Prüfungen. 2Näheres zu 
den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach Anlage 1 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform vor dem 
15.10. für das Wintersemester beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester erfolgen. 
2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn Anlage 1 eine 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung vorsieht. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten 
lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu 
versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Präsentationen oder Kurzarbeiten angeboten werden. 2Die Teilnahme der 
Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen 
während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der 
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Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 
vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den 
Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne 
die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. 
ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der 
Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen 
Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) 
eingehalten wird. 

 

§ 7  Bachelorarbeit 

(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend Anlage 1. 2Die Bachelorarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul 
Bachelorarbeit werden 15 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die 
Bearbeitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe 
darf erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist 
zugestellt. 4§ 15 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Bachelorarbeit ist binnen fünf Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Die Bachelorarbeit soll innerhalb eines Monats, spätestens nach zwei Monaten, von 
der oder dem Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind, und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Bachelorarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulkatalog. 2Beinhaltet das Modul Bachelorarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend Anlage 1 zusammen.  

(7) 1Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache, nach Maßgabe der Anlage 1 sowie in Absprache mit der 
Prüferin oder dem Prüfer auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten 
Einzelfall die Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 
beschließt das nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Bachelorarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, der Technischen 
Universität Braunschweig oder an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an einem an der 
Bachelorausbildung beteiligtem Institut. 2Sie darf mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs auch 
an einem anderen Institut oder an einer anderen Hochschule oder Einrichtung außerhalb der Hochschule 
angefertigt werden. 3Wird die beziehungsweise der externe Betreuende gemäß § 5 als Prüferin 
beziehungsweise Prüfer bestellt, muss die Arbeit durch eine Prüfungsberechtigte oder einen 
Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, der Technischen 
Universität Braunschweig oder an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg betreut werden. 4Wird 
die beziehungsweise der externe Betreuende nicht als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die 
Bachelorarbeit von einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover, der Technischen Universität Braunschweig oder an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg bewertet. 
 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit Anlage 1 genannt 
werden, bestanden worden sind und mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht bestandene Bachelorprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in Anlage 1 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des 
Studiengangs absolviert werden, wenn die Zustimmung der oder des Prüfenden vorliegt.  

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen werden auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, 
jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt 
werden.  3Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 4Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 5Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung 
erforderlichen Unterlagen. 6Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der oder des Prüfenden, eines Mitglieds 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt 
wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3)1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung 
beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend 
Anlage 1 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den 
Abschlussunterlagen gekennzeichnet. 

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a  Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis 
von bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen 
Einstufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Erbringung von Prüfungsleistungen durch Juniorstudierende  

(1) Zu Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums können abweichend von § 12 auch Personen zugelassen 
werden, die nach § 1 der Ordnung für Juniorstudierende eingetragen sind und die erforderlichen 
Prüfungsvorleistungen erbracht haben. 

(2) 1Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag für ein späteres Studium angerechnet werden, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2§ 10 gilt entsprechend.   
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Bachelorstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in 
dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind Anlage 1 zu entnehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Bachelorstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in 
einem Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang 
endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, 
das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können 
in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Bachelorarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelorarbeit setzt 
voraus, dass die in Anlage 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen 
entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums gemäß Anlage 3.1 eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ kann eine Anmeldung in Ausnahmefällen auch außerhalb dieses festgesetzten 
Zeitraumes zugelassen werden. 3Die Anmeldung/Zulassung zur Bachelorarbeit impliziert eine Anmeldung zu 
allen nach Anlage 1 in diesem Modul erforderlichen Prüfungsleistungen.  

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene 
Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. 3Bachelorarbeiten sowie Studienarbeiten können 
abweichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 2 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben 
unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe 
des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; 
sie können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Veranstaltungsbegleitenden Prüfungen 
müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der 
vorausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung 
durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich 
nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im 
Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten 
Prüfungsleistungen nur die Bewertung „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden 
hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens 
drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 4 und 
5 gilt entsprechend.  
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§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Eine Abmeldung von einer Klausur (mit oder ohne Antwortwahlverfahren, benotet oder unbenotet), kann 
bis sieben Kalendertage vor Beginn der Prüfung erfolgen. 2Eine Abmeldung von einer mündlichen 
Prüfung oder einer sportpraktischen Präsentation kann bis einen Kalendertag vor Beginn der Prüfung 
erfolgen. 3Die Abmeldung von allen übrigen in der Anlage 2 genannten Prüfungsformen ist bis zum 
Beginn der Prüfungsleistung möglich. 4Ausgenommen hiervon ist eine Themenrückgabe, wenn diese 
innerhalb der nach § 7 Absatz 3 beziehungsweise für eine Studienarbeit nach Anlage 2 erlaubten Frist 
erfolgt. 

(2) 1Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Ausgabe des Themas. 2Als 
Beginn einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des 
ersten Prüfungsteils. 3Melden sich Studierende vom ersten Prüfungsteil einer 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung ab, gilt diese Abmeldung für die gesamte Prüfung. 4Die Abmeldung 
nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(3) 1Die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Klausuren online im Prüfungssystem vorzunehmen. 2Bei 
mündlichen Prüfungen und sportpraktischen Präsentationen ist die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 2 
schriftlich, per E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form zu erklären. 3Die 
Form der Abmeldung nach Satz 2 gilt auch für Prüfungsleistungen nach Anlage 2, für die eine 
Themenausgabe erfolgt. 

(4) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin, tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, erscheint er nicht zum Prüfungstermin einer Klausur, mündlichen Prüfung oder 
einer sportpraktischen Präsentation oder tritt erst nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 und 2 definierten 
Frist zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(5) 1Abweichend von Absatz 4 gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis 
oder den Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich gegenüber dem nach § 3 zuständigen Organ 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des 
nach § 3 zuständigen Organs aus wichtigem Grund ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 3Das Attest 
muss eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie eine Aussage über die daraus 
folgende Beeinträchtigung für die jeweilige Prüfung enthalten. 4Hierzu soll das Formular nach Anlage 4 
verwendet werden. 5Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 
zuständige Organ innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Attestes. 6Sätze 2 und 5 gelten 
entsprechend für die Krankheit und dazu notwendige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen. 
7Nahe Angehörige sind eigene Kinder, Eltern, Großeltern sowie Ehe- und Lebenspartner und deren 
Kinder. 

(6) 1Wird ein wichtiger Grund für das Versäumnis eines Abgabetermins glaubhaft nachgewiesen, kann das 
nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen 
Bearbeitungsdauer verlängern. 2Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 3Ist eine weitere Verlängerung der Bearbeitungsdauer unverhältnismäßig, kann das nach § 3 
zuständige Organ entscheiden, dass ein neues Thema ausgegeben wird. 4Die Prüfungsleistung gilt in 
diesem Fall als nicht unternommen. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende 
Beeinträchtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger 
anderer Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer 
wichtiger Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu 
verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet, weitere 
Regelungen ergeben sich aus der Anlage 3.2. 2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 

 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
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3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen 
Teilprüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 
bewertet. 2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser 
beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte 
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden 
Punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der 
Mittelwert aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der 
so ermittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei 
jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel 
gelten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – 
insbesondere bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 
zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen 
ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei 
Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 
Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in Anlage 1 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zugehörigen 
Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausreichend“ 
oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach Anlage 1 in Form von modulübergreifenden 
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Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in Anlage 1 genannten Leistungspunkte bestanden. 2Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen 
Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen 
bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts Anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzmodule gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine 
geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von 
§ 17 Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in Anlage 1 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die 
Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Bachelorprüfung mindestens 1,2 oder besser und ist die Bachelorarbeit mit 
der Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten 
gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird - sofern in Anlage 1 keine abweichende Regelung vorgesehen ist - als 
arithmetisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei 
werden die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte 
gewichtend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes 
Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht 
erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 
4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(6)1Die Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen oder Modulen gebildet.  

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung werden eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad 
sowie Abschlussunterlagen ausgestellt. 2 Die Abschlussunterlagen bestehen aus einem Zeugnis und 
einem Verzeichnis der bestandenen Module. 3Auf der Urkunde werden die Namen und Logos der drei   
anbietenden Universitäten genannt. 4Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement und eine 
Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an das 
Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt, soweit sich aus Anlage 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 6 keine zusätzlichen 
Gliederungsebenen ergeben, die Module und deren Noten, den Titel der Bachelorarbeit und deren Note 
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sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Das Verzeichnis der bestandenen Module 
(einschließlich des Moduls Bachelorarbeit) weist die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen aus. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Bachelorprüfung wird auf allen Dokumenten 
der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen 
Qualifikationen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten 
entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle 
ausgestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der 
jeweils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur 
Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquivalenten aus: 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 20 Absatz 6 
Notenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Hierbei wird abweichend von § 20 Absatz 3 auf die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet. 4Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module 
wird der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1 Alle in Absatz 1 genannten Dokumente werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zusätzlich werden 
vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 54 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung 
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der 
Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung 
insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
 worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer 
Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 
2022 in Kraft.  
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Anlage 1: Module des Bachelorstudiengangs Umweltmeteorologie 

 

Falls nicht anders in der Prüfungsordnung oder im Modulkatalog vermerkt ist, gelten die folgenden 
Richtwerte für die Dauer von Prüfungen. Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, 
höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5 - 15 Minuten pro 
Leistungspunkt dauern. Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. 
Innerhalb dieses Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1 - 4 Minuten dauern.  

Bei parallel in mehreren Sprachen angebotenen Lehrveranstaltungen dürfen die Studierenden frei wählen, 
an welcher Veranstaltung sie teilnehmen. 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Einführung in die 
Meteorologie  

Vorlesung  Grundlagen der 
Meteorologie 

1 -  - K  
oder MP 

10 

Vorlesung  Analyse und Darstellung 
meteorologischer Daten 

1 - - 

Übung Einführung in die 
Meteorologie 

1 - Ü 

Klimatologie Vorlesung und Übung  Klimatologie 2 - Ü K oder MP 5 

Theoretische 
Meteorologie  I 

Vorlesung und Übung 
Thermodynamik und Statik der 
Atmosphäre 

3 - Ü  K oder MP 8 

Vorlesung und Übung 
Atmosphärische Dynamik 

3 - Ü 

Theoretische 
Meteorologie  II 

Vorlesung und Übung 
Atmosphärische Turbulenz  

4 - Ü K oder MP 8 

Vorlesung und Übung 
Atmosphärische Grenzschicht 

4 - Ü 

Chemie der Atmosphäre Vorlesung  Chemie der Atmosphäre 3 - - K oder MP 3 

Grundlagen  der 
atmosphärischen 
Strahlung 

Vorlesung und Übung Grundlagen  
der atmosphärischen Strahlung 

3 - Ü K oder MP 5 

Regenerative Energien Vorlesung  Erneuerbare Energien 
und Energiesysteme 

4 - - K oder 
MP 

8 

Vorlesung  Energiemeteorologie 4 - - 

Projekt Windparkplanung 4 - Eine  
Studien-
leistung 

Experimentelle 
Grenzschicht-
meteorologie I 

Methodische Grundlagen der 
Mikrometeorologie 

4 - - VbP  6 

Geländeübung Mikrometeorologie 4 - 

Lokalklima Vorlesung und Übung 
Stadtklimatologie 

5 - - K oder MP 8 

Vorlesung und Übung 
Agrarmeteorologie 

5 - Eine  
Studien-
leistung 
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Numerische 
Grenzschicht-
meteorologie 

Vorlesung und Übung 
Programmieren in Fortran 

5 - Eine  
Studien-
leistung 

 5 

Numerisches Praktikum zur 
Simulation der atmosphärischen 
Grenzschicht 

5 -  VbP 

Experimentelle 
Grenzschicht-
meteorologie II 

Experimentelle 
Grenzschichtmeteorologie 

6 - - VbP 5 

Geländekampagne zur 
Grenzschichtmeteorologie 

6 - - 

Mathematik für die 
Ingenieurwissenschaften 
I 

Vorlesung und Übung Mathematik für 
die Ingenieurwissenschaften I 

1 - - K / VbP 8 

Mathematik für die 
Ingenieurwissenschaften 
II 

Vorlesung und Übung Mathematik für 
die Ingenieurwissenschaften II 

2 - - K / VbP 8 

Physik für 
Umweltmeteorologie 
    

Vorlesung und Übung 
Experimentalphysik für Chemie, 
Geowissenschaften und Geodäsie I 

1 - K - 12 

Vorlesung und Übung 
Experimentalphysik für Chemie, 
Geowissenschaften und Geodäsie II 

2 - -- K 

Physikpraktikum für 
Umweltmeteorologie 

1, 2 - Eine  
Studien-
leistung 

- 

Computergestützte 
Numerik für Ingenieure 

Vorlesung und Übung 
Computergestützte Numerik für 
Ingenieure 

2 - Eine  
Studien-
leistung 

K/KA/MP/ 
HA/PJ/VbP 

5 

Stochastik für 
Ingenieure 

Vorlesung und Übung Stochastik für 
Ingenieure 

3 - Eine  
Studien-
leistung 

K/KA/MP/ 
HA/PJ/VbP 

5 

Thermodynamik Vorlesung und Übung 
Thermodynamik 

3 - - K/KA/MP/ 
HA/PJ/VbP 

3 

Grundlagen der 
Hydrologie- und 
Wasserwirtschaft 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Hydrologie und Wasserwirtschaft 

6 - - K/KA/MP/ 
HA/PJ/VbP 

6 

Fluidmechanik II Vorlesung und Übung Fluidmechanik 
II 

4 Mathematik für die 
Ingenieurwissen-
schaften 

I und II 

- K/KA/MP/ 
HA/PJ/VbP 

6 

Grundlagen der 
Bauphysik 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Bauphysik I 

4 - - K/KA/MP 
(40%) + 
K/KA/MP 

(60%) 

5 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Bauphysik II 

5 - - 

GIS für Geo- und 
Umweltwissenschaften 

Übung GIS für Geo- und 
Umweltwissenschaften 

1 - Eine  
Studien-
leistung  

- 5 

Umweltbiologie und -
chemie 

Vorlesung und Übung 
Umweltbiologie und -chemie 

2 - - K/KA/MP/ 
HA/PJ/VbP 

5 

Summe 139 
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Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

Anlage 1.2.a: Wahlpflichtbereich Meteorologie 

 
Modul Lehrveranstaltung Semester Voraussetzungen 

für die Zulassung 
Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Biometeorologie Vorlesung und Übung 
Biometeorologie 

Ab 4 - Ü - 4 

Numerisches Praktikum 
zu 
Schadstoffausbreitung 

Numerisches Praktikum zu 
Schadstoffausbreitung 

6 - Eine  
Studien-
leistung 

- 3 

Numerisches Praktikum 
zur Wettervorhersage 

Numerisches Praktikum zur 
Wettervorhersage 

Ab 4 - Eine  
Studien-
leistung 

- 3 

Synoptische 
Meteorologie für 
Umweltmeteorologie 

Vorlesung Synoptische und 
Mesoskalige Meteorologie + 

Ab 4 - - - 7 

Übungen zur Synoptischen 
Meteorologie mit NinJo 

Ü 

Wolkenphysik Vorlesung und Übung 
Wolkenphysik 

Ab 4 - Ü - 4 

Flugmeteorologie Vorlesung und Übung 
Flugmeteorologie 

4 - Eine  
Studien-
leistung 

- 5 

Experimentelle 
Strahlung  

Vorlesung und Übung  
Experimentelle Strahlung 

4 oder 6 - Ü - 4 

Fernerkundung der 
Atmosphäre 

Vorlesung und Übung 
Fernerkundung der Atmosphäre I 

3 oder 5 - Ü - 8 

Vorlesung und Übung 
Fernerkundung der Atmosphäre 
II  

4 oder 6 - Ü 

Treibhausgas-
austauschprozesse 

Treibhausgas-
austauschprozesse 

5 - Eine  
Studien-
leistung 

- 3 

Berufskundliches 
Praktikum für 
Umweltmeteorologie 

Berufskundliches Praktikum 3-6 - Eine  
Studien-
leistung 

- 5 

Summe 10-16 
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Anlage 1.2.b: Wahlpflichtbereich Ingenieurwissenschaften, Umwelt- und Naturwissenschaften 

 

Modul Lehrveranstaltung Semester 

Vorausset-
zungen für 
die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung LP 

Fernerkundung für 
Umweltmeteorologie 

Vorlesung und Übung 
Fernerkundung 

3-6 - Ü MP  5 

Umweltdatenanalyse 
Vorlesung und Übung 
Umweltdatenanalyse 

4 - - 
K/MP 

(50%) + 

VbP (50%) 

6 

Wasserbau und 
Küsteningenieurwesen 

Vorlesung und Übung 
Wasserbau und 
Küsteningenieurwesen 

5 -  K/KA/MP/HA/PJ/VbP 6 

Bautechnik für 
Umweltmeteorologie 

Grundlagen der Baukonstruktion 

2-6 

- 
- 

 
K/KA/MP/HA/PJ/VbP 

 

5 

Vorlesung und Übung CAD für 
Bauingenieure 

-  
K/KA/MP/HA/PJ/VbP 

 

Ökologie und 
Naturschutz  für 
Umweltmeteorologie 

Vorlesung und Übung Ökologie 
und Naturschutz 3-6 

 - K (45) oder  MP 5 

Naturschutz und 
Landschaftsplanung  für 
Umweltmeteorologie 

Vorlesung und Übung 
Naturschutz und 
Landschaftsplanung 

3-6 
 - K (60) oder  MP 5 

Grundlagen der 
Verkehrs-, Stadt-, und 
Regionalplanung 

Vorlesung und Übung 
Grundlagen der Verkehrsplanung 

3-6 

- 

- K/KA/MP/HA/PJ/VbP 
 

6 Vorlesung und Übung 
Grundlagen der Stadt- und 
Regionalplanung 

- 

Straßenbau und 
Straßenerhaltung 

Vorlesung und Übung 
Straßenbau und 
Straßenerhaltung 

 - - 
K/KA/MP/HA/PJ/VbP 

 
6 

Geographische 
Informationssysteme B 

Übung GIS B  Teil 1 

3-6 
                 

- 
Eine  

Studien-
leistung 

K 60 oder Ü 

8 

Übung GIS B Teil  2 - 
Eine  

Studien-
leistung 

K 60 oder Ü 

Mathematische 
Methoden der Physik  

Vorlesung und Übung 
Mathematische Methoden der 
Physik 

1-6 - Ü K oder MP 7 

Physikpraktikum für 
Umweltmeteorologie B 

Physikpraktikum für 
Umweltmeteorologie B 

3-6 - 
Eine  

Studien-
leistung 

- 4 

Summe 10-16 
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Anlage 1.3: Schlüsselkompetenzen 

 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Schlüssel-

kompetenzen 

Wissenschaftliches Schreiben 5  Eine  
Studien-
leistung 

- 2 

Eine weitere Lehrveranstaltung aus dem 
Angebot des Leibniz Language Centre 
oder des Zentrums für 
Schlüsselkompetenzen oder 
entsprechend ausgewiesenen Angeboten 
der Fakultäten. Außerdem können 
Computerkurse aus dem Lehrangebot 
der Informatik und des Rechenzentrums 
belegt werden. Alternative 
Computerkurse können auf Antrag an 
das nach § 3 zuständige Organ belegt 
werden. 

ab 1  Eine  
Studien-
leistung 

- 2 

Summe  4 

 

 

 

Anlage 1.4: Modul “Bachelorarbeit" 
 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Bachelorarbeit Bachelorarbeit 6 Mind. 90 LP 
Eine  

Studien-
leistung 

BA 15 

 

Das Modul Bachelorarbeit enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung. 
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Anlage 2: Prüfungsformen 
Anlage 2.1: Definitionen 

 
Bachelorarbeit (BA) 
Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Hausarbeit (HA) 
Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 

 
Klausur (K)  
Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren (KA) 
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, 
gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 
Masterarbeit (MA) 
Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 
 
Mündliche Prüfung (MP) 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 
beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Praktikumsbericht (PB) 
1Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem Praktikum, das außerhalb fester Melde- 
und Prüfungszeiträume und individuell geregelt bei einer externen oder internen Einrichtung stattfindet. 
2Themen sind zum Beispiel Vorbereitung und Durchführung des Praktikums sowie die kritische Reflexion zu 
einem vorgegebenen Thema. 
 
Projektorientierte Prüfungsform (PJ) 
1Eine Projektorientierte Prüfungsform ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, 
entwerferischer, künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer 
schriftlichen und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung 
dargestellt. 3Die oder der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 4Der 
Bearbeitungsumfang wird in Anlage 1 (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 
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Sportpraktische Präsentation (SP) 
1Eine sportpraktische Präsentation beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Demonstrations- und Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die 
situative Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die sportpraktische Präsentation findet vor einer prüfenden sowie einer sachkundigen beisitzenden Person 
statt. 5Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 6Studierende, 
die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere 
Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, können als Zuhörende 
bei Sportpraktischen Präsentationen zugelassen werden. 7Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 8Auf Antrag der oder 
des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 6 auszuschließen. 
 
Studienarbeit (ST) 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und 
Erläuterung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der 
Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Es gelten die 
Regelungen gemäß § 5 der Prüfungsordnung. 4Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 5Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. 6Die Aufgabenstellung und ein vom Prüfling zu erstellender Bearbeitungszeitplan müssen mit 
der Ausgabe des Themas festliegen. 7Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von 
der oder dem Prüfenden, gegebenenfalls im Einvernehmen mit einer von der oder dem Prüfenden 
benannten Person, betreut. 8Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit 
beträgt sechs Monate. 9Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 10Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 11Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 
 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP)  
1Eine Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP) befasst sich mit einer Fragestellung zu einer konkreten 
Lehrveranstaltung und wird semesterbegleitend zu dieser abgenommen. 2Eine VbP kann aus mehreren 
Teilprüfungen bestehen, die Anzahl ist auf vier Teilprüfungen zu begrenzen. 3Die konkrete Prüfungsform 
einer VbP wird von der oder dem Prüfenden spätestens vor dem 15.10. für das Wintersemester 
beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester mindestens für den Zeitraum des betreffenden 
Semesters festgelegt und kommuniziert. 4An Veranstaltungen und Module in denen eine VbP als 
Prüfungsform benannt ist, können nur dann Voraussetzungsprüfungen geknüpft werden, wenn das jeweilige 
Studiendekanat sicherstellen kann, dass die Bewertung desjenigen Moduls, welches Voraussetzung ist, zum 
Meldezeitraum der VbP abgeschlossen ist. 5Die gesonderten Melde- und Prüfungszeiträume für die 
Prüfungen der VbP sind der Anlage 3.1. der Prüfungsordnung zu entnehmen. 
 
6Eine VbP kann aus den aufgeführten Prüfungsformen angeboten werden: 

 

Ausarbeitung (AA) 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 
2Sie beinhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als 
Ausarbeitung gelten Berichte und/oder Protokolle über Exkursionen, Praktika und Projekte. 
 
Dokumentation (DO) 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder 
handlungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der 
fachlichen Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne 
beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die Prüfenden zu Beginn der Prüfung festgelegt 
werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 
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Essay (ES) 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen 
Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang 
entsprechend den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen 
kritisch beurteilt beziehungsweise analysiert. 
 
Kolloquium (KO) 
1Das Kolloquium umfasst einen Vortrag mit anschließender Diskussion über Fragestellung, 
Methoden und Ergebnisse der Arbeit. 2Im Kolloquium soll die/der zu Prüfende nachweisen, dass 
sie/er die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich-kritischen Diskussion ihren/seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 3Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem 
Protokoll festgehalten 4Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, können als Zuhörende bei Kolloquien zugelassen werden. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die 
zu Prüfenden. 6Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 
4 auszuschließen. 
 
Kurzarbeit (KU) 
1Eine Kurzarbeit als Prüfungsleistung wird schriftlich unter Aufsicht während einer festgesetzten Zeit 
durchgeführt. Entsprechend der Vorgaben der oder des Prüfenden ist es notwendig, dass ein 
bestimmter Anteil der gestellten Aufgaben zum Bestehen der Kurzarbeit erfolgreich gelöst wird.  

 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation (KW) 
1Eine Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen 
künstlerischen Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem 
künstlerischen Projekt aufbereitet und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der 
Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentations- und Interpretationslinien 
werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer Hausarbeit 
erläutert. 3Eine künstlerisch Wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden 
und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Wesentliche Gegenstände 
der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 5Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Künstlerisch-Wissenschaftlichen Präsentationen zuzulassen. 6Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 
7Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 5 
auszuschließen. 
 
Laborübung (LÜ) 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben 
mit schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre 
praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen 
Bezug. 
 
Modell (MO) 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der 
räumlichen Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und 
Schwerpunkt in verschiedenen Maßstäben erstellt. 
  
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe (ME) 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, 
pädagogischpraktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse 
oder auch einer kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
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Musikpraktische Präsentation (MU) 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden 
sowie einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an 
einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder 
der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Musikpraktischen Präsentationen zuzulassen. 4Die erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der 
oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Musikpädagogisch-Praktische Präsentation (MK) 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar 
hervor und umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Portfolio (PF) 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von 
den Prüfenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion 
erfolgt veranstaltungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und kann je nach Absprache die 
Zusammenstellung diverser Materialien in einer Sammelmappe umfassen. 3Optional ist ein 
ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst 
kompetenzorientiert. 
 
Pädagogisch orientiertes Konzert (PK) 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in 
der die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der 
Ausführung und Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer 
schulischen Lerngruppe präsentiert. 
 
Präsentation (PR) 
1Eine Präsentation ist die eigenständige und vertiefende Auseinandersetzung mit einem 
vorgegebenen Thema aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung. 2Die Darstellung der 
Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse erfolgt im mündlichen Vortrag und/oder mit Hilfe 
elektronischer und anderer Medien sowie in einer anschließenden Diskussion. 3Eine schriftliche 
Ausarbeitung kann von der oder dem Prüfenden verlangt werden. 4Die Form und die Dauer der 
Präsentation wird von der oder dem Prüfenden festgelegt, sofern nicht durch die (fachspezifische) 
Anlage geregelt. 
 
Praxisprüfung (PP) 
1Eine Praxisprüfung beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die situative 
Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die unbenotete Praxisprüfung wird durch eine prüfende Person abgenommen und erfolgt 
semesterbegleitend. 

 
Projektarbeit (P) 
1Eine Projektarbeit ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, entwerferischer, 
künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer schriftlichen 
und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung dargestellt. 
3Die/der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 
 
Seminarleistung (SE) 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und kann nach Maßgabe der Prüferin oder des 
Prüfers mit einem Vortrag und mit anschließender Diskussion verbunden sein.  
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Theaterpraktische Präsentation (TP) 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter 
oder produktorientierter Form vor Zuschauern. 2Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung 
werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei Theaterpraktischen Präsentationen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die 
Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 
 
Übung (Ü) 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit 
innerhalb des Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der 
Übungsaufgaben gemäß der Vorgabe der beziehungsweise des Prüfenden gelöst werden. 
 
Unterrichtsgestaltung (U) 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer 
Unterrichtsstunde im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven 
Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom 
Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und 
bewertet. 
 
Zeichnerische Darstellung (ZD) 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie 
planerische Arbeit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen 

BA Bachelorarbeit 

HA Hausarbeit 

K Klausur 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

MA Masterarbeit 

MP Mündliche Prüfung 

PB Praktikumsbericht 

PJ Projektorientierte Prüfungsform 

SP Sportpraktische Präsentation 

ST Studienarbeit 

VbP Veranstaltungsbegleitende Prüfung 

AA Ausarbeitung 
DO Dokumentation 
ES Essay 
KO Kolloquium 
KU Kurzarbeit 

KW Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübung 
MO Modell 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-Praktische Präsentation 
PF 

PK 
Portfolio 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PP Praxisprüfung 

P Projektarbeit 
SE Seminarleistung 
TP Theaterpraktische Präsentation 
Ü Übung 
U Unterrichtsgestaltung 
ZD Zeichnerische Darstellung  
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses 
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei 
Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden. 
3Für Module, die in einen anderen Studiengang exportiert werden bzw. als Lehrangebot zur Verfügung 
gestellt werden, legt der anbietende Studiengang bzw. das nach § 3 zuständige Organ der anbietenden 
Fakultät die Variante fest, so dass fachfremde Module dieses Studienganges (Lehrimporte) einer 
abweichenden Variante zugeordnet sein können.4Bachelor- und Masterarbeiten sowie Studienarbeiten 
können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 5Praktikumsberichte werden in den je 
nach gewählter Variante festgelegten Meldezeiträumen angemeldet, diese können jedoch außerhalb der 
entsprechenden Prüfungszeiträume und im darauffolgenden Semester absolviert werden. 
6Bei mündlichen Prüfungen ist den Studierenden der Prüfungstermin spätestens 14 Tage vor der Prüfung in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 

 

 Meldezeitraum 
Sommersemester 

Prüfungszeitraum 
Sommersemester 

Meldezeitraum 
Wintersemester 

Prüfungszeitraum 
Wintersemester 

Variante 1 
Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
15.05. – 31.05 

 
15.06. – 14.10. 

 
15.11. – 30.11. 

 
15.12. – 14.04. 

Zeitraum für  
Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10 01.11. – 28.02 

Variante 2 
Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
15.05. – 31.05. 

 
15.06. – 31.08. 

 
15.11. – 30.11. 

 
15.12. – 28.02. 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

16.09. – 23.09. 24.09. – 14.10. 16.03. – 23.03. 24.03. – 14.04. 

Zeitraum für 
Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10. 01.11. – 28.02. 

 

Anlage 3.2: Fristen Bewertung von Prüfungsleistungen 
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden geschieht in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten 

wie folgt: 

 

 Sommersemester Wintersemester 
Variante 1 
Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
bis zum 26.10. 

 
bis zum 26.04. 

Zeitraum für  
Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

Variante 2 
Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
bis zum 12.09. 
 

 
bis zum 12.03. 
 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 
bis zum 26.10. 
 

 
bis zum 26.04. 
 

Zeitraum für 
Prüfungsform VbP  

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

 
2Die Bewertungen der Prüfungsleistungen und die Noteneingabe erfolgt durch die Prüfenden innerhalb der 
Bewertungsfrist nach § 17 Absatz 1. 3Für Prüfungsleistungen, die zum Ende eines Prüfungszeitraumes 
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stattgefunden haben, steht eine kürzere Bewertungsfrist von wenigstens 12 Tagen zur Verfügung. 4Gleiches 
gilt für Prüfungsleistungen in Form einer VbP. 

 

Anlage 3.3: Abweichende Regelungen zu Prüfungsformen der Variante 2  
In der Variante 2 werden Hausarbeiten zwingend im Meldezeitraum I angemeldet, die Prüfungsleistung ist in 
diesen Fällen nach Maßgabe der oder des Prüfenden spätestens bis zum Ende des Prüfungszeitraumes II 
zu erbringen. 
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Anlage 4: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit  
 
Anlage 4 a: Rücktritt wegen Krankheit: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit zur Vorlage beim 
Prüfungsausschuss (Prüfungen mit Prüfungstermin) 
 

Rücktrittserklärung wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 
Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 
 

Vorname: 

Geburtsdatum: 
 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 
 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 
 

 

 
Betroffene Prüfung: 

Modul/Prüfung: 
 
 
 

Form der Prüfung: 
 Klausur 

 
 mündliche Prüfung 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Prüfungstermin: 
 
 
 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 
Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 
 
 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 
 

Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten: 

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

2. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2.   Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 
Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 
 

3.   Dauer der Krankheit: 
 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

4.    Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 b: Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Nachweis der Prüfungsunfähigkeit wegen Krankheit zur Vorlage 
beim Prüfungsausschuss 
 

Verlängerung der Bearbeitungszeit wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 
Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 
 

Vorname: 

Geburtsdatum: 
 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 
 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 
 

 

 
Betroffene Prüfung: 

Modul/Prüfung: 
 
 
 

Form der Prüfung: 
 Bachelorarbeit 

 
 Masterarbeit 

 
 ________________________________ 

 
Prüferin/Prüfer: 
 
 

Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 
Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 
Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 
 
 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 
 

Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten:  

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist nur ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

5. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 
Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 
 

7. Dauer der Krankheit: 
 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

8.  Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 c: Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen (nicht krankheitsbedingt) 
 

Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen 
(gem. § 15 Abs. 5 und 6 der Prüfungsordnung) 

 

Angaben der/des Studierenden: 
 

Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
 

Modul/Prüfung: 

 

 

 

Form der Prüfung: 

 Klausur 

 mündliche Prüfung 

 Bachelorarbeit 

 Masterarbeit 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 

 

 

Prüfungstermin/Aktueller Abgabetermin: 

Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 

Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 

 

 

 

 
  

Erklärung der/des Studierenden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung aus wichtigen Gründen. 

 
 Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit aus wichtigen Gründen. 

 
Die wichtigen Gründe werden auf Seite 2 ausführlich erläutert, ggf. notwendige Anlagen sind diesem Dokument 
beigefügt. 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ausführliche Erläuterung der für den Rücktritt/die Verlängerung geltend gemachten wichtigen Gründe: 

 
Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
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Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) gemäß den gesetzlichen Vorgaben und möchten dies in 
transparenter Weise gestalten. Wir informieren Sie hiermit, welche Daten wir verarbeiten, und zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage dies erfolgt. Zudem erhalten Sie Auskunft über Ansprechpartner sowie Ihre Rechte in Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover   Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
vertreten durch den Präsidenten    - Stabsstelle Datenschutz - 
Welfengarten 1     Königsworther Platz 1 
30167 Hannover    30167 Hannover 
     E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
Wir verarbeiten die in diesem Formular abgefragten Daten für die Wahrnehmung unserer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, 
das Verfahren zur Abnahme von Hochschulprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. Insbesondere die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten ist für die Ausübung des Rechts der/des Studierenden zum Prüfungsrücktritt erforderlich, weil ansonsten nicht 
festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Die 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich aus: 
- § 3 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), 
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3; Art. 9 Abs. 2 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. 
- § 17 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) und 
- der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
 
Allgemeine Informationen: 
Dieses Originalformular einschließlich des beinhalteten ärztlichen Attests wird Bestandteil Ihrer geführten Prüfungsakte. Mit regulärer 
Aussonderung und Vernichtung Ihrer Prüfungsakte nach Abschluss Ihres Studiums wird dieses Originalformular ebenfalls vernichtet 
werden. Im Rahmen der weiteren Verfahrensbearbeitung erhalten nur die Angehörigen des Akademischen Prüfungsamtes, die Mitglieder 
der für die Entscheidung gemäß der einschlägigen Prüfungsordnung zuständigen Prüfungsorgane sowie -soweit erforderlich- 
Angehörige des Justitiariats der Hochschule Kenntnis von diesem Originalformular und dessen Inhalten. Die Beteiligten sind zur 
Verschwiegenheit und vertraulichen Behandlung verpflichtet. 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bereitstellung Ihrer Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Sofern 
die Daten nicht bereitgestellt werden, hat dies zur Folge, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen 
wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i. S. d. 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt. 
 
Ihr Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO: 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige, Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Ihre weiteren Rechte: 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben 
einer Kopie der Daten auch die Zwecke der Datenverarbeitung, die Datenempfänger sowie die Speicherdauer. Sollten unrichtige Daten 
verarbeitet werden, können Sie von uns unverzüglich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach Art. 17 bzw. 18 DSGVO vor, steht Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf unverzügliche Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten unter Umständen nicht möglich ist. 
 
Zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte wenden Sie sich bitte - vorrangig an die/den für Ihren Studiengang zuständige/n 
Sachbearbeiter/in im Akademischen Prüfungsamt - im Übrigen an: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Akademisches Prüfungsamt; Welfengarten 1; 30167 Hannover; E-Mail: studium@uni-
hannover.de 
Bei weiteren Fragen berät Sie gerne unser Datenschutzbeauftragter. 
 
Mit datenschutzrechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachen; Prinzenstraße 5; 30159 Hannover; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
16.02.2022 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mathematik vom 17.09.2020, 
in der Fassung der letzten Änderung beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) 
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes am 17.08.2022 genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2022 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mathematik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 17.09.2020,  

berichtigt am 16.11.2020, mit Änderungen vom 10.08.2021 und 02.09.2022 

 

Die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende, geänderte Prüfungsordnung 
erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§10a Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er, die fachlichen 
Zusammenhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium 
beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier 
Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist der Prüfungsausschuss zuständig, 
der im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan durch den Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben eingesetzt wird. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der 
Hochschullehrergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein 
Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen 
werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, 
über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder 
habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei 
der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die 
Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des 
Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der 
Erörterung und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen 
beobachtend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 
ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen, gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen, Wahlmodulen und dem 
Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) entfällt 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im 
Modulkatalog kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch sein. 3Die Prüfungen können in 
Absprache oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer Sprache 
abgenommen werden. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin 
oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ 
auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind unbenotete Leistungen, die in einem Modul/einer Lehrveranstaltung vorgesehen 
werden können, um Kompetenzen einzuüben. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in 
Anlage 1 bzw. dem jeweiligen Modulkatalog näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sollen in der Regel im Rahmen der 
zugehörigen Lehrveranstaltung erbracht werden. 

(2)  1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Hausarbeiten, Klausuren, Klausuren mit 
Antwortwahlverfahren, mündliche Prüfungen, Praktikumsberichte, Projektorientierte Prüfungsformen, 
sportpraktische Präsentationen, Studienarbeiten und Veranstaltungsbegleitende Prüfungen. 2Näheres zu 
den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach Anlage 1 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform vor dem 
15.10. für das Wintersemester beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester erfolgen. 
2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn Anlage 1 eine 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung vorsieht. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten 
lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu 
versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Präsentationen oder Kurzarbeiten angeboten werden. 2Die Teilnahme der 
Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen 
während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 
vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den 
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Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne 
die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. 
ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der 
Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen 
Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) 
eingehalten wird. 

 

§ 7  Masterarbeit 

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend Anlage 1. 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit 
werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die 
Bearbeitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe 
darf erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist 
zugestellt. 4§ 15 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen sechs Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, 
von den beiden Prüfenden bewertet werden. 

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind, und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulkatalog. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend Anlage 1 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, nach Maßgabe der Anlage 1 sowie in Absprache mit den 
Prüfenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die 
Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das 
nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Masterarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover an einem an der 
Masterausbildung beteiligtem Institut. 2Sie darf mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs auch 
an einem anderen Institut oder an einer anderen Hochschule oder Einrichtung außerhalb der Hochschule 
angefertigt werden. 3Wird die beziehungsweise der externe Betreuende gemäß § 5 als Prüferin 
beziehungsweise Prüfer bestellt, muss die Arbeit durch eine Prüfungsberechtigte oder einen 
Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover betreut werden. 4Wird die 
beziehungsweise der externe Betreuende nicht als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die 
Masterarbeit von einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover bewertet. 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit Anlage 1 genannt 
werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in Anlage 1 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des 
Studiengangs absolviert werden, wenn die Zustimmung der oder des Prüfenden vorliegt.  

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen werden auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, 
jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt 
werden. 3Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 4Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 5Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung 
erforderlichen Unterlagen. 6Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der oder des Prüfenden, eines Mitglieds 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt 
wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3)1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung 
beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend 
Anlage 1 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den 
Abschlussunterlagen gekennzeichnet.  

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis 
von bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen 
Einstufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-
module angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind Anlage 1 zu entnehmen. 

 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang 
endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, 
das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können 
in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass die in Anlage 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei 
Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums gemäß Anlage 3.1 eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ kann eine Anmeldung in Ausnahmefällen auch außerhalb dieses festgesetzten 
Zeitraumes zugelassen werden. 3Die Anmeldung/Zulassung zur Masterarbeit impliziert eine Anmeldung zu 
allen nach Anlage 1 in diesem Modul erforderlichen Prüfungsleistungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene 
Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Studienarbeiten können 
abweichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 2 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben 
unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe 
des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; 
sie können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Veranstaltungsbegleitenden Prüfungen 
müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der 
vorausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung 
durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich 
nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im 
Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten 
Prüfungsleistungen nur die Bewertung „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden 
hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens 
drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 4 und 
5 gilt entsprechend.  
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§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Eine Abmeldung von einer Klausur (mit oder ohne Antwortwahlverfahren, benotet oder unbenotet), kann 
bis sieben Kalendertage vor Beginn der Prüfung erfolgen. 2Eine Abmeldung von einer mündlichen 
Prüfung oder einer sportpraktischen Präsentation kann bis einen Kalendertag vor Beginn der Prüfung 
erfolgen. 3Die Abmeldung von allen übrigen in der Anlage 2 genannten Prüfungsformen ist bis zum 
Beginn der Prüfungsleistung möglich. 4Ausgenommen hiervon ist eine Themenrückgabe, wenn diese 
innerhalb der nach § 7 Absatz 3 beziehungsweise für eine Studienarbeit nach Anlage 2 erlaubten Frist 
erfolgt. 

(2) 1Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Ausgabe des Themas. 2Als 
Beginn einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des 
ersten Prüfungsteils. 3Melden sich Studierende vom ersten Prüfungsteil einer 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung ab, gilt diese Abmeldung für die gesamte Prüfung. 4Die Abmeldung 
nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(3) 1Die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Klausuren online im Prüfungssystem vorzunehmen. 2Bei 
mündlichen Prüfungen und sportpraktischen Präsentationen ist die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 2 
schriftlich, per E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form zu erklären. 3Die 
Form der Abmeldung nach Satz 2 gilt auch für Prüfungsleistungen nach Anlage 2, für die eine 
Themenausgabe erfolgt. 

(4) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin, tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, erscheint er nicht zum Prüfungstermin einer Klausur, mündlichen Prüfung oder 
einer sportpraktischen Präsentation oder tritt erst nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 und 2 definierten 
Frist zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(5) 1Abweichend von Absatz 4 gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis 
oder den Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich gegenüber dem nach § 3 zuständigen Organ 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des 
nach § 3 zuständigen Organs aus wichtigem Grund ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 3Das Attest 
muss eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie eine Aussage über die daraus 
folgende Beeinträchtigung für die jeweilige Prüfung enthalten. 4Hierzu soll das Formular nach Anlage 4 
verwendet werden. 5Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 
zuständige Organ innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Attestes. 6Sätze 2 und 5 gelten 
entsprechend für die Krankheit und dazu notwendige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen. 
7Nahe Angehörige sind eigene Kinder, Eltern, Großeltern sowie Ehe- und Lebenspartner und deren 
Kinder. 

(6) 1Wird ein wichtiger Grund für das Versäumnis eines Abgabetermins glaubhaft nachgewiesen, kann das 
nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen 
Bearbeitungsdauer verlängern. 2Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 3Ist eine weitere Verlängerung der Bearbeitungsdauer unverhältnismäßig, kann das nach § 3 
zuständige Organ entscheiden, dass ein neues Thema ausgegeben wird. 4Die Prüfungsleistung gilt in 
diesem Fall als nicht unternommen. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende 
Beeinträchtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger 
anderer Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer 
wichtiger Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu 
verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet, weitere 
Regelungen ergeben sich aus der Anlage 3.2. 2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 

 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
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3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen 
Teilprüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 
bewertet. 2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser 
beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte 
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden 
Punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der 
Mittelwert aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der 
so ermittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei 
jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel 
gelten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – 
insbesondere bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 
zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen 
ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei 
Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 
Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in Anlage 1 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zugehörigen 
Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausreichend“ 
oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach Anlage 1 in Form von modulübergreifenden 
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Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in Anlage 1 genannten Leistungspunkte bestanden. 2Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen 
Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen 
bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts Anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzmodule gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine 
geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in Anlage 1 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die 
Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,1 oder besser und ist die Masterarbeit mit der 
Note mindestens 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den 
Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird - sofern in Anlage 1 keine abweichende Regelung vorgesehen ist - als 
arithmetisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei 
werden die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte 
gewichtend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes 
Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht 
erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 
4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung werden eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad 
sowie Abschlussunterlagen ausgestellt. 2 Die Abschlussunterlagen bestehen aus einem Zeugnis und 
einem Verzeichnis der bestandenen Module. 3Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement 
und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an 
das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average 
(GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt, soweit sich aus Anlage 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 6 keine zusätzlichen 
Gliederungsebenen ergeben, die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note 
sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Das Verzeichnis der bestandenen Module 
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(einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) weist die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen aus. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der 
Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen 
Qualifikationen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten 
entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle 
ausgestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der 
jeweils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur 
Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-
Notenwertäquivalenten aus: 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 20 Absatz 6 
Notenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Hierbei wird abweichend von § 20 Absatz 3 auf die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet. 4Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module 
wird der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1 Alle in Absatz 1 genannten Dokumente werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zusätzlich werden 
vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 
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(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung 
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der 
Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung 
insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet  
 worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer 
Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 
2022 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Mathematik 
eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung. 2Über 
Ausnahmen in Bezug auf Anlage 1 entscheidet auf begründeten Antrag, der innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach § 3 zuständige Organ. 
3Gegebenenfalls erforderliche allgemeine Überführungsregeln werden vom nach § 3 zuständigen Organ 
in Ergänzung zu den Regelungen dieser Prüfungsordnung beschlossen. 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Mathematik 

Das Masterstudium Mathematik gliedert sich in: 

 einen Pflichtbereich (Anlage 1.1),  

 einen Wahlpflichtbereich bestehend aus Seminar (Anlage 1.2.a), Schlüsselkompetenzen (Anlage 1.2.b) 

sowie gegebenenfalls ergänzenden Sprachkompetenzen, und   

 einen Wahlbereich mit dem zu wählenden Anwendungsfach (Anlage 1.3.a – 1.3.i) sowie 

 die Masterarbeit (Anlage 1.4). 

Falls nicht anders in der Prüfungsordnung oder im Modulkatalog vermerkt ist, gelten die folgenden 
Richtwerte für die Dauer von Prüfungen. Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, 
höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5 - 15 Minuten pro 
Leistungspunkt dauern. Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. 
Innerhalb dieses Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1 - 4 Minuten dauern. Diese 
Richtwerte gelten nicht für Wahlmodule (Anlage 1.3) anderer Fakultäten. 

Die Semesterangaben in den folgenden Tabellen haben empfehlenden Charakter, sie sind für Studierende 
nicht verbindlich.  

Die Wahl zwischen den möglichen Prüfungsformen und den möglichen Studienleistungen treffen die 
jeweiligen Dozentinnen bzw. Dozenten. 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule  

Es sind Module im Umfang von 60 LP zu belegen. 

Die Zuordnung der Vorlesungen zur Reinen oder Angewandten Mathematik erfolgt im Modulkatalog. Falls 
Lehrveranstaltungen nicht im Modulkatalog erwähnt werden, kann ersatzweise eine Zuordnung über das 
Vorlesungsverzeichnis erfolgen.  

Lehrveranstaltungen, für die bereits im Bachelorstudium Leistungspunkte vergeben wurden, sind 
ausgeschlossen. Eine Lehrveranstaltung kann nur für ein Modul anerkannt werden. 

 

Modul 

 

Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Seme
ster 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Modul Reine 
Mathematik 1 

Eine Vorlesung mit Übungen 
(4 +2 SWS) aus der Reinen 
Mathematik 

  1 SL K oder MP 10 

Modul Reine 
Mathematik 2 

Eine Vorlesung mit Übungen 
(4 +2 SWS) aus der Reinen 
Mathematik 

  1 SL K oder MP 10 

Modul Reine 
Mathematik 3 

Zwei Vorlesungen mit 
Übungen (2 +1 SWS) aus 
der Reinen Mathematik 

  2 SL Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

Summe  20 

 

Modul 

 

Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Seme
ster 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Modul 
Angewandte 
Mathematik 1 

Eine Vorlesung mit Übungen 
(4 +2 SWS) aus der 
Angewandten Mathematik 

  1 SL K oder MP 10 

Modul 
Angewandte 
Mathematik 2 

Eine Vorlesung mit Übungen 
(4 +2 SWS) aus der 
Angewandten Mathematik 

  1 SL K oder MP 10 

Modul 
Angewandte 

Zwei Vorlesungen mit 
Übungen (2 +1 SWS) aus 
der Angewandten 

  2 SL Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 
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Mathematik 3  Mathematik 

Summe  20 

 

 

Modul 

 

Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Seme
ster 

Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Wahlmodul  1 Eine Vorlesung mit Übungen (4 
+2 SWS) aus der Reinen oder 
Angewandten  Mathematik 

  1 SL K oder MP 10 

Wahlmodul  2 Eine Vorlesung mit Übungen (4 
+2 SWS) aus der Reinen oder 
Angewandten Mathematik 

  1 SL K oder MP 10 

Wahlmodul  3  Zwei Vorlesungen mit Übungen 
(2 +1 SWS) aus der Reinen oder 
der Angewandten Mathematik 

  2 SL Zwei Prüfungen 
MP oder K 

10 

Summe  20 

 

 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

Anlage 1.2.a: Seminar  

 

Das Seminar sollte in der Regel aus dem Bereich belegt werden, in dem die Masterarbeit angefertigt wird. 

Modul Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Semester Voraussetzung für die 

Zulassung 

Studien- 

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Seminar Seminar I 2, 3  - VbP 5 

 

Anlage 1.2.b: Schlüsselkompetenzen und Seminar II 

Es müssen insgesamt 5 LP erbracht werden. Veranstaltungen können gewählt werden: 

a) für das Modul Seminar II aus dem mathematischen Seminarangebot; oder 

b) für das Modul Schlüsselkompetenzen aus dem Angebot des Leibniz Language Centre, des 

Zentrums für Schlüsselkompetenzen oder entsprechend ausgewiesenen Angeboten der Fakultäten; 

oder aus dem Angebot der Computerkurse der Informatik und des LUIS oder nach Antrag 

alternativen Angeboten von Computerkursen: oder  

c) für das Modul Berufsfeldpraktikum ein Berufsfeldpraktikum (Praktikumsbericht im Mindestumfang 

von 5 Seiten) 

Es müssen andere Veranstaltungen belegt werden als im Bachelorstudium.  

Falls vom anbietenden Bereich keine Studienleistung angeboten wird, muss ersatzweise als Studienleistung 

eine unbenotete Prüfungsleistung absolviert werden. 
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Modul Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Semester Voraussetzung 

für die Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Seminar II Seminar II 2, 3   VbP 5 

Schlüssel-
kompetenzen 

Lehrveranstaltung 2, 3  1 SL  

- 

5 

Berufsfeld-
praktikum 

Berufsfeldpraktikum  

 

 - Praktikumsbericht 

(Mindestumfang: 
5 Seiten) 

 - 5 

Summe 5 

 

Anlage 1.2.c: Zusätzliche Sprachkompetenz  

 

Für nicht deutschsprachige Studierende kann nach vorhergehender Beratung durch Beauftragte des nach 

§ 3 zuständigen Organs ein individueller verpflichtender Studienplan erstellt werden. Bestandteil dieses 

Studienplans kann das Modul Sprachkompetenz Deutsch im Umfang von bis zu 20 LP sein; im gewählten 

Anwendungsfach (Anhang 1.3.a-i) müssen dann entsprechend weniger LP erbracht werden.  

 

Modul Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Semester Voraussetzung 

für die 

Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Sprach-

kompetenz  

Deutsch 

Lehrveranstaltungen aus 

dem Angebot des Leibniz 

Language Centre 

1 bis 4  Gemäß 

Vorgaben des 

Anbieters 

-  0 - 20 

 

 

 

 

Anlage 1.3: Wahlmodule 

 

Es ist ein Anwendungsfach zu wählen und in diesem sind mindestens 20 Leistungspunkte zu erbringen. 

Abweichend von Satz 1 sind hier, abhängig vom verpflichtenden Studienplan, von nicht deutschsprachigen 

Studierenden nach § 4 Absatz 3, Satz 2 Lehrveranstaltungen in geringerem Umfang zu belegen. 

 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 91 

Anlage 1.3.a: Anwendungsfach Elektrotechnik 

Falls das Anwendungsfach Elektrotechnik nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist nach der 

folgenden Tabelle zu studieren. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
elektrischen 
Messtechnik 

Vorlesung und Übung 
Grundlagen der elektrischen 
Messtechnik 

 

SoSe 

  1 SL K oder MP 6 

Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

Vorlesung und Übung 
Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

 

SoSe 

- K 6 

Halbleiterelektronik Vorlesung Grundlagen der 
Halbleiterbauelemente 

SoSe  1 SL - 8 

Vorlesung und Übung 
Halbleiterschaltungstechnik  

SoSe   K 

 

oder, falls Elektrotechnik als Anwendungsfach bereits im Bachelorstudium belegt wurde: Fortgeschrittene 
Module aus dem Modulkatalog Elektrotechnik im Umfang von mindestens 20 LP gem. der folgenden 
Tabelle. 

Modul 
Lehrveran-

staltungen 
Semester  

Voraus-
setzungen 
für die 
Zulassung 

Studien-

leistung 

Prüfungs-

leistung 
LP 

Grundlagen der Elektrotechnik: Gleich- 

und Wechselstromnetzwerke / 

Grundlagenlabor I 

Vorlesung und 

Übung 
WS   K 

8 

Labor I SoSe  LÜ  

Grundlagen der Elektrotechnik: 

Elektrische und magnetische Felder 

Vorlesung und 

Übung 
SoSe   K 8 

Grundlagen der Elektrotechnik: 
Spezielle Netzwerktheorie/ 
Grundlagenlabor II 

Vorlesung und 
Übung 

WS   K 

6 

Labor II WS 
Grdl.-Labor 

I 
LÜ  

Grundlagen der elektromagnetischen 

Energiewandlung 

Vorlesung und 

Übung 
WS .  K 5 

Grundlagen digitaler Systeme 
Vorlesung und 

Übung 
WS   K 5 

Signale und Systeme 
Vorlesung und 

Übung 
WS   K 5 

Regelungstechnik I 
Vorlesung und 

Übung 
WS  1 SL K 5 

Regelungstechnik II 
Vorlesung und 

Übung 
SoSe  1 SL K 5 

Automatisierungstechnik I 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP  5 

Energietechnik I 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP 5 
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Mikroelektronik I 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP 5 

Mikroelektronik II 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP 5 

Nachrichtentechnik I 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP 5 

Computer Engineering I 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP 5 

Computer Engineering II 
Vorlesung, 
Übung und Labor 

WS/SoSe  1 SL K / MP 5 

Summe 20 

 

Anlage 1.3.b: Anwendungsfach Geodäsie und Geoinformatik 

 

Falls das Anwendungsfach Geodäsie und Geoinformatik nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist 

nach der folgenden Tabelle zu studieren: 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Digitale 
Bildverarbeitung 

Grundlagen der digitalen 
Bildverarbeitung 

Ausgewählte Kapitel der 
Programmierung 

 2.  Ü K oder MP 6 

Grundlagen der 
Geoinformatik und 
Raumplanung 

Einführung in GIS und 
Kartographie IGrundlagen der 
Stadt- und Regionalplanung 

1. - 2 SL K  5 

Modellierung und 
Erfassung topo-
graphischer Daten 

Luftbildphotogrammetrie 

GIS I Datenmodellierung  

4.  Ü K 5 
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Wahlmodul 
Geodäsie 

Eine der folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

 Einführung in GIS und 

Kartographie II 

Praxisprojekt 

Topographie 

 Physikalische Geodäsie / 

Gravimetrie 

 Grundlagen der GNSS 

und Navigation 

 Grundlagen der 

Photogrammetrie 

 Modellierung und 

Erfassung topografischer 

Daten 

 Schätz- und Prädiktions-

verfahren in der 

Ingenieurgeodäsie und im 

Immobilienmanagement 

 Ingenieurgeodäsie 

 GIS – Zugriffsstrukturen 

und Algorithmen 

WS oder 
SoSe 

 Ü K oder MP 
oder VbP 

5 

Summe  20 
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oder folgende fortgeschrittene Lehrveranstaltungen, falls Geodäsie und Geoinformatik als Wahlfach bereits 
im Bachelorstudium belegt wurde. Es müssen andere Lehrveranstaltungen als im Bachelorstudium gewählt 
werden. 

 

Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen Seme

ster 

Voraus-

setzung für 

die 

Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Wahlmodul MA 
Geodäsie 

Vier der folgenden Lehrveranstaltungen: 

 Photogrammetric Computer Vision 
 Operational Remote Sensing 
 Internet GIS 
 Geosensornetze 
 Recursive State Estimation for 

Dynamic Systems 
 Signalverarbeitung in der Erdmessung 
 Orbit Calculation and Relativistic 

Modeling in Geodesy 
 Vertiefung GNSS: spezielle 

Anwendungen und Modelle 
 Image Analysis I 
 Image Analysis II 
 GIS für Navigationsanwendung 
 Laser Scanning - Modelling and 

Interpretation 
 Gravimetrie und Physikalische 

Geodäsie II 
 Research Project 
 SLAM and Path Planning 
 Methods and Applications of Physical 

Geodesy 
 Advanced Concepts for Positioning 

and Navigation 
 Geodätische Weltraumverfahren & 

Praxisprojekt Landesvermessung 

WS 
oder 
SoSe 

 4 x Ü 4 x K  oder 
MP oder 
VbP 

20 
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Anlage 1.3.c: Anwendungsfach Informatik 
 

Die Module „Grundlagen der Software-Technik“ sowie „Programmieren I“ oder „Programmieren II“ sind 
verpflichtend zu absolvieren, außer sie wurden bereits im Bachelorstudium absolviert. Es dürfen keine 
Module gewählt werden, die bereits im BA gewählt wurden. 

Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen Semester ggf. Voraus-
setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Software-Technik 

Grundlagen der Software-Technik   
(2+2 SWS) 

WS  - K 5 

Programmieren I  Programmieren I  (2+2 SWS)  WS - LÜ  K 
(unbenotet) 

5 

Programmieren II Programmieren  II2 (2+2 SWS)  SoSe  - LÜ K 
(unbenotet) 

5 

Logik und formale 
Systeme  

Logik und formale Systeme (2+2 
SWS) 

 
 WS oder   
SoSe 

- - K 5 

Grundlagen der 
Datenbanksysteme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Datenbanksysteme (2+2 SWS) 

- - K  5 

Grundlagen der 
Rechnerarchitektur 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Rechnerarchitektur (2+2 SWS) 

- - K  5 

 

Grundlagen der 
Betriebssysteme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Betriebssysteme (2+2 SWS) 

- - K  5 

 

Komplexität von 
Algorithmen 

Vorlesung und Übung Komplexität 
von Algorithmen  (2+2 SWS) 

- - K  5 

 

Grundlagen digitaler 
Systeme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
digitaler Systeme  (2+2 SWS) 

- - K  5 

 

Evolutionäre  

Algorithmen 

Vorlesung und Übung Evolutionäre 
Algorithmen (2+2 SWS) 

- - K  5 

Grundlagen der  

Mensch-Computer 

-Interaktion  

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Mensch-Computer-Interaktion  
(2+2 SWS) 

- - K  5 

Software-Qualität Vorlesung und Übung Software-
Qualität (2+2 SWS) 

- - K  5 

Rechnerstrukturen Vorlesung und Übung 
Rechnerstrukturen (2+2 SWS) 

- - K  5 

Grundlagen der 

 IT-Sicherheit 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der IT-Sicherheit (2+2 SWS) 

- - K  5 

Logischer Entwurf  

digitaler Systeme 

Vorlesung und Übung Logischer 
Entwurf digitaler Systeme (2+2 
SWS) 

- - K 5 

Programmier-
sprachen und 
Übersetzer 

Vorlesung und Übung 
Programmiersprachen und 
Übersetzer (2+2 SWS) 

- - K 5 

Rechnernetze Vorlesung und Übung Rechnernetze 
(2+2 SWS) 

- - K 5 

Maschinelles Lernen Vorlesung und Übung Maschinelles 
Lernen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Künstliche  

Intelligenz I 

Vorlesung und Übung Künstliche 
Intelligenz I (2+2 SWS) 

- - K 5 

                                                      
2 Programmieren II sollte nur beim Vorliegen von Vorkenntnissen gewählt werden 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 96 

Kryptographie Vorlesung und Übung Kryptographie 
(2+2 SWS), 

  - - MP 5 

Komplexitätstheorie Vorlesung und Übung 
Komplexitätstheorie (2+2 SWS)  

  - - MP 7 

Logik und  

Komplexität 

Vorlesung und Übung Logik und 
Komplexität  (2+2 SWS) 

  - - MP 5 
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Anerkennungsmodul 

Informatik1 

Vorlesung und Übung aus der 
Informatik 

  Nur für Lehrveran-
staltungen, die vor 

dem 1.10.2022 
absolviert wurden 

- MP oder K 4-7 

Anerkennungsmodul  

Informatik 2 

Vorlesung und Übung aus der 
Informatik 

  - MP oder K 4-7 

Anerkennungsmodul  

Informatik 3 

Vorlesung und Übung aus der 
Informatik 

  - MP oder K 4-7 

Summe  20 

 

Anlage 1.3.d: Anwendungsfach Maschinenbau 

 

Falls das Anwendungsfach Maschinenbau nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist nach den 

folgenden beiden Tabellen zu studieren. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Grundzüge der 
Konstruktionslehre + 
Konstruktives 
Projekt 

Vorlesung und Übung 
Grundzüge der 
Konstruktionslehre 

WS - - K 5 

Konstruktives Projekt zur 
Konstruktionslehre 

WS 1 SL  

 

Aus der folgenden Tabelle sind Module im Umfang von mindestens 15 LP zu wählen  

Modulname Lehrveranstaltungen 
Semes-

ter 
Voraus-

setzungen 
Studien-

leistungen 
Prüfungs-
leistung 

LP 

Fortgeschrittene Konstruktionslehre 
 Konstruktives Projekt II (CAD) 

Vorlesung und Übung   
Fortgeschrittene 

Konstruktionslehre  
Konstruktives Projekt II (CAD) 

SoSe   LÜ  K   5 

Grundlagen der Elektrotechnik I 

Elektrotechnik I  + Übung 

1 

- - K 4 

9 Labor - 1 SL  1 

Bachelorprojekt  - 1 SL  4 

Grundlagen der Elektrotechnik II und 
elektrische Antriebe 

Elektrotechnik II und 
elektrische Antriebe + Übung 2 

- 1 SL K 4 
6 

Labor - 1 SL  2 

Regelungstechnik 
Regelungstechnik I + Übung 

4 
-  - K  4 

5 Informationstechnisches 
Praktikum B  -  1 SL   1 

Messtechnik 
Messtechnik + Übung 

5 
-  - K  4 

5 Informationstechnisches 
Praktikum C  -  1 SL   1 

Technische Mechanik I 
Technische Mechanik I + 

Übung 
1 - - K 5 5 

Technische Mechanik II 
Technische Mechanik II + 

Übung 
2 - - K 5 5 

Technische Mechanik III 
Technische Mechanik III + 

Übung 
3 - - K 5 5 

Technische Mechanik IV 
Technische Mechanik IV + 

Übung 
4 - - K 5 5 

Einführung in die Fertigungstechnik 
Einführung in die 

Fertigungstechnik + Übung 
3 - - K 5 5 

Thermodynamik/Chemie Thermodynamik I + Übung 3 - - K  4 7 
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Chemie + Übung - - 3 

Thermodynamik II 
Thermodynamik II + Übung 

4 
- - K 4 

5 
Labor  1 SL  1 

Strömungsmechanik 
Strömungsmechanik I + Übung 

5 
- - K 4 

5 
AML A - 1 SL  1 

Wärmeübertragung 
Wärmeübertragung I + Übung 

5 
- - K 4 

5 
AML B - 1 SL  1 

Werkstoffkunde I Werkstoffkunde I + Übung 1 - - K 5 5 

Werkstoffkunde II 

Werkstoffkunde II + Übung 2 - - K 4 

5 Grundlagenlabor 
Werkstoffkunde 

2 - 1 SL  1 

Anerkennungsmodul 

Maschinenbau 1 
Vorlesung und Übung aus dem 

Maschinenbau 
 

Nur für 
Lehrveran-
staltungen, 

die vor 
dem 

1.10.2022 
absolviert 
wurden 

1 SL K  5-7 

Anerkennungsmodul  

Maschinenbau 2 
Vorlesung und Übung aus dem 

Maschinenbau 
 1 SL K  5-7 

Summe  15 

 

oder vier der folgenden fortgeschrittenen Module, falls Maschinenbau als Anwendungsfach bereits im 
Bachelorstudium belegt wurde: 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistun-
gen 

LP 

Mechatronische Systeme Mechatronische 
Systeme 

1, 2 - - K 5 

Automatisierung: 
Steuerungstechnik 

Automatisierung: 
Steuerungstechnik 

1, 2 - K 5 

Transportprozesse in der 
Verfahrenstechnik - I 

Transportprozesse in der 
Verfahrenstechnik - I 

1, 2 - K 5 

Werkzeugmaschinen - I Werkzeugmaschinen - I 1, 2 - K 5 

Robotik I Robotik I 1, 2 - - K 5 

Summe  20 

 

 

Anlage 1.3.e: Anwendungsfach Philosophie 

 

Es können im Fach Philosophie Module im Umfang von mindestens 20 und maximal 24 LP gewählt werden, 

d.h. es werden entweder zwei Aufbaumodule oder drei Basismodule oder zwei Basismodule und ein 

Aufbaumodul belegt. Module, die bereits im Bachelorstudium absolviert wurden, können nicht noch einmal 

belegt werden. 

Modul Lehrveranstaltunge
n 

Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Basismodul 
Theoretische Philosophie 

Vorlesung 

WiSe - 1 SL K 90 7 
Tutorium 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 99 

Modul Lehrveranstaltunge
n 

Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Basismodul 
Praktische Philosophie 

Vorlesung 
SoSe - 1 SL K 90 

7 
 Tutorium 

Basismodul 
Geschichte der Philosophie 
I 

Vorlesung 
WiSe - 1 SL K 90 7 

Tutorium 

Basismodul 
Geschichte der Philosophie 
II 

Vorlesung 
SoSe - 1 SL K 90 7 

Tutorium 

Aufbaumodul 
Theoretische Philosophie 

Seminar 
WiSe+SoSe - 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Aufbaumodul 
Praktische Philosophie 

Seminar 
WiSe+SoSe - 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Aufbaumodul 
Wissenschaftsphilosophie 

Seminar 
WiSe+SoSe - 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Summe 
20-
24 

 

 

 

Anlage 1.3.f: Anwendungsfach Physik 

 

Falls das Anwendungsfach Physik nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist nach dem folgenden 

Studienplan zu studieren: 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraussetzunge
n für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Einführung in die 
Physik für 
Mathematik-
studierende 

Vorlesung und Übung 
Mathematische Methoden der 
Physik  

3 (oder 1)  - K oder MP 
(unbenotet) 

 12 

Vorlesung und Übung 
Mechanik und Wärme 

3 (oder 1)  Ü K oder MP 

Analytische Mechanik 

und Spezielle 

Relativitätstheorie 

Vorlesung und Übung 

Analytische Mechanik und 

Spezielle Relativitätstheorie  

 5 (oder 3)  Ü K oder MP  8 

Summe    20 

 

oder, falls Physik als Anwendungsfach bereits im Bachelorstudium belegt wurde: 

Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzung 
für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Experimental
-physik für 
Mathematik-
studierende 

Vorlesung und Übung Elektrizität und 
Relativität 
oder 
Vorlesung und Übung Optik, Atome, Moleküle, 
Quantenphänomene 

1. – 4.  Ü MP oder K 8 
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Quanten-
theorie 

Vorlesung und Übung Einführung in die 
Quantentheorie 

2. oder 4.  Ü MP oder K 8 

Wahlmodul 
Physik 

Eine der folgenden Vorlesungen (jeweils mit 
Übung) 
 Computational Physics 

 Ergänzungen zur Klassischen Physik 

 Statistische Physik 

 Fortgeschrittene Quantenmechanik 

 Festkörperphysik II (ohne Praktikum) 

 Atom- und Molekülphysik (ohne Praktikum) 

 Elektrizität und Relativität (ohne Praktikum) 

 Optik, Atome, Moleküle, 

Quantenphänomene (ohne Praktikum) 

 Analytische Mechanik und Spezielle 

1. – 4.  - MP oder K 5 

Summe  20 

 

Es müssen andere Lehrveranstaltungen als im Bachelorstudium besucht werden. 
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Anlage 1.3.g: Anwendungsfach Versicherungswissenschaft 

 

Im Rahmen des interdisziplinären Anwendungsfachs Versicherungswissenschaft belegen die Studierenden 

Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Versicherungsrecht der Juristischen Fakultät und dem 

Studienschwerpunkt (Area) Finance, Banking & Insurance der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

Voraussetzung für die Wahl dieses Anwendungsfachs ist das erfolgreiche Erwerben von betriebs- oder 

volkswirtschaftlichen Kenntnissen aus dem Bachelorstudium in einem Umfang von mindestens 6 

Semesterwochenstunden (3 Module, im Regelfall 12 Leistungspunkte). 

Im Bereich Versicherungsrecht muss genau eines der Module Versicherungsrecht A oder 

Versicherungsrecht B belegt werden. Die individuelle Studienplanung im Umfang von 10 Leistungspunkten 

für die Area Finance, Banking & Insurance erfolgt auf Grundlage einer Studienberatung durch die 

Nebenfachbeauftragten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und wird in einem Studienplan 

festgehalten. Der Studienplan wird im Prüfungsamt zu Zwecken der Prüfungsanmeldung im Prüfungsamt 

hinterlegt.  

Modul Zugehörige Lehrveranstaltung Semester Studien-

leistung 

Prüfungs-

leistung 

LP 

Versicherungsrecht A Versicherungsrecht I und Versicherungsrecht 

II 

WiSe - K oder MP 10 

Versicherungsrecht B Versicherungsrecht im Studiengang 

Versicherungswissenschaft 

WiSe und 

SoSe 

- K oder MP 10 

Finance, Banking & 

Insurance 

Zwei Lehrveranstaltungen aus den 

Wahlmodulen der Area (ohne Seminare) 

Finance, Banking & Insurance entsprechend 

dem Modulkatalog der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

WiSe und 

SoSe 

- 2 x K oder 

MP oder VbP 

10 

Summe  20 

 

 

Anlage 1.3.h: Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaft 

Sofern die Studierenden im Bachelorstudium bereits betriebs- oder volkswirtschaftliche Lehrveranstaltungen 

in einem Umfang von 16 Leistungspunkten erfolgreich belegt haben, ermöglicht die Nebenfachausbildung 

mit der Wahl eines Mastermoduls (Major/Minor) aus den Studienschwerpunkten (Areas) des Masterstudiums 

Wirtschaftswissenschaft eine fachwissenschaftliche Spezialisierung. Die fachwissenschaftliche 

Spezialisierung umfasst die wirtschaftswissenschaftlichen Areas gemäß der folgenden Auflistung: 

• Accounting, Taxation and Public Finance 

• Economic Policy and Theory 

• Empirical Economics and Econometrics 

• Finance, Banking & Insurance  

• Health Economics 

• Information and Operations Management  

• International Environment and Development Studies 

• Strategic Management.  

Lehrveranstaltungen werden aus den Wahlmodulen (ohne Seminare) der Areas entsprechend dem 

Modulkatalog der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ausgewählt. Die Studierende wählen aus einer 
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Major-Area (Umfang: mindestens 2 bis zu 4 Lehrveranstaltungen) und eine Minor-Area (Umfang: 

mindestens 1 bis zu 2 Lehrveranstaltungen). Major- und Minor-Area sind frei wählbar; das Master-Modul 

trägt die Bezeichnung der Major-Area. 

Die Wahl fachnaher Module, die vom Institut für Statistik der Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

angeboten werden, ist nicht möglich/zulässig. Für die Durchführung der Masterphase wird durch die 

Nebenfachstudienberater/innen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ein individueller Studienplan 

erstellt.  

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraussetzung 
für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Wirtschaftswissen-
schaftliches 
Nebenfach im MA 

Vier Veranstaltungen 
nach  Vorgabe der 
wirtschafts-
wissenschaftlichen 
Fakultät 

 SoSe 
/WS 

 - 4 x K oder 
MP oder HA 
oder VbP 

20 

Summe  20 

 

oder: Anwendungsfachmodule Betriebswirtschaftslehre im Masterstudium, falls weder 
Betriebswirtschaftslehre noch Volkswirtschaftslehre als Anwendungsfach im Bachelorstudium 
belegt wurden: 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltunge
n 

Semester Voraussetzung 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftsle
hre I 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftsle
hre II 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftsle
hre III 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftsle
hre IV 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Rechnungswesen I VL (2 SWS) WS  - K 4 

Rechnungswesen II VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Summe  20 

 

oder: Anwendungsfachmodule Volkswirtschaftslehre im Masterstudium, falls weder 
Volkswirtschaftslehre noch Betriebswirtschaftslehre als Anwendungsfach im Bachelorstudium 
belegt wurden: 

Modul Zugehörige 
Lehrveransta
ltungen 

Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistungn 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre I 

VL  (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre II 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre III 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre IV 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre V 

VL (2 SWS) WS  - K 4 
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Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre VI 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Summe  20 

 

Anlage 1.3.i: Spezialisierendes Anwendungsfach 

 

Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ kann als Anwendungsfach ein anderes Anwendungsfach, das 
spezialisierende Anwendungsfach, gewählt werden. Die in diesem Anwendungsfach zu absolvierenden 
Module im Umfang von mindestens 20 Leistungspunkten werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige 
Organ in einem individuell verpflichtenden Studienplan der anbietenden Fakultät festgelegt. 

 

 

Anlage 1.4: Modul “Masterarbeit" 

 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Zulassungs-
voraussetzung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Masterarbeit  4 Modul Seminar und 
75 Leistungspunkte 

1 SL MA 30 

 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung und eine Studienleistung.  
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Anlage 2: Prüfungsformen 

Anlage 2.1: Definitionen 

 
Bachelorarbeit (BA) 

Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Hausarbeit (HA) 

Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 

 
Klausur (K)  

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 

 
Klausur mit Antwortwahlverfahren (KA) 
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, 
gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 
Masterarbeit (MA) 

Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Mündliche Prüfung (MP) 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 
beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Praktikumsbericht (PB) 
1Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem Praktikum, das außerhalb fester Melde- 
und Prüfungszeiträume und individuell geregelt bei einer externen oder internen Einrichtung stattfindet. 
2Themen sind zum Beispiel Vorbereitung und Durchführung des Praktikums sowie die kritische Reflexion zu 
einem vorgegebenen Thema. 

 

Projektorientierte Prüfungsform (PJ) 
1Eine Projektorientierte Prüfungsform ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, 
entwerferischer, künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer 
schriftlichen und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung 
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dargestellt. 3Die oder der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 4Der 
Bearbeitungsumfang wird in Anlage 1 (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 

 

Sportpraktische Präsentation (SP) 
1Eine sportpraktische Präsentation beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Demonstrations- und Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die 
situative Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die sportpraktische Präsentation findet vor einer prüfenden sowie einer sachkundigen beisitzenden Person 
statt. 5Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 6Studierende, 
die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere 
Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, können als Zuhörende 
bei Sportpraktischen Präsentationen zugelassen werden. 7Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 8Auf Antrag der oder 
des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 6 auszuschließen. 

 

Studienarbeit (ST) 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und 
Erläuterung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der 
Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Es gelten die 
Regelungen gemäß § 5 der Prüfungsordnung. 4Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 5Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. 6Die Aufgabenstellung und ein vom Prüfling zu erstellender Bearbeitungszeitplan müssen mit 
der Ausgabe des Themas festliegen. 7Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von 
der oder dem Prüfenden, gegebenenfalls im Einvernehmen mit einer von der oder dem Prüfenden 
benannten Person, betreut. 8Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit 
beträgt sechs Monate. 9Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 10Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 11Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 

 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP)  
1Eine Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP) befasst sich mit einer Fragestellung zu einer konkreten 
Lehrveranstaltung und wird semesterbegleitend zu dieser abgenommen. 2Eine VbP kann aus mehreren 
Teilprüfungen bestehen, die Anzahl ist auf vier Teilprüfungen zu begrenzen. 3Die konkrete Prüfungsform 
einer VbP wird von der oder dem Prüfenden spätestens vor dem 15.10. für das Wintersemester 
beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester mindestens für den Zeitraum des betreffenden 
Semesters festgelegt und kommuniziert. 4An Veranstaltungen und Module in denen eine VbP als 
Prüfungsform benannt ist, können nur dann Voraussetzungsprüfungen geknüpft werden, wenn das jeweilige 
Studiendekanat sicherstellen kann, dass die Bewertung desjenigen Moduls, welches Voraussetzung ist, zum 
Meldezeitraum der VbP abgeschlossen ist. 5Die gesonderten Melde- und Prüfungszeiträume für die 
Prüfungen der VbP sind der Anlage 3.1. der Prüfungsordnung zu entnehmen. 

 
6Eine VbP kann aus den aufgeführten Prüfungsformen angeboten werden: 

 

Ausarbeitung (AA) 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 
2Sie beinhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als 
Ausarbeitung gelten Berichte und/oder Protokolle über Exkursionen, Praktika und Projekte. 
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Dokumentation (DO) 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder 
handlungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der 
fachlichen Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne 
beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die Prüfenden zu Beginn der Prüfung festgelegt 
werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

 
Essay (ES) 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen 
Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang 
entsprechend den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen 
kritisch beurteilt beziehungsweise analysiert. 

 

Kolloquium (KO) 
1Das Kolloquium umfasst einen Vortrag mit anschließender Diskussion über Fragestellung, 
Methoden und Ergebnisse der Arbeit. 2Im Kolloquium soll die/der zu Prüfende nachweisen, dass 
sie/er die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich-kritischen Diskussion ihren/seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 3Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem 
Protokoll festgehalten 4Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, können als Zuhörende bei Kolloquien zugelassen werden. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die 
zu Prüfenden. 6Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 
4 auszuschließen. 

 

Kurzarbeit (KU) 
1Eine Kurzarbeit als Prüfungsleistung wird schriftlich unter Aufsicht während einer festgesetzten Zeit 
durchgeführt. Entsprechend der Vorgaben der oder des Prüfenden ist es notwendig, dass ein 
bestimmter Anteil der gestellten Aufgaben zum Bestehen der Kurzarbeit erfolgreich gelöst wird.  

 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation (KW) 
1Eine Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen 
künstlerischen Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem 
künstlerischen Projekt aufbereitet und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der 
Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentations- und Interpretationslinien 
werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer Hausarbeit 
erläutert. 3Eine künstlerisch Wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden 
und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Wesentliche Gegenstände 
der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 5Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Künstlerisch-Wissenschaftlichen Präsentationen zuzulassen. 6Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 
7Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 5 
auszuschließen. 

 
Laborübung (LÜ) 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben 
mit schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre 
praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen 
Bezug. 
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Modell (MO) 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der 
räumlichen Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und 
Schwerpunkt in verschiedenen Maßstäben erstellt. 

  
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe (ME) 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, 
pädagogischpraktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse 
oder auch einer kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 
Musikpraktische Präsentation (MU) 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden 
sowie einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an 
einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder 
der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Musikpraktischen Präsentationen zuzulassen. 4Die erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der 
oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Musikpädagogisch-Praktische Präsentation (MK) 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar 
hervor und umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 
Portfolio (PF) 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von 
den Prüfenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion 
erfolgt veranstaltungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und kann je nach Absprache die 
Zusammenstellung diverser Materialien in einer Sammelmappe umfassen. 3Optional ist ein 
ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst 
kompetenzorientiert. 

 
Pädagogisch orientiertes Konzert (PK) 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in 
der die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der 
Ausführung und Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer 
schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 
Präsentation (PR) 
1Eine Präsentation ist die eigenständige und vertiefende Auseinandersetzung mit einem 
vorgegebenen Thema aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung. 2Die Darstellung der 
Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse erfolgt im mündlichen Vortrag und/oder mit Hilfe 
elektronischer und anderer Medien sowie in einer anschließenden Diskussion. 3Eine schriftliche 
Ausarbeitung kann von der oder dem Prüfenden verlangt werden. 4Die Form und die Dauer der 
Präsentation wird von der oder dem Prüfenden festgelegt, sofern nicht durch die (fachspezifische) 
Anlage geregelt. 

 

Praxisprüfung (PP) 
1Eine Praxisprüfung beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die situative 
Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
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4Die unbenotete Praxisprüfung wird durch eine prüfende Person abgenommen und erfolgt 
semesterbegleitend. 

 
Projektarbeit (P) 
1Eine Projektarbeit ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, entwerferischer, 
künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer schriftlichen 
und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung dargestellt. 
3Die/der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 

 
Seminarleistung (SE) 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und kann nach Maßgabe der Prüferin oder des 
Prüfers mit einem Vortrag und mit anschließender Diskussion verbunden sein.  

 

Theaterpraktische Präsentation (TP) 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter 
oder produktorientierter Form vor Zuschauern. 2Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung 
werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei Theaterpraktischen Präsentationen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die 
Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Übung (Ü) 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit 
innerhalb des Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der 
Übungsaufgaben gemäß der Vorgabe der beziehungsweise des Prüfenden gelöst werden. 

 
Unterrichtsgestaltung (U) 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer 
Unterrichtsstunde im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven 
Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom 
Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und 
bewertet. 

 
Zeichnerische Darstellung (ZD) 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie 
planerische Arbeit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen  

BA  Bachelorarbeit 

HA Hausarbeit 

K Klausur 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

MA Masterarbeit 

MP Mündliche Prüfung 

PB Praktikumsbericht 

PJ Projektorientierte Prüfungsform 

SP Sportpraktische Präsentation 

ST Studienarbeit 

VbP Veranstaltungsbegleitende Prüfung 

AA Ausarbeitung 

DO Dokumentation 

ES Essay 

KO Kolloquium 

KU Kurzarbeit 

KW Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübung 

MO Modell 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-Praktische Präsentation 

PF 

PK 

Portfolio 

Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PP Praxisprüfung 

P Projektarbeit 

SE Seminarleistung 

TP Theaterpraktische Präsentation 

Ü Übung 

U Unterrichtsgestaltung 

ZD Zeichnerische Darstellung  
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach §3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses 
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei 
Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Für Module, die in einen anderen Studiengang exportiert werden bzw. als Lehrangebot zur Verfügung 
gestellt werden, legt der anbietende Studiengang bzw. das nach § 3 zuständige Organ der anbietenden 
Fakultät die Variante fest, so dass fachfremde Module dieses Studienganges (Lehrimporte) einer 
abweichenden Variante zugeordnet sein können. 4Bachelor- und Masterarbeiten sowie Studienarbeiten 
können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 5Praktikumsberichte werden in den je 
nach gewählter Variante festgelegten Meldezeiträumen angemeldet, diese können jedoch außerhalb der 
entsprechenden Prüfungszeiträume und im darauffolgenden Semester absolviert werden. 
6Bei mündlichen Prüfungen ist den Studierenden der Prüfungstermin spätestens 14 Tage vor der Prüfung in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 

 

 Meldezeitraum 
Sommersemester 

Prüfungszeitraum 

Sommersemester 

Meldezeitraum 

Wintersemester 

Prüfungszeitraum 

Wintersemester 

Variante 1 

Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

15.05. – 31.05 

 

15.06. – 14.10. 

 

15.11. – 30.11. 

 

15.12. – 14.04. 

Zeitraum für  

Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10 01.11. – 28.02 

Variante 2 

Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

15.05. – 31.05. 

 

15.06. – 31.08. 

 

15.11. – 30.11. 

 

15.12. – 28.02. 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

16.09. – 23.09. 24.09. – 14.10. 16.03. – 23.03. 24.03. – 14.04. 

Zeitraum für 

Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10. 01.11. – 28.02. 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden geschieht in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten 

wie folgt: 

 Sommersemester Wintersemester 

Variante 1 

Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

bis zum 26.10. 

 

bis zum 26.04. 

Zeitraum für  

Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

Variante 2 

Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

bis zum 12.09. 

 

 

bis zum 12.03. 

 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

bis zum 26.10. 

 

bis zum 26.04. 
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Zeitraum für 

Prüfungsform VbP  

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

 
2Die Bewertungen der Prüfungsleistungen und die Noteneingabe erfolgt durch die Prüfenden innerhalb der 
Bewertungsfrist nach § 17 Absatz 1. 3Für Prüfungsleistungen, die zum Ende eines Prüfungszeitraumes 
stattgefunden haben, steht eine kürzere Bewertungsfrist von wenigstens 12 Tagen zur Verfügung. 4Gleiches 
gilt für Prüfungsleistungen in Form einer VbP. 

 

Anlage 3.3: Abweichende Regelungen zu Prüfungsformen der Variante 2 

In der Variante 2 werden Hausarbeiten zwingend im Meldezeitraum I angemeldet, die Prüfungsleistung ist in 
diesen Fällen nach Maßgabe der oder des Prüfenden spätestens bis zum Ende des Prüfungszeitraumes II 
zu erbringen. 
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Anlage 4: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit  
 
Anlage 4 a: Rücktritt wegen Krankheit: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit zur Vorlage beim 
Prüfungsausschuss (Prüfungen mit Prüfungstermin) 
 

Rücktrittserklärung wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 

Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 
 Klausur 

 
 mündliche Prüfung 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Prüfungstermin: 
 
 

 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 
Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten: 

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

3. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

2.   Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 

 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
3.   Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

4.    Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 

 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 b: Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Nachweis der Prüfungsunfähigkeit wegen Krankheit zur Vorlage beim Prüfungsausschuss 
 

Verlängerung der Bearbeitungszeit wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 
Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 
Betroffene Prüfung: 

Modul/Prüfung: 

 
 
 

Form der Prüfung: 

 Bachelorarbeit 
 

 Masterarbeit 
 

 ________________________________ 
 

Prüferin/Prüfer: 
 

 

Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 
Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 

Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 

_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten:  

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist nur ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

9. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

10. Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
11. Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

12.  Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 c: Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen (nicht krankheitsbedingt) 
 

Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen 
(gem. § 15 Abs. 5 und 6 der Prüfungsordnung) 

 

Angaben der/des Studierenden: 
 

Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
 

Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 

 Klausur 

 mündliche Prüfung 

 Bachelorarbeit 

 Masterarbeit 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 

 

Prüfungstermin/Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 
Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
 

 
  

Erklärung der/des Studierenden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung aus wichtigen Gründen. 

 
 Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit aus wichtigen Gründen. 

 
Die wichtigen Gründe werden auf Seite 2 ausführlich erläutert, ggf. notwendige Anlagen sind diesem Dokument 
beigefügt. 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ausführliche Erläuterung der für den Rücktritt/die Verlängerung geltend gemachten wichtigen Gründe: 

 
Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
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Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) gemäß den gesetzlichen Vorgaben und möchten dies in 
transparenter Weise gestalten. Wir informieren Sie hiermit, welche Daten wir verarbeiten, und zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage dies erfolgt. Zudem erhalten Sie Auskunft über Ansprechpartner sowie Ihre Rechte in Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover   Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
vertreten durch den Präsidenten    - Stabsstelle Datenschutz - 
Welfengarten 1     Königsworther Platz 1 
30167 Hannover    30167 Hannover 
     E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
Wir verarbeiten die in diesem Formular abgefragten Daten für die Wahrnehmung unserer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, 
das Verfahren zur Abnahme von Hochschulprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. Insbesondere die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten ist für die Ausübung des Rechts der/des Studierenden zum Prüfungsrücktritt erforderlich, weil ansonsten nicht 
festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Die 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich aus: 
- § 3 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), 
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3; Art. 9 Abs. 2 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. 
- § 17 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) und 
- der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
 
Allgemeine Informationen: 
Dieses Originalformular einschließlich des beinhalteten ärztlichen Attests wird Bestandteil Ihrer geführten Prüfungsakte. Mit regulärer 
Aussonderung und Vernichtung Ihrer Prüfungsakte nach Abschluss Ihres Studiums wird dieses Originalformular ebenfalls vernichtet 
werden. Im Rahmen der weiteren Verfahrensbearbeitung erhalten nur die Angehörigen des Akademischen Prüfungsamtes, die Mitglieder 
der für die Entscheidung gemäß der einschlägigen Prüfungsordnung zuständigen Prüfungsorgane sowie -soweit erforderlich- 
Angehörige des Justitiariats der Hochschule Kenntnis von diesem Originalformular und dessen Inhalten. Die Beteiligten sind zur 
Verschwiegenheit und vertraulichen Behandlung verpflichtet. 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bereitstellung Ihrer Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Sofern 
die Daten nicht bereitgestellt werden, hat dies zur Folge, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen 
wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i. S. d. 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt. 
 
Ihr Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO: 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige, Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Ihre weiteren Rechte: 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben 
einer Kopie der Daten auch die Zwecke der Datenverarbeitung, die Datenempfänger sowie die Speicherdauer. Sollten unrichtige Daten 
verarbeitet werden, können Sie von uns unverzüglich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach Art. 17 bzw. 18 DSGVO vor, steht Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf unverzügliche Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten unter Umständen nicht möglich ist. 
 
Zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte wenden Sie sich bitte - vorrangig an die/den für Ihren Studiengang zuständige/n 
Sachbearbeiter/in im Akademischen Prüfungsamt - im Übrigen an: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Akademisches Prüfungsamt; Welfengarten 1; 30167 Hannover; E-Mail: studium@uni-
hannover.de 
Bei weiteren Fragen berät Sie gerne unser Datenschutzbeauftragter. 
 
Mit datenschutzrechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachen; Prinzenstraße 5; 30159 Hannover; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
29.06.2022 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik vom 18.09.2020, in der 
Fassung der letzten Änderung beschlossen. Das Präsidium hat die Prüfungsordnung am 17.08.2022 gemäß § 37 Abs. 1 
Nr. 5. b) des Niedersächsischen Hochschulgesetzes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2022 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik  

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

vom 18.09.2020, berichtigt am 21.12.2020, 

mit Änderungen vom 10.08.2021 und 02.09.2022 

 

Die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende, geänderte Prüfungsordnung 
erlassen: 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er, die fachlichen 
Zusammenhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium 
beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier 
Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist der Prüfungsausschuss zuständig, 
der im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan durch den Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben eingesetzt wird. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der 
Hochschullehrergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein 
Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen 
werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, 
über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder 
habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei 
der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die 
Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des 
Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der 
Erörterung und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen 
beobachtend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 
ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen, gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen, Wahlmodulen und dem 
Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) entfällt 
(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Deutsch. 2Nach entsprechender Ankündigung im 

Modulkatalog kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Englisch oder Spanisch sein. 3Die Prüfungen 
können in Absprache oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in englischer oder 
spanischer Sprache abgenommen werden. 

 
 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 zuständige Organ kann weitere 
Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 4Zur Beisitzerin 
oder Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ 
auch auf die Prüfenden delegiert werden. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind unbenotete Leistungen, die in einem Modul/einer Lehrveranstaltung vorgesehen 
werden können, um Kompetenzen einzuüben. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in 
Anlage 1 bzw. dem jeweiligen Modulkatalog näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sollen in der Regel im Rahmen der 
zugehörigen Lehrveranstaltung erbracht werden. 

(2)  1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Hausarbeiten, Klausuren, Klausuren mit 
Antwortwahlverfahren, mündliche Prüfungen, Praktikumsberichte, Projektorientierte Prüfungsformen, 
sportpraktische Präsentationen, Studienarbeiten und Veranstaltungsbegleitende Prüfungen. 2Näheres zu 
den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach Anlage 1 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform vor dem 
15.10. für das Wintersemester beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester erfolgen. 
2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn Anlage 1 eine 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung vorsieht. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten 
lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu 
versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Präsentationen oder Kurzarbeiten angeboten werden. 2Die Teilnahme der 
Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen 
während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 
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vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den 
Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne 
die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. 
ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der 
Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen 
Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) 
eingehalten wird. 

 

§ 7  Masterarbeit 

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend Anlage 1. 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit 
werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die 
Bearbeitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe 
darf erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist 
zugestellt. 4§ 15 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen zwölf Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer 
Form abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, 
von den beiden Prüfenden bewertet werden. 

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind, und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulkatalog. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend Anlage 1 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, nach Maßgabe der Anlage 1 sowie in Absprache mit den 
Prüfenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die 
Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das 
nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Masterarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover an einem an der 
Masterausbildung beteiligtem Institut. 2Sie darf mit Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs auch 
an einem anderen Institut oder an einer anderen Hochschule oder Einrichtung außerhalb der Hochschule 
angefertigt werden. 3Wird die beziehungsweise der externe Betreuende gemäß § 5 als Prüferin 
beziehungsweise Prüfer bestellt, muss die Arbeit durch eine Prüfungsberechtigte oder einen 
Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover betreut werden. 4Wird die 
beziehungsweise der externe Betreuende nicht als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die 
Masterarbeit von einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover bewertet. 

 
 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit Anlage 1 genannt 
werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in Anlage 1 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des 
Studiengangs absolviert werden, wenn die Zustimmung der oder des Prüfenden vorliegt.  

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen werden auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, 
jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt 
werden.  3Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 4Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 5Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung 
erforderlichen Unterlagen. 6Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der oder des Prüfenden, eines Mitglieds 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt 
wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3)1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung 
beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4) 1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend 
Anlage 1 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den 
Abschlussunterlagen gekennzeichnet.  

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a  Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis 
von bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen 
Einstufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-
module angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind Anlage 1 zu entnehmen.  

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang 
endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, 
das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können 
in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass die in Anlage 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei 
Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums gem. Anlage 3.1 eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ kann eine Anmeldung in Ausnahmefällen auch außerhalb dieses festgesetzten 
Zeitraumes zugelassen werden. 3Die Anmeldung/Zulassung zur Masterarbeit impliziert eine Anmeldung zu 
allen nach Anlage 1 in diesem Modul erforderlichen Prüfungsleistungen.  

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene 
Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Studienarbeiten können 
abweichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 2 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben 
unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe 
des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; 
sie können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Veranstaltungsbegleitenden Prüfungen 
müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der 
vorausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung 
durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich 
nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im 
Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten 
Prüfungsleistungen nur die Bewertung „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden 
hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens 
drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 4 und 
5 gilt entsprechend.  
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§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Eine Abmeldung von einer Klausur (mit oder ohne Antwortwahlverfahren, benotet oder unbenotet), kann 
bis sieben Kalendertage vor Beginn der Prüfung erfolgen. 2Eine Abmeldung von einer mündlichen 
Prüfung oder einer sportpraktischen Präsentation kann bis einen Kalendertag vor Beginn der Prüfung 
erfolgen. 3Die Abmeldung von allen übrigen in der Anlage 2 genannten Prüfungsformen ist bis zum 
Beginn der Prüfungsleistung möglich. 4Ausgenommen hiervon ist eine Themenrückgabe, wenn diese 
innerhalb der nach § 7 Absatz 3 beziehungsweise für eine Studienarbeit nach Anlage 2 erlaubten Frist 
erfolgt. 

(2) 1Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Ausgabe des Themas. 2Als 
Beginn einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des 
ersten Prüfungsteils. 3Melden sich Studierende vom ersten Prüfungsteil einer 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung ab, gilt diese Abmeldung für die gesamte Prüfung. 4Die Abmeldung 
nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(3) 1Die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Klausuren online im Prüfungssystem vorzunehmen. 2Bei 
mündlichen Prüfungen und sportpraktischen Präsentationen ist die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 2 
schriftlich, per E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form zu erklären. 3Die 
Form der Abmeldung nach Satz 2 gilt auch für Prüfungsleistungen nach Anlage 2, für die eine 
Themenausgabe erfolgt. 

(4) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin, tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, erscheint er nicht zum Prüfungstermin einer Klausur, mündlichen Prüfung oder 
einer sportpraktischen Präsentation oder tritt erst nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 und 2 definierten 
Frist zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(5) 1Abweichend von Absatz 4 gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis 
oder den Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich gegenüber dem nach § 3 zuständigen Organ 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des 
nach § 3 zuständigen Organs aus wichtigem Grund ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 3Das Attest 
muss eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie eine Aussage über die daraus 
folgende Beeinträchtigung für die jeweilige Prüfung enthalten. 4Hierzu soll das Formular nach Anlage 4 
verwendet werden. 5Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 
zuständige Organ innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Attestes. 6Sätze 2 und 5 gelten 
entsprechend für die Krankheit und dazu notwendige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen. 
7Nahe Angehörige sind eigene Kinder, Eltern, Großeltern sowie Ehe- und Lebenspartner und deren 
Kinder. 

(6) 1Wird ein wichtiger Grund für das Versäumnis eines Abgabetermins glaubhaft nachgewiesen, kann das 
nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen 
Bearbeitungsdauer verlängern. 2Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 3Ist eine weitere Verlängerung der Bearbeitungsdauer unverhältnismäßig, kann das nach § 3 
zuständige Organ entscheiden, dass ein neues Thema ausgegeben wird. 4Die Prüfungsleistung gilt in 
diesem Fall als nicht unternommen. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende 
Beeinträchtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger 
anderer Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer 
wichtiger Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu 
verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet, weitere 
Regelungen ergeben sich aus der Anlage 3.2. 2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 

 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
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3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen 
Teilprüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 
bewertet. 2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser 
beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte 
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden 
Punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der 
Mittelwert aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der 
so ermittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei 
jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel 
gelten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – 
insbesondere bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 
zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen 
ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei 
Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 
Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in Anlage 1 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zugehörigen 
Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausreichend“ 
oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach Anlage 1 in Form von modulübergreifenden 
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Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in Anlage 1 genannten Leistungspunkte bestanden. 2Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen 
Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen 
bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts Anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzmodule gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine 
geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in Anlage 1 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die 
Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,1 oder besser und ist das Modul Masterarbeit 
mit der Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten 
gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird - sofern in Anlage 1 keine abweichende Regelung vorgesehen ist - als 
arithmetisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei 
werden die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte 
gewichtend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes 
Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht 
erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 
4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung werden eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad 
sowie Abschlussunterlagen ausgestellt. 2Die Abschlussunterlagen bestehen aus einem Zeugnis und 
einem Verzeichnis der bestandenen Module. 3Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement 
und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an 
das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average 
(GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt, soweit sich aus Anlage 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 6 keine zusätzlichen 
Gliederungsebenen ergeben, die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note 
sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Das Verzeichnis der bestandenen Module 
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(einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) weist die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen aus. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der 
Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen 
Qualifikationen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten 
entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle 
ausgestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der 
jeweils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur 
Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-
Notenwertäquivalenten aus: 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 20 Absatz 6 
Notenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Hierbei wird abweichend von § 20 Absatz 3 auf die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet. 4Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module 
wird der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle in Absatz 1 genannten Dokumente werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zusätzlich werden 
vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 
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(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung 
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der 
Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung 
insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet  
 worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer 
Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 
2022 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Physik 
eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung. 2Über 
Ausnahmen in Bezug auf Anlage 1 entscheidet auf begründeten Antrag, der innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach § 3 zuständige Organ. 
3Gegebenenfalls erforderliche allgemeine Überführungsregeln werden vom nach § 3 zuständigen Organ 
in Ergänzung zu den Regelungen dieser Prüfungsordnung beschlossen. 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Physik 

 

Eine Studienleistung Übung besteht, je nach Wahl des Dozenten oder der Dozentin, aus einer der folgenden 
Leistungen oder einer Kombination aus diesen: Präsenzaufgaben, Hausaufgaben und Kurzklausuren, die 
begleitend zu den Übungsstunden stattfinden. 

Falls nicht anders in der Prüfungsordnung oder im Modulkatalog vermerkt ist, gelten die folgenden 
Richtwerte für die Dauer von Prüfungen. Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, 
höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5 - 15 Minuten pro 
Leistungspunkt dauern. Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. 
Innerhalb dieses Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1 - 4 Minuten dauern. Diese 
Richtwerte gelten nicht für Wahlmodule (Anlage 1.3) anderer Fakultäten. 

Bei parallel in mehreren Sprachen angebotenen Lehrveranstaltungen dürfen die Studierenden frei wählen, 
an welcher Veranstaltung sie teilnehmen. 

 

Anlage 1.1: Pflichtmodule 

 

Anlage 1.1.a: Schwerpunktphase 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Seminar Seminar ab 1   VbP 3 

 

 

Anlage 1.2: Wahlpflichtmodule 

 

Anlage 1.2.a: Wahlpflichtmodule der Schwerpunktphase 

 

Es sind Module im Umfang von 27 Leistungspunkten zu belegen, wobei die Studierenden, die das Modul 
„Ausgewählte Themen moderner Physik B" wählen, ein Industriepraktikum absolvieren müssen und 
hierdurch 10 Leistungspunkte erwerben. 

Die Prüfungen in den Modulen „Ausgewählte Themen moderner Physik A“ bzw. „Ausgewählte Themen 
moderner Physik B“ erstrecken sich über thematisch zusammenhängende Lehrveranstaltungen im Umfang 
von mindestens 12 LP. 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semester  Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Ausgewählte 
Themen moderner 
Physik A 

Lehrveranstaltungen im 
Umfang von mindestens 
27 Leistungspunkten 

ab 1  1 SL pro 
Lehrveranstal-

tung 

MP 27 

Ausgewählte 
Themen moderner 
Physik B 

Lehrveranstaltungen im 
Umfang von mindestens 
17 Leistungspunkten 

ab 1  1 SL pro 
Lehrveranstal-

tung 

MP 17 

Industriepraktikum 
MA Physik 
 

Industriepraktikum ab 1  Ausarbeitung 
mit 

Mindestum-
fang 8 Seiten 

- 10 

Summe  27 
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Anlage 1.2.b: Fortgeschrittene Vertiefungsphase 

Es sind Module im Umfang von 10 Leistungspunkten zu belegen. 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Fortgeschrittene 
Festkörperphysik 

Vorlesung und Übung 
Fortgeschrittene Festkörperphysik 

ab 1  Ü MP oder K 5 

Gravitationsphysik Vorlesung und Übung 
Gravitationsphysik 

ab 1  Ü MP oder K 5 

Quantenoptik Vorlesung und Übung Quantenoptik ab 1  Ü MP oder K 5 

Quantenfeld- 

theorie 
Vorlesung und Übung 
Quantenfeldtheorie 

ab 1  Ü MP oder K 5 

Strahlenschutz und 
Radioökologie 

Vorlesung Strahlenschutz und 
Radioökologie 
Seminar Strahlenschutz und 
Radioökologie 

ab 1  1 SL MP oder K 5 

Summe  10 
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Anlage 1.2.c: Schlüsselkompetenzen 

 

Es müssen insgesamt 4 LP erbracht werden. Veranstaltungen zur Schlüsselkompetenz können gewählt 

werden: 

a) aus dem Angebot des Leibniz Language Centre, des Zentrums für Schlüsselkompetenzen oder 
entsprechend ausgewiesenen Angeboten der Fakultäten; oder  

b) auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ aus dem Angebot der Computerkurse der Informatik 

und des LUIS oder alternativen Angeboten von Computerkursen. 

Es müssen andere Veranstaltungen belegt werden als im Bachelorstudium.  

Falls vom anbietenden Bereich keine Studienleistung angeboten wird, muss ersatzweise als Studienleistung 

eine unbenotete Prüfungsleistung absolviert werden. 

 

 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Se- 
mester 

Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Schlüssel-
kompetenzen 

Lehrveranstaltung ab 1  Eine 
Studienleistung 

pro 
Lehrveranstal-

tung 

- 4 

 

 

Anlage 1.2.d: Zusätzliche Sprachkompetenz 

 

Für Studierende ohne ausreichende Deutschkenntnisse kann nach vorhergehender Beratung durch 

Beauftragte des nach § 3 zuständigen Organs ein individueller verpflichtender Studienplan erstellt werden. 

Bestandteil dieses Studienplans kann das Modul Sprachkompetenz Deutsch im Umfang von bis zu 16 LP 

sein; im gewählten Wahlfach (Anlage 1.3.a - 1.3.j) müssen dann entsprechend weniger LP erbracht werden. 

  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 

für die Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Sprach-

kompetenz 

Deutsch 

Lehrveranstaltungen aus 

dem Angebot des 

Fachsprachenzentrums 

ab 1  Gemäß 

Vorgaben des 

Anbieters 

- 0 - 16 
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Anlage 1.3: Wahlmodule 

Es ist eines der folgenden Wahlfächer im Umfang von 16 LP zu wählen.  

Abweichend davon können englischsprachige Studierenden in den Wahlfächern Lehrveranstaltungen in 
geringerem Umfang belegen und stattdessen Lehrveranstaltungen nach Anlage 1.2.d: Zusätzliche 
Sprachkompetenz belegen. 

 

Anlage 1.3.a: Wahlfach Chemie 

 

Falls das Wahlfach Chemie nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, besteht es aus zwei 
Pflichtmodulen  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studienleistungen Prüfungs-
leistungen 

LP 

Allgemeine Chemie für 
Nanotechnologie und 
Physik 

Vorlesung und Übung 
Allgemeine Chemie (6 SWS) 

Seminar für Nanotechnologie 
und Physik zur VL (1 SWS) 

WiSe PR - 5 

Praktikum und Seminar 
zur Allgemeinen und 
Anorganische Chemie 
für Physik 

LÜ und Seminar zur Allgemeinen 
und Anorganischen Chemie für 
Nanotechnologie und Physik (5 
SWS) 

SoSe LÜ K 90 5 

Summe  10 

 

und einem Wahlpflichtbereich:  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Anorganische Chemie 1 Vorlesung und Übung Chemie der 

Elemente (4+1 SWS) 

SoSe K 180 - 6 

Organische Chemie 1 Vorlesung und Übung Struktur und 

Reaktivität Organischer Verbindungen  

(4 +1 SWS) 

WiSe K 180 - 6 

Summe   6 

 

Falls Chemie als Wahlfach bereits im Bachelorstudiengang belegt wurde, müssen Module aus der folgenden 
Tabelle im Umfang von mindestens 16 LP gewählt werden. Dabei müssen andere Module als im Bachelor-
Studiengang studiert werden.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Anorganische Chemie 1 Vorlesung und Übung Chemie der 
Elemente  (4+1 SWS) 

SoSe K180 - 6 

Organische Chemie 1 Vorlesung und Übung Struktur und 
Reaktivität Organischer 
Verbindungen (4 +1 SWS) 

WiSe K180 - 6 

Anorganische Chemie 2 
für Physik 

Vorlesung  Anorganische Festkörper- 
und Koordinationschemie (3 SWS) 

WiSe - MP 6 

Instrumentelle 
Methoden 1 

Vorlesung Molekülsymmetrie 
/Kristallographie (2 SWS) 
Vorlesung Instrumentelle 
Methoden I (2 SWS) 

WiSe K120 - 6 

Summe  16 
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Anlage 1.3.b: Wahlfach Elektrotechnik 

 

Falls das Wahlfach Elektrotechnik nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist nach der folgenden 

Tabelle zu studieren: 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
elektrischen Messtechnik 

Vorlesung und Übung Grundlagen der 
elektrischen Messtechnik 

 SoSe  1 SL K oder MP 5 

Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

Vorlesung und Übung Grundlagen der 
Nachrichtentechnik 

 SoSe - K 5 

Halbleiterelektronik Vorlesung Grundlagen der 
Halbleiterbauelemente (SoSe) 

WS/SoSe 1 SL - 7 

Vorlesung und Übung 
Halbleiterschaltungstechnik (SoSe) 

- K 

Summe  16 

 

oder, falls Elektrotechnik als Wahlfach bereits im Bachelorstudiengang belegt wurde: Fortgeschrittene 
Module aus dem Modulkatalog Elektrotechnik im Umfang von mindestens 16 LP nach der folgenden 
Tabelle. 

Modul  Lehrveran-
staltungen  Semester 

Zulassungs-
vorausset-
zungen 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung  LP 

Grundlagen der Elektrotechnik: Gleich- 
und Wechselstromnetz-werke / 
Grundlagenlabor I 

Vorlesung und 
Übung  WS    ‐  K 

8 
Labor I  SoSe    LÜ  ‐ 

Grundlagen der Elektrotechnik: 
Elektrische und magnetische Felder 

Vorlesung und 
Übung  SoSe    ‐  K  8 

Grundlagen der Elektrotechnik: 
Spezielle Netzwerktheorie/ 
Grundlagenlabor II 

Vorlesung und 
Übung  WS    ‐  K 

6 
Labor II  WS  Grdl.-Labor I  LÜ  ‐ 

Grundlagen der elektromagnetischen 
Energiewandlung 

Vorlesung und 
Übung  WS    ‐  K  5 

Grundlagen digitaler Systeme  Vorlesung und 
Übung  WS    ‐  K  5 

Signale und Systeme  Vorlesung und 
Übung  WS    ‐  K  5 

Regelungstechnik I  Vorlesung und 
Übung  WS    1 SL  K  5 

Regelungstechnik II  Vorlesung und 
Übung  SoSe    1 SL  K  5 

Automatisierungstechnik I  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP   5 

Energietechnik I  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP  5 

Mikroelektronik I  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP  5 

Mikroelektronik II  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP  5 

Nachrichtentechnik I  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP  5 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 136 

Computer Engineering I  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP  5 

Computer Engineering II  Vorlesung, Übung 
und Labor  WS/SoSe    1 SL  K / MP  5 

Summe    16 

 

Anlage 1.3.c: Wahlfach Geodäsie 

 

Falls im Bachelorstudium nicht bereits das Wahlfach Geodäsie gewählt wurde, ist nach der folgenden 

Tabelle zu studieren. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzun-
gen für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Digitale 
Bildverarbeitung 

Grundlagen der digitalen 
Bildverarbeitung 
Ausgewählte Kapitel der 
Programmierung 

2  2 x Ü K oder MP 6 

Grundlagen der 
Geoinformatik und 
Raumplanung 

Einführung in GIS und 
Kartographie I 
Grundlagen der Stadt- und 
Regionalplanung 

1. - 2 x Ü K 5 

Modellierung und 
Erfassung topo-
graphischer Daten 

Luftbildphotogrammetrie 
GIS I Datenmodellierung 

4.  2 x Ü K 6 

Summe  16 

 

oder, falls Geodäsie und Geoinformatik als Wahlfach bereits im Bachelorstudium belegt wurde: 

Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen Semester Voraus-
setzung für 
die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Wahlmodul 
Geodäsie im 
MA Physik 

Drei der folgenden 
Lehrveranstaltungen: 

 Photogrammetric Computer 
Vision 

 Operational Remote Sensing 
 Internet GIS 
 Geosensornetze 
 Recursive State Estimation for 

Dynamic Systems 
 Signalverarbeitung in der 

Erdmessung 
 Orbit Calculation and Relativistic 

Modeling in Geodesy 
 Vertiefung GNSS: spezielle 

Anwendungen und Modelle 
 Image Analysis I 
 Image Analysis II 
 GIS für Navigationsanwendung 
 Laser Scanning - Modelling and 

Interpretation 
 Gravimetrie und Physikalische 

Geodäsie II 
 Research Project 
 SLAM and Path Planning 
 Methods and Applications of 

Physical Geodesy 

WS oder 
SoSe 

 Ü 3 * K  oder 
MP  

16 
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 Advanced Concepts for 
Positioning and Navigation 

 Geodätische Weltraumverfahren 
& Praxisprojekt 
Landesvermessung 

 GNNS II und Mathematische 
Geodäsie 

 Inertialnavigation 
 Geodetic Astronomy 
 Geodynamik und Geokinematik 
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Anlage 1.3.d: Wahlfach Informatik  

 

Falls das Wahlfach Informatik nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist nach der folgenden 

Tabelle zu studieren, dabei ist eines der beiden Module Programmieren I oder Programmieren II 

verpflichtend zu wählen: 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Datenstrukturen und 
Algorithmen 

Datenstrukturen und 
Algorithmen 

WS  - K 90 5 

Grundlagen der 
Theoretischen Informatik 

Grundlagen der 
Theoretischen Informatik 

WS  - K 90 5 

Programmieren I  Programmieren I  (2+2 
SWS) 

WS - LÜ  K 
(unbenotet) 

6 

Programmieren II Programmieren  II3 (2+2 
SWS) 

SoSe  - LÜ K 
(unbenotet) 

6 

 

oder, falls Informatik als Wahlfach bereits im Bachelorstudiengang belegt wurde: Fortgeschrittene Module 
aus der folgenden Tabelle im Umfang von mindestens 16 LP. 

Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Logik und formale 
Systeme 

Logik und formale Systeme (2+2 
SWS) 

 
 WS oder 
SoSe 

- - K 5 

Grundlagen der 

Datenbanksysteme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Datenbanksysteme (2+2 SWS) 

- - K 5 

Grundlagen der 
Rechnerarchitektur 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Rechnerarchitektur (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Grundlagen der 
Betriebssysteme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Betriebssysteme (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Komplexität von 

Algorithmen 

Vorlesung und Übung Komplexität 
von Algorithmen  (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Grundlagen digitaler 
Systeme 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
digitaler Systeme  (2+2 SWS) 

- - K 5 

 

Evolutionäre 
Algorithmen 

Vorlesung und Übung Evolutionäre 
Algorithmen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Grundlagen der 
Mensch-Computer 
-Interaktion 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der Mensch-Computer-Interaktion  
(2+2 SWS) 

- - K 5 

Software-Qualität Vorlesung und Übung Software-
Qualität (2+2 SWS) 

- - K 5 

Rechnerstrukturen Vorlesung und Übung 
Rechnerstrukturen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Grundlagen der 
 IT-Sicherheit 

Vorlesung und Übung Grundlagen 
der IT-Sicherheit (2+2 SWS) 

- - K 5 

Logischer Entwurf 

digitaler Systeme 

Vorlesung und Übung Logischer 
Entwurf digitaler Systeme (2+2 SWS) 

- - K 5 

Programmier-
sprachen und 

Vorlesung und Übung 
Programmiersprachen und 

- - K 5 

                                                      
3 Programmieren II sollte nur beim Vorliegen von Vorkenntnissen gewählt werden 
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Übersetzer Übersetzer( 2+2 SWS) 

Rechnernetze Vorlesung und Übung 
Rechnernetze(2+2 SWS) 

- - K 5 

Maschinelles Lernen Vorlesung und Übung Maschinelles 
Lernen (2+2 SWS) 

- - K 5 

Künstliche 
Intelligenz I 

Vorlesung und Übung Künstliche 
Intelligenz I(2+2 SWS) 

- - K 5 

   



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 140 

Anerkennungsmodul 

Informatik1 

Vorlesung und Übung aus der 
Informatik 

  Nur für Lehrveran-
staltungen, die vor 

dem 1.10.2022 
absolviert wurden 

- MP oder K 4-7 

Anerkennungsmodul  

Informatik 2 

Vorlesung und Übung aus der 
Informatik 

  - MP oder K 4-7 

Anerkennungsmodul  

Informatik 3 

Vorlesung und Übung aus der 
Informatik 

  - MP oder K 4-7 

Summe  16 

 

 

 

Anlage 1.3.e: Wahlfach Maschinenbau  

 

Falls das Wahlfach Maschinenbau nicht bereits im Bachelorstudium gewählt wurde, ist nach dem folgenden 

Studienplan zu studieren. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Grundzüge der 
Konstruktionslehre + 
Konstruktives Projekt 

Vorlesung und Übung 
Grundzüge der 
Konstruktionslehre 

WS - - K 5 

Konstruktives Projekt zur 
Konstruktionslehre 

WS 1  

Summe  5 

 

Aus der folgenden Tabelle sind Module im Umfang von mindestens 11 LP zu wählen  

Modulname Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

Voraus-
setzungen 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistung LP 

Fortgeschrittene Konstruktionslehre 
 Konstruktives Projekt II (CAD) 

Vorlesung und Übung   
Fortgeschrittene 

Konstruktionslehre 
Konstruktives Projekt II 

(CAD) 

SoSe  LÜ K  5 

Grundlagen der Elektrotechnik I 

Elektrotechnik I  + Übung 

1 

- - K 4 

9 Labor - 1  1 

Bachelorprojekt - 1  4 

Grundlagen der Elektrotechnik II und 
elektrische Antriebe 

Elektrotechnik II und 
elektrische Antrieb + 

Übung 2 
- 1 K 4 

6 

Labor - 1  2 

Regelungstechnik 

Regelungstechnik I + 
Übung 

4 
- - K 4 

5 
Informationstechnisches 

Praktikum B - 1  1 

Messtechnik 
Messtechnik + Übung 

5 
- - K 4 

5 Informationstechnisches 
Praktikum C - 1  1 

Technische Mechanik I Technische Mechanik I + 
Übung 1 - - K 5 5 

Technische Mechanik II Technische Mechanik II + 
Übung 2 - - K 5 5 
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Technische Mechanik III Technische Mechanik III 
+ Übung 3 - - K 5 5 

Technische Mechanik IV Technische Mechanik IV 
+ Übung 4 - - K 5 5 

Einführung in die Fertigungstechnik 
Einführung in die 

Fertigungstechnik + 
Übung 

3 - - K 5 5 

Thermodynamik/Chemie 
Thermodynamik I + 

Übung 3 
- - 

K 
4 

7 
Chemie + Übung - - 3 

Thermodynamik II 

Thermodynamik II + 
Übung 4 

- - K 4 
5 

Labor  1  1 

Strömungsmechanik 
Strömungsmechanik I + 

Übung 5 
- - K 4 

5 
AML A - 1  1 

Wärmeübertragung 
Wärmeübertragung I + 

Übung 5 
- - K 4 

5 
AML B - 1  1 

Werkstoffkunde I Werkstoffkunde I + 
Übung 1 - - K 5 5 

Werkstoffkunde II 

Werkstoffkunde II + 
Übung 2 - - K 4 

5 
Grundlagenlabor 
Werkstoffkunde 2 - 1  1 

Anerkennungsmodul 

Maschinenbau 1 
Vorlesung und Übung 

aus dem Maschinenbau 
 

Nur für 
Lehrveran-
staltungen, 

die vor 
dem 

1.10.2022 
absolviert 
wurden 

1 SL K  
5-
7 

Anerkennungsmodul  

Maschinenbau 2 
Vorlesung und Übung 

aus dem Maschinenbau 
 1 SL K  

5-
7 

Summe  11 

 

oder drei der folgenden fortgeschrittenen Module, falls Maschinenbau als Wahlfach bereits im Bachelor-
Studiengang belegt wurde: 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistun-
gen 

LP 

Mechatronische Systeme Mechatronische 
Systeme 

1, 2 - - K 6 

Automatisierung: 
Steuerungstechnik 

Automatisierung: 
Steuerungstechnik 

1, 2 - K 6 

Transportprozesse in der 
Verfahrenstechnik - I 

Transportprozesse in der 
Verfahrenstechnik - I 

1, 2 - K 6 

Werkzeugmaschinen - I Werkzeugmaschinen - I 1, 2 - K 6 

Robotik I Robotik I 1, 2 - - K 6 

Summe  16 
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Anlage 1.3.f: Wahlfach Mathematik 

 

Modul Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 

Semester Voraus-

setzungen für 

die Zulassung 

Studien-

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Analysis III Vorlesung und Übung Analysis 

III (4 +2 SWS) 
WS  Ü K oder MP 10 

Algebra I Vorlesung und Übung Algebra I 

(4 +2 SWS) 
WS  Ü K oder MP 10 

Praktische  

Verfahren der  

Mathematik 

Vorlesung und Übung 

Algorithmisches  

Programmieren (2 +1 SWS) 

SoSe  - K oder MP 16 

Vorlesung und Übung 

Numerische  

Mathematik I (4+2 SWS) 

WS  Ü K oder MP 

Stochastische 

Methoden 

Vorlesung und Übung 

Mathematische Stochastik I (4 

+2 SWS) 

SoSe  Ü K oder MP 10 

Grundlagen  
Bachelor  
Algebra, 
Zahlentheorie, 
Diskrete  
Mathematik 

Vorlesung und Übung Algebra II 
(4+2 SWS) 
oder 

Vorlesung und Übung Diskrete 
Mathematik (4+2 SWS) 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Grundlagen  
Bachelor  
Analysis 

Vorlesung und Übung 
Funktionentheorie 
(4+2 SWS) 
oder 

Vorlesung und Übung 
Mannigfaltigkeiten (4+2 SWS) 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Grundlagen  
Bachelor  
Geometrie 

Vorlesung und Übung 
Mannigfaltigkeiten (4+2 SWS) 
oder 

Vorlesung und Übung Algebra II  
(4+2 SWS) 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Grundlagen  
Bachelor  
Numerik 

Vorlesung und Übung Numerik II 
(4+2 SWS) 
 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Grundlagen  
Bachelor  
Stochastik 

Vorlesung und Übung Stochastik 
II (4+2 SWS) 
 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor 
Algebra, 
Zahlentheorie, 
Diskrete 
Mathematik 

Eine Veranstaltung (4 + 2 SWS) 
laut Modulkatalog 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

 

 

Spezialisierung 
Bachelor 
Algebra, 
Zahlentheorie, 
Diskrete 
Mathematik B 

Zwei Veranstaltungen (2 + 1 
SWS) laut Modulkatalog 

WS/SoSe  2 SL Zwei 
Prüfungen 
MP oder K 

10 
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Spezialisierung 
Bachelor 
Analysis 

Eine Veranstaltung (4 + 2 SWS) 
laut Modulkatalog 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor 
Analysis B 

Zwei Veranstaltungen (2 + 1 
SWS) laut Modulkatalog 

WS/SoSe  2 SL Zwei 
Prüfungen 
MP oder K 

10 

Spezialisierung 
Bachelor  
Geometrie 

Eine Veranstaltung (4 + 2 SWS) 
laut Modulkatalog 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor  
Geometrie B 

Zwei Veranstaltungen (2 + 1 
SWS) laut Modulkatalog 

WS/SoSe  2 SL Zwei 
Prüfungen 
MP oder K 

10 

Spezialisierung 
Bachelor 
Numerik 

Eine Veranstaltung (4 + 2 SWS) 
laut Modulkatalog 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor 
Numerik B 

Zwei Veranstaltungen (2 + 1 
SWS) laut Modulkatalog 

WS/SoSe  2 SL Zwei 
Prüfungen 
MP oder K 

10 

Spezialisierung 
Bachelor 
Stochastik 

Eine Veranstaltung (4 + 2 SWS) 
laut Modulkatalog 

WS/SoSe  1 SL MP oder K 10 

Spezialisierung 
Bachelor  
Stochastik B 

Zwei Veranstaltungen (2 + 1 
SWS) laut Modulkatalog 

WS/SoSe  2 SL Zwei 
Prüfungen 
MP oder K 

10 

Wahlmodul  1 Eine Vorlesung mit Übungen (4 
+ 2 SWS) aus der Reinen oder 
Angewandten Mathematik 

 Nur für 
Lehrveran-
staltungen, die 
vor dem 
1.10.2022 
absolviert 
wurden 

1 SL K oder MP 10 

Wahlmodul  2 Eine Vorlesung mit Übungen (4 
+ 2 SWS) aus der Reinen oder 
Angewandten Mathematik 

 1 SL K oder MP 10 

Summe  16-
20 
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Anlage 1.3.g: Wahlfach Meteorologie 

 

Es ist nach der folgenden Tabelle zu studieren. Es sind vier der unten aufgeführten Lehrveranstaltungen 
oder Einführung in die Meteorologie und zwei andere Lehrveranstaltungen zu wählen. Die Kombination der 
Lehrveranstaltungen ist mit der Fachberatung Meteorologie abzustimmen, damit die mündliche Prüfung 
gewährleistet werden kann. Es dürfen keine Lehrveranstaltungen belegt werden, die bereits im 
Bachelorstudiengang im Wahlfach Meteorologie angerechnet wurden. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 

für die Zulassung 

Studien- 

leistungen 

Prüfungs-

leistungen 

LP 

Wahlfach 

Meteorologie 

im MA 

Physik 

Vorlesung und Übung Einführung 
in die Meteorologie 

Vorlesung und Übung Einführung 
in die Klimatologie 

Vorlesung und Übung Kinematik 
und Dynamik, 

Vorlesung und Übung Turbulenz 
und Diffusion 

Vorlesung und Übung Strahlung I 

Vorlesung und Übung Strahlung 
II 

Vorlesung und Übung 
Agrarmeteorologie 

Vorlesung und Übung 
Wolkenphysik 

Vorlesung und Übung 
Thermodynamik und Statik 

Vorlesung und Übung 
Fernerkundung I 

Vorlesung und Übung 
Fernerkundung II 

1-4  Eine 

Studienleis-

tung pro 

Lehrveranstal

tung 

MP 16 
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Anlage 1.3.h: Wahlfach Philosophie 

 

Es können im Fach Philosophie Module im Umfang von mindestens 17 und maximal 27 LP gewählt werden. 

Wenn Philosophie noch nicht im Bachelorstudium belegt wurde, werden hier entweder ein Basismodul und 

ein Aufbaumodul oder drei Basismodule gewählt.  

Ist Philosophie bereits im Bachelorstudiengang studiert worden, werden hier entweder zwei Basismodule 

und ein Aufbaumodul oder ein Basismodul und zwei Aufbaumodule belegt. Module, die bereits im 

Bachelorstudium absolviert wurden, können nicht noch einmal belegt werden. 

Modul Lehrver-
anstaltungen 

Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Basismodul 
Theoretische Philosophie 

Vorlesung 
WiSe - 1 SL K 90 7 

Tutorium 

Basismodul 
Praktische Philosophie 

Vorlesung 
SoSe - 1 SL K 90 7 

Tutorium 

Basismodul 
Geschichte der Philosophie 
I 

Vorlesung 
WiSe - 1 SL K 90 7 

Tutorium 

Basismodul 
Geschichte der Philosophie 
II 

Vorlesung 
SoSe - 1 SL K 90 7 

Tutorium 

Aufbaumodul 
Theoretische Philosophie 

Seminar 
WiSe+SoSe - 

1SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Aufbaumodul 
Praktische Philosophie 

Seminar 
WiSe+SoSe - 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Aufbaumodul 
Wissenschaftsphilosophie 

Seminar 
WiSe+SoSe - 

1 SL HA 10-12 
oder 

MP 20 
10 

Seminar 1 SL 

Summe 17-27 

 

Anlage 1.3.i: Wahlfach Wirtschaftswissenschaft 

 

Sofern die Studierenden im Bachelorstudium bereits betriebs- oder volkswirtschaftliche Lehrveranstaltungen 
in einem Umfang von 16 Leistungspunkten erfolgreich belegt haben, ermöglicht die 
wirtschaftswissenschaftliche Nebenfachausbildung eine fachwissenschaftliche Spezialisierung. Zur Auswahl 
stehen: 

 Accounting, Taxation and Public Finance  
 Economic Policy and Theory 
 Empirical Economics and Econometrics 
 Finance, Banking & Insurance 
 Health Economics 
 Information and Operations Management 
 International Environment and Development Studies 
 Strategic Management.  

Für die Durchführung der Masterphase wird durch die Nebenfachstudienberater/innen der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ein individueller Studienplan erstellt.   
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Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraussetzung 
für die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Wirtschaftswissen-
schaftliches 
Nebenfach im MA 

Vier Veranstaltungen nach  
Vorgabe der wirtschafts-
wissenschaftlichen 
Fakultät 

 SoSe 
/WS 

  4 x K oder 
MP oder HA 
oder VbP 

16 

Summe  16 

 

oder: Anwendungsfachmodule Betriebswirtschaftslehre im Masterstudium, falls Betriebswirtschaftslehre 
nicht als Wahlfach im Bachelorstudium belegt wurde: 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraus-
setzung für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre I 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre II 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre III 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre IV 

 VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Rechnungswesen I VL (2 SWS) WS  - K 4 

Rechnungswesen II VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Summe  16 

 

oder: Anwendungsfachmodule Volkswirtschaftslehre im Masterstudium, falls Volkswirtschaftslehre nicht als 
Wahlfach im Bachelorstudium belegt wurde: 

Modul Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Semester Voraus-
setzung für 
die 
Zulassung 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

LP 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre I 

VL  (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre II 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre III 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre IV 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre V 

VL (2 SWS) WS  - K 4 

Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre VI 

VL (2 SWS) SoSe  - K 4 

Summe  16 

 

 

Anlage 1.3.j: Spezielles Wahlfach 

Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ kann als Wahlfach ein anderes Wahlfach, das spezielle 

Wahlfach, gewählt werden. Die in diesem Wahlfach zu absolvierenden Module im Umfang von mindestens 

16 Leistungspunkten werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in einem individuell 

verpflichtenden Studienplan der anbietenden Fakultät festgelegt.  
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Anlage 1.4: Modul Masterarbeit und Forschungsphase 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung. 
 

Modul  Lehrver-

anstaltung 

Semester  Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Masterarbeit  -  3, 4  40 LP  -  MA  30 

 

Der Vortrag der Forschungsphase sollte sich auf den Inhalt der Masterarbeit beziehen. 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Forschungspraktikum/  
Projektplanung 

 3, 4  1 SL VbP 30 
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Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 
Bachelorarbeit (BA) 

Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Hausarbeit (HA) 

Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 

 
Klausur (K)  

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 

 
Klausur mit Antwortwahlverfahren (KA) 
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, 
gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 
Masterarbeit (MA) 

Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Mündliche Prüfung (MP) 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 
beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Praktikumsbericht (PB) 
1Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem Praktikum, das außerhalb fester Melde- 
und Prüfungszeiträume und individuell geregelt bei einer externen oder internen Einrichtung stattfindet. 
2Themen sind zum Beispiel Vorbereitung und Durchführung des Praktikums sowie die kritische Reflexion zu 
einem vorgegebenen Thema. 

 

Projektorientierte Prüfungsform (PJ) 
1Eine Projektorientierte Prüfungsform ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, 
entwerferischer, künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer 
schriftlichen und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung 
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dargestellt. 3Die oder der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 4Der 
Bearbeitungsumfang wird in Anlage 1 (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 

 

Sportpraktische Präsentation (SP) 
1Eine sportpraktische Präsentation beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Demonstrations- und Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die 
situative Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die sportpraktische Präsentation findet vor einer prüfenden sowie einer sachkundigen beisitzenden Person 
statt. 5Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 6Studierende, 
die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere 
Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, können als Zuhörende 
bei Sportpraktischen Präsentationen zugelassen werden. 7Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 8Auf Antrag der oder 
des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 6 auszuschließen. 

 

Studienarbeit (ST) 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und 
Erläuterung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der 
Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Es gelten die 
Regelungen gemäß § 5 der Prüfungsordnung. 4Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 5Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. 6Die Aufgabenstellung und ein vom Prüfling zu erstellender Bearbeitungszeitplan müssen mit 
der Ausgabe des Themas festliegen. 7Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von 
der oder dem Prüfenden, gegebenenfalls im Einvernehmen mit einer von der oder dem Prüfenden 
benannten Person, betreut. 8Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit 
beträgt sechs Monate. 9Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 10Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 11Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 

 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP)  
1Eine Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP) befasst sich mit einer Fragestellung zu einer konkreten 
Lehrveranstaltung und wird semesterbegleitend zu dieser abgenommen. 2Eine VbP kann aus mehreren 
Teilprüfungen bestehen, die Anzahl ist auf vier Teilprüfungen zu begrenzen. 3Die konkrete Prüfungsform 
einer VbP wird von der oder dem Prüfenden spätestens vor dem 15.10. für das Wintersemester 
beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester mindestens für den Zeitraum des betreffenden 
Semesters festgelegt und kommuniziert. 4An Veranstaltungen und Module in denen eine VbP als 
Prüfungsform benannt ist, können nur dann Voraussetzungsprüfungen geknüpft werden, wenn das jeweilige 
Studiendekanat sicherstellen kann, dass die Bewertung desjenigen Moduls, welches Voraussetzung ist, zum 
Meldezeitraum der VbP abgeschlossen ist. 5Die gesonderten Melde- und Prüfungszeiträume für die 
Prüfungen der VbP sind der Anlage 3.1. der Prüfungsordnung zu entnehmen. 

 
6Eine VbP kann aus den aufgeführten Prüfungsformen angeboten werden: 

 

Ausarbeitung (AA) 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 
2Sie beinhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als 
Ausarbeitung gelten Berichte und/oder Protokolle über Exkursionen, Praktika und Projekte. 
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Dokumentation (DO) 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder 
handlungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der 
fachlichen Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne 
beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die Prüfenden zu Beginn der Prüfung festgelegt 
werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

 
Essay (ES) 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen 
Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang 
entsprechend den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen 
kritisch beurteilt beziehungsweise analysiert. 

 

Kolloquium (KO) 
1Das Kolloquium umfasst einen Vortrag mit anschließender Diskussion über Fragestellung, 
Methoden und Ergebnisse der Arbeit. 2Im Kolloquium soll die/der zu Prüfende nachweisen, dass 
sie/er die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich-kritischen Diskussion ihren/seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 3Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem 
Protokoll festgehalten 4Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, können als Zuhörende bei Kolloquien zugelassen werden. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die 
zu Prüfenden. 6Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 
4 auszuschließen. 

 

Kurzarbeit (KU) 
1Eine Kurzarbeit als Prüfungsleistung wird schriftlich unter Aufsicht während einer festgesetzten Zeit 
durchgeführt. Entsprechend der Vorgaben der oder des Prüfenden ist es notwendig, dass ein 
bestimmter Anteil der gestellten Aufgaben zum Bestehen der Kurzarbeit erfolgreich gelöst wird.  

 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation (KW) 
1Eine Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen 
künstlerischen Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem 
künstlerischen Projekt aufbereitet und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der 
Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentations- und Interpretationslinien 
werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer Hausarbeit 
erläutert. 3Eine künstlerisch Wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden 
und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Wesentliche Gegenstände 
der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 5Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Künstlerisch-Wissenschaftlichen Präsentationen zuzulassen. 6Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 
7Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 5 
auszuschließen. 

 
Laborübung (LÜ) 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben 
mit schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre 
praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen 
Bezug. 
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Modell (MO) 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der 
räumlichen Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und 
Schwerpunkt in verschiedenen Maßstäben erstellt. 

  
Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe (ME) 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, 
pädagogischpraktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse 
oder auch einer kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 
Musikpraktische Präsentation (MU) 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden 
sowie einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an 
einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder 
der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Musikpraktischen Präsentationen zuzulassen. 4Die erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der 
oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Musikpädagogisch-Praktische Präsentation (MK) 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar 
hervor und umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 
Portfolio (PF) 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von 
den Prüfenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion 
erfolgt veranstaltungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und kann je nach Absprache die 
Zusammenstellung diverser Materialien in einer Sammelmappe umfassen. 3Optional ist ein 
ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst 
kompetenzorientiert. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert (PK) 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in 
der die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der 
Ausführung und Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer 
schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 
Präsentation (PR) 
1Eine Präsentation ist die eigenständige und vertiefende Auseinandersetzung mit einem 
vorgegebenen Thema aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung. 2Die Darstellung der 
Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse erfolgt im mündlichen Vortrag und/oder mit Hilfe 
elektronischer und anderer Medien sowie in einer anschließenden Diskussion. 3Eine schriftliche 
Ausarbeitung kann von der oder dem Prüfenden verlangt werden. 4Die Form und die Dauer der 
Präsentation wird von der oder dem Prüfenden festgelegt, sofern nicht durch die (fachspezifische) 
Anlage geregelt. 

 

Praxisprüfung (PP) 
1Eine Praxisprüfung beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die situative 
Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die unbenotete Praxisprüfung wird durch eine prüfende Person abgenommen und erfolgt 
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semesterbegleitend. 

 
Projektarbeit (P) 
1Eine Projektarbeit ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, entwerferischer, 
künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer schriftlichen 
und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung dargestellt. 
3Die/der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 

 
Seminarleistung (SE) 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und kann nach Maßgabe der Prüferin oder des 
Prüfers mit einem Vortrag und mit anschließender Diskussion verbunden sein.  

 

Theaterpraktische Präsentation (TP) 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter 
oder produktorientierter Form vor Zuschauern. 2Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung 
werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei Theaterpraktischen Präsentationen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die 
Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Übung (Ü) 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit 
innerhalb des Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der 
Übungsaufgaben gemäß der Vorgabe der beziehungsweise des Prüfenden gelöst werden. 

 
Unterrichtsgestaltung (U) 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer 
Unterrichtsstunde im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven 
Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom 
Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und 
bewertet. 

 
Zeichnerische Darstellung (ZD) 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie 
planerische Arbeit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt.  
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Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen  

BA  Bachelorarbeit 

HA Hausarbeit 

K Klausur 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

MA Masterarbeit 

MP Mündliche Prüfung 

PB Praktikumsbericht 

PJ Projektorientierte Prüfungsform 

SP Sportpraktische Präsentation 

ST Studienarbeit 

VbP Veranstaltungsbegleitende Prüfung 

AA Ausarbeitung 

DO Dokumentation 

ES Essay 

KO Kolloquium 

KU Kurzarbeit 

KW Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübung 

MO Modell 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-Praktische Präsentation 

PF 

PK 

Portfolio 

Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PP Praxisprüfung 

P Projektarbeit 

SE Seminarleistung 

TP Theaterpraktische Präsentation 

Ü Übung 

U Unterrichtsgestaltung 

ZD Zeichnerische Darstellung 
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Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses 
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei 
Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Für Module, die in einen anderen Studiengang exportiert werden bzw. als Lehrangebot zur Verfügung 
gestellt werden, legt der anbietende Studiengang bzw. das nach § 3 zuständige Organ der anbietenden 
Fakultät die Variante fest, so dass fachfremde Module dieses Studienganges (Lehrimporte) einer 
abweichenden Variante zugeordnet sein können. 4Bachelor- und Masterarbeiten sowie Studienarbeiten 
können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 5Praktikumsberichte werden in den je 
nach gewählter Variante festgelegten Meldezeiträumen angemeldet, diese können jedoch außerhalb der 
entsprechenden Prüfungszeiträume und im darauffolgenden Semester absolviert werden. 
6Bei mündlichen Prüfungen ist den Studierenden der Prüfungstermin spätestens 14 Tage vor der Prüfung in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 

 

 Meldezeitraum 
Sommersemester 

Prüfungszeitraum 

Sommersemester 

Meldezeitraum 

Wintersemester 

Prüfungszeitraum 

Wintersemester 

Variante 1 

Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

15.05. – 31.05 

 

15.06. – 14.10. 

 

15.11. – 30.11. 

 

15.12. – 14.04. 

Zeitraum für 

Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10 01.11. – 28.02 

Variante 2 

Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

15.05. – 31.05. 

 

15.06. – 31.08. 

 

15.11. – 30.11. 

 

15.12. – 28.02. 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

16.09. – 23.09. 24.09. – 14.10. 16.03. – 23.03. 24.03. – 14.04. 

Zeitraum für 

Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10. 01.11. – 28.02. 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden geschieht in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten 

wie folgt: 

 Sommersemester Wintersemester 

Variante 1 

Zeitraum für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

bis zum 26.10. 

 

bis zum 26.04. 

Zeitraum für 

Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

Variante 2 

Zeitraum I für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

bis zum 12.09. 

 

 

bis zum 12.03. 

 

Zeitraum II für alle 
Prüfungsformen außer VbP 

 

bis zum 26.10. 

 

bis zum 26.04. 
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Zeitraum für 

Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

 
2Die Bewertungen der Prüfungsleistungen und die Noteneingabe erfolgt durch die Prüfenden innerhalb der 
Bewertungsfrist nach § 17 Absatz 1. 3Für Prüfungsleistungen, die zum Ende eines Prüfungszeitraumes 
stattgefunden haben, steht eine kürzere Bewertungsfrist von wenigstens 12 Tagen zur Verfügung. 4Gleiches 
gilt für Prüfungsleistungen in Form einer VbP. 

 

Anlage 3.3: Abweichende Regelungen zu Prüfungsformen der Variante 2 

In der Variante 2 werden Hausarbeiten zwingend im Meldezeitraum I angemeldet, die Prüfungsleistung ist in 
diesen Fällen nach Maßgabe der oder des Prüfenden spätestens bis zum Ende des Prüfungszeitraumes II 
zu erbringen. 
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Anlage 4: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit  
 
Anlage 4 a: Rücktritt wegen Krankheit: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit zur Vorlage beim 
Prüfungsausschuss (Prüfungen mit Prüfungstermin) 
 

Rücktrittserklärung wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 

Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 
 Klausur 

 
 mündliche Prüfung 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Prüfungstermin: 
 
 

 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 
Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten: 

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

4. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

2.   Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 

 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
3.   Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

4.    Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 

 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 b: Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Nachweis der Prüfungsunfähigkeit wegen Krankheit zur Vorlage beim Prüfungsausschuss 
 

Verlängerung der Bearbeitungszeit wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 
Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 
Betroffene Prüfung: 

Modul/Prüfung: 
 
 

 

Form der Prüfung: 
 Bachelorarbeit 

 
 Masterarbeit 

 
 ________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 

 
 

Aktueller Abgabetermin: 

Gab es bereits eine Verlängerung?  
 ja  nein 

Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 

 

 

Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 

Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 

_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten:  

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist nur ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

13. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

14. Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
15. Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

16.  Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 c: Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen (nicht krankheitsbedingt) 
 

Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen 
(gem. § 15 Abs. 5 und 6 der Prüfungsordnung) 

 

Angaben der/des Studierenden: 
 

Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
 

Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 

 Klausur 

 mündliche Prüfung 

 Bachelorarbeit 

 Masterarbeit 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 

 

Prüfungstermin/Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 
Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
 

 
  

Erklärung der/des Studierenden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung aus wichtigen Gründen. 

 
 Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit aus wichtigen Gründen. 

 
Die wichtigen Gründe werden auf Seite 2 ausführlich erläutert, ggf. notwendige Anlagen sind diesem Dokument 
beigefügt. 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ausführliche Erläuterung der für den Rücktritt/die Verlängerung geltend gemachten wichtigen Gründe: 

 
Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
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Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) gemäß den gesetzlichen Vorgaben und möchten dies in 
transparenter Weise gestalten. Wir informieren Sie hiermit, welche Daten wir verarbeiten, und zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage dies erfolgt. Zudem erhalten Sie Auskunft über Ansprechpartner sowie Ihre Rechte in Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover   Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
vertreten durch den Präsidenten    - Stabsstelle Datenschutz - 
Welfengarten 1     Königsworther Platz 1 
30167 Hannover    30167 Hannover 
     E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
Wir verarbeiten die in diesem Formular abgefragten Daten für die Wahrnehmung unserer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, 
das Verfahren zur Abnahme von Hochschulprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. Insbesondere die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten ist für die Ausübung des Rechts der/des Studierenden zum Prüfungsrücktritt erforderlich, weil ansonsten nicht 
festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Die 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich aus: 
- § 3 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), 
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3; Art. 9 Abs. 2 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. 
- § 17 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) und 
- der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
 
Allgemeine Informationen: 
Dieses Originalformular einschließlich des beinhalteten ärztlichen Attests wird Bestandteil Ihrer geführten Prüfungsakte. Mit regulärer 
Aussonderung und Vernichtung Ihrer Prüfungsakte nach Abschluss Ihres Studiums wird dieses Originalformular ebenfalls vernichtet 
werden. Im Rahmen der weiteren Verfahrensbearbeitung erhalten nur die Angehörigen des Akademischen Prüfungsamtes, die Mitglieder 
der für die Entscheidung gemäß der einschlägigen Prüfungsordnung zuständigen Prüfungsorgane sowie -soweit erforderlich- 
Angehörige des Justitiariats der Hochschule Kenntnis von diesem Originalformular und dessen Inhalten. Die Beteiligten sind zur 
Verschwiegenheit und vertraulichen Behandlung verpflichtet. 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bereitstellung Ihrer Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Sofern 
die Daten nicht bereitgestellt werden, hat dies zur Folge, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen 
wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i. S. d. 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt. 
 
Ihr Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO: 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige, Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Ihre weiteren Rechte: 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben 
einer Kopie der Daten auch die Zwecke der Datenverarbeitung, die Datenempfänger sowie die Speicherdauer. Sollten unrichtige Daten 
verarbeitet werden, können Sie von uns unverzüglich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach Art. 17 bzw. 18 DSGVO vor, steht Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf unverzügliche Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten unter Umständen nicht möglich ist. 
 
Zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte wenden Sie sich bitte - vorrangig an die/den für Ihren Studiengang zuständige/n 
Sachbearbeiter/in im Akademischen Prüfungsamt - im Übrigen an: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Akademisches Prüfungsamt; Welfengarten 1; 30167 Hannover; E-Mail: studium@uni-
hannover.de 
Bei weiteren Fragen berät Sie gerne unser Datenschutzbeauftragter. 
 
Mit datenschutzrechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachen; Prinzenstraße 5; 30159 Hannover; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 
25.05.2022 die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Quantum Engineering beschlossen. Das 
Präsidium hat die Prüfungsordnung am 17.08.2022 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2022 in Kraft. 

 

 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Quantum Engineering 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 02.09.2022 

 

 

Die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß §§ 7 
Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

Übersicht 

 

Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 

§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 

§ 5 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende 

§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Masterarbeit  

§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  

§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

§10a Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

§ 11 Fernstudium 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 

§ 13 Anmeldung 

§ 14 Wiederholung 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 19 Leistungspunkte und Module 

§ 20 Gesamtnotenbildung 

§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 

§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 23 Verfahrensvorschriften  

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er, die fachlichen 
Zusammenhänge des Faches überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Master of Science (M. Sc.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium 
beträgt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier 
Semester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist der Prüfungsausschuss zuständig, 
der im Einvernehmen mit der Studiendekanin oder dem Studiendekan durch den Fakultätsrat zur 
Erledigung dieser Aufgaben eingesetzt wird. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der 
Hochschullehrergruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein 
Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen 
werden durch die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz, 
über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe oder 
habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied hat in Bewertungsfragen und bei 
der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 5Die 
Studiendekanin oder der Studiendekan kann, falls sie oder er nicht als Mitglied des 
Prüfungsausschusses benannt wird, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des 
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der 
Erörterung und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen 
beobachtend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der 
Befugnisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 
ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 165 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen in Pflichtmodulen, gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen, Wahlmodulen und dem 
Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage 1.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Im Rahmen des Masterstudiums muss ein Industriepraktikum oder eine Projektarbeit in einem Labor im 
Umfang von mindestens 8 Wochen abgeleistet werden. 2Näheres hierzu regelt die Praktikumsordnung. 

(4) 1Lehr- und Prüfungssprache ist in der Regel Englisch. 2Nach entsprechender Ankündigung im 
Modulkatalog kann die Lehr- und Prüfungssprache auch Deutsch sein. 3Die Prüfungen können in 
Absprache oder nach Festlegung durch den beziehungsweise die Prüfende in deutscher Sprache 
abgenommen werden. 

 
§ 5  Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzende  
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe der beteiligten Fakultäten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und 
der Technischen Universität Braunschweig als Prüfungsberechtigte sowie die Beisitzenden. 2Das nach § 3 
zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 
erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität oder der Technischen Universität Braunschweig sind. 4Zur Beisitzerin oder Beisitzer darf 
nur bestellt werden, wer mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation erworben hat. 5Die Bestellung von Beisitzenden kann vom § 3 zuständigen Organ auch auf die 
Prüfenden delegiert werden. 
 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind unbenotete Leistungen, die in einem Modul/einer Lehrveranstaltung vorgesehen 
werden können, um Kompetenzen einzuüben. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden in 
Anlage 1 bzw. dem jeweiligen Modulkatalog näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu 
Beginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sollen in der Regel im Rahmen der 
zugehörigen Lehrveranstaltung erbracht werden. 

(2)  1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Hausarbeiten, Klausuren, Klausuren mit 
Antwortwahlverfahren, mündliche Prüfungen, Praktikumsberichte, Projektorientierte Prüfungsformen, 
sportpraktische Präsentationen, Studienarbeiten und Veranstaltungsbegleitende Prüfungen. 2Näheres zu 
den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach Anlage 1 in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform vor dem 
15.10. für das Wintersemester beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester erfolgen. 
2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn Anlage 1 eine 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung vorsieht. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten 
lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu 
versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Präsentationen oder Kurzarbeiten angeboten werden. 2Die Teilnahme der 
Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leistungen 
während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maximal zu 20 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 166 

vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen ist von den 
Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann auch ohne 
die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leistungen bzw. 
ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung der Gesamtbewertung der 
Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der innerhalb des jeweiligen 
Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudium (Leistungspunkte) 
eingehalten wird. 

 

§ 7  Masterarbeit 

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend Anlage 1. 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit 
werden 30 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1 Satz 2) und dem für die 
Bearbeitung zur Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe 
darf erst nach erfolgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist 
zugestellt. 4§ 15 Absatz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 12 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von den 
beiden Prüfenden bewertet werden. 

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind, und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulkatalog. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend Anlage 1 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in englischer Sprache, nach Maßgabe der Anlage 1 sowie in Absprache mit den 
Prüfenden auch in deutscher Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die 
Abfassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das 
nach § 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

(8) 1Die Masterarbeit erfolgt an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover oder an der Technischen 
Universität Braunschweig an einem an der Masterausbildung beteiligtem Institut. 2Sie darf mit 
Zustimmung des nach § 3 zuständigen Organs auch an einem anderen Institut oder an einer anderen 
Hochschule oder Einrichtung außerhalb der Hochschule angefertigt werden. 3Wird die beziehungsweise 
der externe Betreuende gemäß § 5 als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, muss die Arbeit durch 
eine Prüfungsberechtigte oder einen Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover oder der Technischen Universität Braunschweig betreut werden. 4Wird die beziehungsweise 
der externe Betreuende nicht als Prüferin beziehungsweise Prüfer bestellt, wird die Masterarbeit von 
einer oder einem Prüfungsberechtigten aus der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover oder der 
Technischen Universität Braunschweig bewertet. 

 
§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit Anlage 1 genannt 
werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig 
nicht bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich über die in Anlage 1 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des 
Studiengangs absolviert werden, wenn die Zustimmung der oder des Prüfenden vorliegt.  

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen werden auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, 
jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 

 

§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten 
Voraussetzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt 
werden. 3Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 4Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 5Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung 
erforderlichen Unterlagen. 6Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines Studiums an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität erbracht wurden, werden von Amts wegen anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine 
wesentlichen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen der oder des Prüfenden, eines Mitglieds 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt 
wird, prüfungsberechtigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von 
Studien- und Prüfungsleistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3)1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung 
beruflich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend 
Anlage 1 vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den 
Abschlussunterlagen gekennzeichnet.  

(5) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 10 a Einstufungsprüfung für Geflüchtete 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nach Maßgabe der Prüfungsordnung für den Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, können von Personen, die glaubhaft gemacht haben, dass sie fluchtbedingt den Nachweis 
von bereits absolvierten Studienzeiten und Prüfungsleistungen nicht erbringen können, in einer besonderen 
Einstufungsprüfung nachgewiesen und auf Module angerechnet werden. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-
module angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind Anlage 1 zu entnehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang 
endgültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, 
das einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können 
in diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass die in Anlage 1 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei 
Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums gemäß Anlage 3.1 eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 2Auf Antrag an das nach § 3 
zuständige Organ kann eine Anmeldung in Ausnahmefällen auch außerhalb dieses festgesetzten 
Zeitraumes zugelassen werden. 3Die Anmeldung/Zulassung zur Masterarbeit impliziert eine Anmeldung zu 
allen nach Anlage 1 in diesem Modul erforderlichen Prüfungsleistungen. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene 
Prüfungsleistung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Studienarbeiten können 
abweichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen 
und aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach 
Satz 2 oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 2 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben 
unberührt. 5Als Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe 
des Themas. 6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; 
sie können durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei Veranstaltungsbegleitenden Prüfungen 
müssen im Falle des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer 
Ergänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der 
vorausgegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung 
durchgeführt, muss an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer 
teilnehmen. 4Eine mündliche Ergänzungsprüfung soll die Dauer von maximal 20 Minuten grundsätzlich 
nicht überschreiten. 5Die Ergänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 6Nach der Ergänzungsprüfung kann im 
Falle des Bestehens der Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten 
Prüfungsleistungen nur die Bewertung „bestanden“ vergeben werden. 7Die Ergänzungsprüfung ist 
ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden 
hat. 8Studierende sind nach Bekanntgabe des Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens 
drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 9§ 15 Absatz 4 und 
5 gilt entsprechend.  
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§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Eine Abmeldung von einer Klausur (mit oder ohne Antwortwahlverfahren, benotet oder unbenotet), kann 
bis sieben Kalendertage vor Beginn der Prüfung erfolgen. 2Eine Abmeldung von einer mündlichen 
Prüfung oder einer sportpraktischen Präsentation kann bis einen Kalendertag vor Beginn der Prüfung 
erfolgen. 3Die Abmeldung von allen übrigen in der Anlage 2 genannten Prüfungsformen ist bis zum 
Beginn der Prüfungsleistung möglich. 4Ausgenommen hiervon ist eine Themenrückgabe, wenn diese 
innerhalb der nach § 7 Absatz 3 beziehungsweise für eine Studienarbeit nach Anlage 2 erlaubten Frist 
erfolgt. 

(2) 1Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Abgabeterminen die Ausgabe des Themas. 2Als 
Beginn einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gilt entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des 
ersten Prüfungsteils. 3Melden sich Studierende vom ersten Prüfungsteil einer 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung ab, gilt diese Abmeldung für die gesamte Prüfung. 4Die Abmeldung 
nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(3) 1Die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 1 ist bei Klausuren online im Prüfungssystem vorzunehmen. 2Bei 
mündlichen Prüfungen und sportpraktischen Präsentationen ist die Abmeldung nach Absatz 1 Satz 2 
schriftlich, per E-Mail oder in einer von der oder dem Prüfenden festgelegten Form zu erklären. 3Die 
Form der Abmeldung nach Satz 2 gilt auch für Prüfungsleistungen nach Anlage 2, für die eine 
Themenausgabe erfolgt. 

(4) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin, tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, erscheint er nicht zum Prüfungstermin einer Klausur, mündlichen Prüfung oder 
einer sportpraktischen Präsentation oder tritt erst nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 und 2 definierten 
Frist zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(5) 1Abweichend von Absatz 4 gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis 
oder den Rücktritt wichtige Gründe unverzüglich schriftlich gegenüber dem nach § 3 zuständigen Organ 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Im Krankheitsfall ist ein ärztliches und auf Verlangen des 
nach § 3 zuständigen Organs aus wichtigem Grund ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 3Das Attest 
muss eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung sowie eine Aussage über die daraus 
folgende Beeinträchtigung für die jeweilige Prüfung enthalten. 4Hierzu soll das Formular nach Anlage 4 
verwendet werden. 5Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 
zuständige Organ innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Attestes. 6Sätze 2 und 5 gelten 
entsprechend für die Krankheit und dazu notwendige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen. 
7Nahe Angehörige sind eigene Kinder, Eltern, Großeltern sowie Ehe- und Lebenspartner und deren 
Kinder. 

(6) 1Wird ein wichtiger Grund für das Versäumnis eines Abgabetermins glaubhaft nachgewiesen, kann das 
nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen 
Bearbeitungsdauer verlängern. 2Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen 
zulässig. 3Ist eine weitere Verlängerung der Bearbeitungsdauer unverhältnismäßig, kann das nach § 3 
zuständige Organ entscheiden, dass ein neues Thema ausgegeben wird. 4Die Prüfungsleistung gilt in 
diesem Fall als nicht unternommen. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende 
Beeinträchtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger 
anderer Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer 
wichtiger Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzgesetzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu 
verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet, weitere 
Regelungen ergeben sich aus der Anlage 3.2. 2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 
3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 

 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
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3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
4 gilt entsprechend. 

(3) 1Bei einer Veranstaltungsbegleitenden Prüfung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die einzelnen 
Teilprüfungsleistungen der Prüfungsleistung entsprechend der Notenstufen gemäß § 17 Absatz 1 
bewertet. 2Anhand der vorgegebenen Gewichtung der einzelnen Noten wird die Gesamtnote der 
Veranstaltungsbegleitenden Prüfung entsprechend § 20 Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gebildet. 3Die 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung ist bestanden, wenn die errechnete Gesamtnote 4,0 oder besser 
beträgt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (z.B. Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführte 
Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der maximal zu vergebenden 
Punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der 
Mittelwert aller Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze, der 
so ermittelte Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse werden die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei 
jedem Prüfling addiert. 4Bei Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung 
der Prüflinge des ersten möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl an Punkten nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 95 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 90 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 85 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 80 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 75 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 70 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 65 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 60, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 55 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“ (4,0), wenn er die Mindestzahl 

der zu vergebenden Punkte erreicht hat. 2Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche 
Mindestzahl an Punkten nicht erreicht, lautet die Note „nicht bestanden“. 

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel 
gelten auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – 
insbesondere bei einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 
zuständige Organ den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen 
ausschließen oder die gesamte Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei 
Verstößen in anderen Studiengängen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
"nicht bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 
Satz 4 handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in Anlage 1 aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zugehörigen 
Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausreichend“ 
oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach Anlage 1 in Form von modulübergreifenden 
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Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in Anlage 1 genannten Leistungspunkte bestanden. 2Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen 
Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen 
bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen und benoteten Pflichtmodule 
sowie die bestandenen und benoteten Wahlpflicht- und Wahlmodule mit den besten Bewertungen 
herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts Anderes beantragt hat. 2Die übrigen 
bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzmodule gemäß § 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine 
geringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der 
Gesamtnote entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller nach Maßgabe von § 17 
Absatz 1 und Absatz 2 benoteten Module. 2Dabei werden, soweit nicht in Anlage 1 besondere 
Gewichtungen ausgewiesen sind, gewichtend die darin aufgeführten Leistungspunkte verwendet. 3Die 
Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
4Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung mindestens 1,1 oder besser und ist das Modul Masterarbeit 
mit der Note 1,0 bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten 
gemäß § 21 vermerkt. 

(5) 1Die Modulnote wird - sofern in Anlage 1 keine abweichende Regelung vorgesehen ist - als 
arithmetisches Mittel aus allen zum Modul gehörenden benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 2Dabei 
werden die in den Anlagen ausgewiesenen besonderen Gewichte oder anteiligen Leistungspunkte 
gewichtend verwendet. 3Ist in Modulen mit mehreren benoteten Prüfungsleistungen kein gesondertes 
Gewicht ausgewiesen oder eine Aufteilung der Leistungspunkte anteilig auf die Prüfungsleitungen nicht 
erfolgt, werden die Prüfungsleistungen bei der Bildung der Modulnote gleichgewichtet berücksichtigt. 
4Entsprechend Absatz 3 Satz 4 wird bei der Modulnote nur die erste Stelle hinter dem Komma 
berücksichtigt. 5Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung werden eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad 
sowie Abschlussunterlagen ausgestellt. 2 Die Abschlussunterlagen bestehen aus einem Zeugnis und 
einem Verzeichnis der bestandenen Module. 3Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma Supplement 
und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie auf Antrag an 
das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average 
(GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt, soweit sich aus Anlage 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 6 keine zusätzlichen 
Gliederungsebenen ergeben, die Module und deren Noten, den Titel der Masterarbeit und deren Note 
sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebenenfalls das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Das Verzeichnis der bestandenen Module 
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(einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) weist die zugeordneten Lehrveranstaltungen und 
Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen aus. 3Alle Noten werden 
als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der 
Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der Gesamtnote relevante 
Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente ist das Tagesdatum 
des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen 
Qualifikationen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten 
entsprechend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle 
ausgestellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der 
jeweils geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben 
des Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur 
Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-
Notenwertäquivalenten aus: 

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 20 Absatz 6 
Notenwertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Hierbei wird abweichend von § 20 Absatz 3 auf die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma aufgerundet. 4Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module 
wird der GPA gemäß § 20 Absatz 1 und Absatz 2 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, 
welche die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1 Alle in Absatz 1 genannten Dokumente werden in deutscher Sprache ausgestellt. 2Zusätzlich werden 
vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23  Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 
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(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur 
Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung 
antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der 
Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung 
insbesondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2022 in Kraft.  
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Quantum Engineering 

 

Falls nicht anders in der Prüfungsordnung oder im Modulkatalog vermerkt ist, gelten die folgenden 
Richtwerte für die Dauer von Prüfungen. Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 
Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5 - 15 Minuten pro 
Leistungspunkt dauern. Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 
Minuten. Innerhalb dieses Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1 - 4 Minuten 
dauern. Diese Richtwerte gelten nicht für Wahlmodule (Anlage 1.3) anderer Fakultäten. 

 

Bei parallel in mehreren Sprachen angebotenen Lehrveranstaltungen dürfen die Studierenden frei 
wählen, an welcher Veranstaltung sie teilnehmen. 

 

Anlage 1.1.: Pflichtmodule  

1.1.a Bereich Physik 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Quantenoptik 
Vorlesung und Übung 
Quantenoptik 

1  Ü MP oder K 5 

Fortgeschrittene 
Festkörperphysik 

Vorlesung und Übung 
Fortgeschrittene 
Festkörperphysik 

1  Ü MP oder K 5 

Summe  10 

 

1.1.b Laborpraktikum Programmierung 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Computational 
Methods, Simulations & 
Experimental Control 

Praktikum 1 u. 2 - Ü --- 5 

Summe  5 

 

1.1.c Seminar 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Seminar Seminar ab 1 - - VbP 3 

Summe  3 
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Anlage 1.2.: Wahlpflichtmodule  

1.2.a Bereich Quantum 

Es sind Module im Umfang von 10 - 15 Leistungspunkten zu belegen. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Introduction to 
Nanophysics 

Vorlesung und  

Übung Introduction to 
Nanophysics 

1 o. 2  
Ü 

MP oder K 5 

Quantenstruktur-
bauelemente 

Vorlesung und  

Übung Quantenstruktur-
bauelemente 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Quanten-
sensorik 

Vorlesung „Optical Clocks“ 

Vorlesung „Matter-
Waveinterferometry“ 

1 o. 2  --- MP oder K 5 

Nichtlineare 
Optik 

Vorlesung und  

Übung Nichtlineare Optik 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Photonik Vorlesung und  

Übung Photonik 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Computational  

Photonics 

Vorlesung und Übung 
Computational  

Photonics 

1 o. 2  Ü MP oder K 6 

Applied photonic 
quantum 
technologies 

Vorlesung Applied photonic 
quantum technologies 

1 o. 2  --- MP oder K 5 

Nichtklassisches 
Licht und 
Nichtklassische 
Laserinterferom
etrie 

Vorlesung „Nichtklassisches 
Licht“ 

Vorlesung „Nichtklassische 
Laserinterferometrie“ 

1 o. 2  --- MP oder K 5 

Optische 
Experimente und 
ihre Kontrolle 

 

Vorlesung 
„Laserstabilisierung und 
Kontrolle optischer 
Experimente“ 

Vorlesung „Elektronische 
Metrologie im Optiklabor“ 

1 o. 2  --- MP oder K 5 

Quanten-
dynamik und 
theoretische 
Quantenoptik 

Vorlesung „Theoretische 
Quantenoptik“ 

Seminar „Quantendynamik“ 

1 o. 2  1 SL MP oder K 5 

Atomoptik Vorlesung und Übung 
Atomoptik 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Nichtklassische  

Atomoptik 

Vorlesung und Übung 
Nichtklassische  

Atomoptik 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Experimental 

Atomic Physics 

Vorlesung und Übung 
Experimental 

Atomic Physics 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Computerphysik Vorlesung und Übung 
Computerphysik 

1 o. 2  Ü MP oder K 6 

Fortgeschrittene  

Computerphysik 

Vorlesung und Übung 
Fortgeschrittene  

Computerphysik 

1 o. 2  Ü MP oder K 8 

Quanten-
computing 

Vorlesung und Übung 
Quantencomputing 

1 o. 2  Ü MP oder K 5 

Single Photon Vorlesung und Übung Single 1 o. 2  Ü MP oder K 5 
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Sources – from 
basics to 
applications 

Photon Sources 

Summe  10-15 
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1.2.b Bereich Engineering 

Es sind Module im Umfang von 10 -15 Leistungspunkten zu belegen.  

Modul Lehrveran- 

staltungen 

Semester Voraussetzungen 

für die Zulassung 

Studien-

leistung 

Prüfungs-

leistung 

LP 

Optoelektronik Vorlesung 

Übung 

1 o. 2 --- --- MP 30 oder K 

90 

5 

Advanced Electronic Devices 

 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2 --- 
--- 

MP 30 oder K 

90 

5 

Advanced Quantum Technologies 

for Engineers 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2 --- --- MP 30 oder K 

120 

5 

Aufbau und Verbindungstechnik in 

der Elektronik 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2 --- --- MP 30 5 

Grundlagen der Nanooptik Vorlesung 

Übung 

1 o. 2 --- --- MP 30 oder K 

120 

5 

Integrierte Schaltungen Vorlesung 

Übung 

1 o. 2 --- 1 SL MP 20 5 

Nanoelektronik Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

120 

5 

Numerische Analyse von 

Strahlungsphänomenen 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

60 

5 

Optische Nachrichtentechnik Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

120 

6 

THz-Systemtechnik / THz-Photonik Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

90 

5 

Elektro-Magnetische Theorie für die  

Hochfrequenztechnik 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

90 oder HA 

oder VbP 

6 

Informationstheorie Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

90 

5 

Antennen und Strahlungsfelder Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

90 oder HA 

6 

Lineare Mikrowellenschaltungen mit 

Praktikum 

Vorlesung 

Übung 

Praktikum 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

90 oder HA 

oder VbP 

6 

Digitale Messdatenverarbeitung mit 

Mikrorechnern mit Praxis 

Vorlesung 

Übung und 

Praxisanteil 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

120 

6 

Digitale  

Schaltungen 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

150 

5 
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Grundlagen der Digitalen 

Signalverarbeitung 

Vorlesung 

Übung 

1 o. 2  --- MP 30 oder K 

120 

5 

Summe  10-15 
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1.2.c Praktische Anwendung 

Eines der Module muss belegt werden. Für die Dauer des Industriepraktikums sind 8 Wochen vorgesehen, 

die mit 8 LP vergütet werden. Wird das Industriepraktikum auf 12 Wochen verlängert, werden 13 LP 

vergeben.  

Modul Lehrveranstaltungen Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Projektarbeit Laborpraxis 2  --- VbP oder 
PJ 

8 

Quanten-
Industriepraktikum A 

Praxis 2  
--- 

VbP 13 

Quanten-
Industriepraktikum B  

Praxis 2  
--- 

VbP 8 

Summe  8 o. 13 

 

1.2.d Schlüsselkompetenzen 

Es müssen insgesamt 4 LP erbracht werden. Veranstaltungen zur Schlüsselkompetenz können gewählt 

werden: 
 

a) aus dem Angebot des Leibniz Language Centre, des Zentrums für Schlüsselkompetenzen oder 
entsprechend ausgewiesenen Angeboten der Fakultäten; oder 

b) auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ aus dem Angebot der Computerkurse der 
Informatik und der Leibniz Universität IT Services oder alternativen Angeboten von Computerkursen. 

 

Es müssen andere Veranstaltungen belegt werden als im Bachelorstudium. 
 

Falls vom anbietenden Bereich keine Studienleistung angeboten wird, muss ersatzweise als Studienleistung 

eine unbenotete Prüfungsleistung absolviert werden. 

Modul Lehrveranstaltungen Semester  Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Schlüssel-
kompetenzen 

Lehrveranstaltung ab 1  1 SL pro 
Lehrveranstal

tung 

--- 4 

Summe  4 

 

Anlage 1.3.: Wahlmodule -entfällt- 

Anlage 1.4.: Masterarbeit und Forschungsphase 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung. 

 

Modul Lehrver-

anstaltung 

Semester Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Masterarbeit - 3, 4 40 LP - MA 30 

 

Der Vortrag der Forschungsphase sollte sich auf den Inhalt der Masterarbeit beziehen. 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semester Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

LP 

Forschungspraktikum/  
Projektplanung 

 3,4   1 SL VbP 30 
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Anlage 2: Prüfungsformen 

 

Anlage 2.1: Definitionen 

 
Bachelorarbeit (BA) 

Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Hausarbeit (HA) 

Eine Hausarbeit ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Aufgabenstellung. 

 
Klausur (K)  

Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 

 
Klausur mit Antwortwahlverfahren (KA) 
1Eine Klausur ist eine schriftliche oder elektronische Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach 
dem Antwortwahlverfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung 
der Prüfungsfragen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei 
Prüfungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei 
Prüfungsberechtigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine 
spätere Überprüfung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, 
gelten sie als nicht gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der 
Prüfungsaufgaben auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum 
Nachteil eines Prüflings auswirken. 

 
Masterarbeit (MA) 

Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen 
Prüfungsleistung und/oder einer Studienleistung entsprechend der (fachspezifischen) Anlage. 

 
Mündliche Prüfung (MP) 
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 
beziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Praktikumsbericht (PB) 
1Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung zu einem Praktikum, das außerhalb fester Melde- 
und Prüfungszeiträume und individuell geregelt bei einer externen oder internen Einrichtung stattfindet. 
2Themen sind zum Beispiel Vorbereitung und Durchführung des Praktikums sowie die kritische Reflexion zu 
einem vorgegebenen Thema. 

 

Projektorientierte Prüfungsform (PJ) 
1Eine Projektorientierte Prüfungsform ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, 
entwerferischer, künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer 
schriftlichen und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung 
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dargestellt. 3Die oder der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 4Der 
Bearbeitungsumfang wird in Anlage 1 (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 

 

Sportpraktische Präsentation (SP) 
1Eine sportpraktische Präsentation beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Demonstrations- und Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die 
situative Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die sportpraktische Präsentation findet vor einer prüfenden sowie einer sachkundigen beisitzenden Person 
statt. 5Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 6Studierende, 
die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere 
Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, können als Zuhörende 
bei Sportpraktischen Präsentationen zugelassen werden. 7Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfenden. 8Auf Antrag der oder 
des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 6 auszuschließen. 

 

Studienarbeit (ST) 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Aufgabenstellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und 
Erläuterung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der 
Bearbeitungsumfang wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Es gelten die 
Regelungen gemäß § 5 der Prüfungsordnung. 4Das Thema der Studienarbeit wird von der oder dem 
Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 5Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 
zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Organ beauftragte Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. 6Die Aufgabenstellung und ein vom Prüfling zu erstellender Bearbeitungszeitplan müssen mit 
der Ausgabe des Themas festliegen. 7Während der Anfertigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von 
der oder dem Prüfenden, gegebenenfalls im Einvernehmen mit einer von der oder dem Prüfenden 
benannten Person, betreut. 8Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit 
beträgt sechs Monate. 9Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 10Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der 
vom nach § 3 zuständigen Organ benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu 
machen. 11Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt werden. 

 
Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP)  
1Eine Veranstaltungsbegleitende Prüfung (VbP) befasst sich mit einer Fragestellung zu einer konkreten 
Lehrveranstaltung und wird semesterbegleitend zu dieser abgenommen. 2Eine VbP kann aus mehreren 
Teilprüfungen bestehen, die Anzahl ist auf vier Teilprüfungen zu begrenzen. 3Die konkrete Prüfungsform 
einer VbP wird von der oder dem Prüfenden spätestens vor dem 15.10. für das Wintersemester 
beziehungsweise vor dem 15.04. für das Sommersemester mindestens für den Zeitraum des betreffenden 
Semesters festgelegt und kommuniziert. 4An Veranstaltungen und Module in denen eine VbP als 
Prüfungsform benannt ist, können nur dann Voraussetzungsprüfungen geknüpft werden, wenn das jeweilige 
Studiendekanat sicherstellen kann, dass die Bewertung desjenigen Moduls, welches Voraussetzung ist, zum 
Meldezeitraum der VbP abgeschlossen ist. 5Die gesonderten Melde- und Prüfungszeiträume für die 
Prüfungen der VbP sind der Anlage 3.1. der Prüfungsordnung zu entnehmen. 

 
6Eine VbP kann aus den aufgeführten Prüfungsformen angeboten werden: 

 

Ausarbeitung (AA) 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 
2Sie beinhalten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als 
Ausarbeitung gelten Berichte und/oder Protokolle über Exkursionen, Praktika und Projekte. 
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Dokumentation (DO) 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder 
handlungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der 
fachlichen Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne 
beziehungsweise Entwurfsblätter kann durch die Prüfenden zu Beginn der Prüfung festgelegt 
werden und ist von der Aufgabe abhängig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen 
beigefügt werden. 

 
Essay (ES) 
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen 
Frage in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang 
entsprechend den üblichen akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen 
kritisch beurteilt beziehungsweise analysiert. 

 

Kolloquium (KO) 
1Das Kolloquium umfasst einen Vortrag mit anschließender Diskussion über Fragestellung, 
Methoden und Ergebnisse der Arbeit. 2Im Kolloquium soll die/der zu Prüfende nachweisen, dass 
sie/er die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich-kritischen Diskussion ihren/seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 3Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem 
Protokoll festgehalten 4Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, können als Zuhörende bei Kolloquien zugelassen werden. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die 
zu Prüfenden. 6Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 
4 auszuschließen. 

 

Kurzarbeit (KU) 
1Eine Kurzarbeit als Prüfungsleistung wird schriftlich unter Aufsicht während einer festgesetzten Zeit 
durchgeführt. Entsprechend der Vorgaben der oder des Prüfenden ist es notwendig, dass ein 
bestimmter Anteil der gestellten Aufgaben zum Bestehen der Kurzarbeit erfolgreich gelöst wird.  

 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation (KW) 
1Eine Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen 
künstlerischen Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem 
künstlerischen Projekt aufbereitet und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der 
Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachlichen Argumentations- und Interpretationslinien 
werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussion erörtert oder in einer Hausarbeit 
erläutert. 3Eine künstlerisch Wissenschaftliche Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden 
und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Wesentliche Gegenstände 
der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 5Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Künstlerisch-Wissenschaftlichen Präsentationen zuzulassen. 6Dies erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 
7Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 5 
auszuschließen. 

 
Laborübung (LÜ) 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben 
mit schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre 
praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen 
Bezug. 
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Modell (MO) 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der 
räumlichen Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und 
Schwerpunkt in verschiedenen Maßstäben erstellt. 

  

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe (ME) 

In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, 
pädagogischpraktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse 
oder auch einer kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 

 
Musikpraktische Präsentation (MU) 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden 
sowie einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Wesentliche 
Gegenstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an 
einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder 
der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei 
Musikpraktischen Präsentationen zuzulassen. 4Die erstreckt sich nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der 
oder des zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Musikpädagogisch-Praktische Präsentation (MK) 

Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar 
hervor und umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 

 
Portfolio (PF) 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von 
den Prüfenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion 
erfolgt veranstaltungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und kann je nach Absprache die 
Zusammenstellung diverser Materialien in einer Sammelmappe umfassen. 3Optional ist ein 
ergänzendes Gespräch über das Portfolio möglich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst 
kompetenzorientiert. 

 

Pädagogisch orientiertes Konzert (PK) 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in 
der die pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der 
Ausführung und Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer 
schulischen Lerngruppe präsentiert. 

 
Präsentation (PR) 
1Eine Präsentation ist die eigenständige und vertiefende Auseinandersetzung mit einem 
vorgegebenen Thema aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung. 2Die Darstellung der 
Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse erfolgt im mündlichen Vortrag und/oder mit Hilfe 
elektronischer und anderer Medien sowie in einer anschließenden Diskussion. 3Eine schriftliche 
Ausarbeitung kann von der oder dem Prüfenden verlangt werden. 4Die Form und die Dauer der 
Präsentation wird von der oder dem Prüfenden festgelegt, sofern nicht durch die (fachspezifische) 
Anlage geregelt. 
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Praxisprüfung (PP) 
1Eine Praxisprüfung beinhaltet eine oder mehrere Aufgaben zum Nachweis der 
Bewegungskompetenz im Fach Sport. 2Dabei können z.B. sportartspezifische Techniken und 
Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen sowie die situative 
Spiel- bzw. Handlungsfähigkeit bewertet werden. 3Die jeweilige Form wird in Absprache festgelegt. 
4Die unbenotete Praxisprüfung wird durch eine prüfende Person abgenommen und erfolgt 
semesterbegleitend. 

 
Projektarbeit (P) 
1Eine Projektarbeit ist die Bearbeitung einer gegebenen fachspezifischen oder fächerübergreifenden 
Fragestellung in theoretischer, empirischer, experimenteller, konstruktiver, entwerferischer, 
künstlerisch-praktischer oder dokumentarischer Form. 2Die Ergebnisse werden in einer schriftlichen 
und/oder planerischen und/oder künstlerischen und/oder elektronischen Ausarbeitung dargestellt. 
3Die/der Prüfende kann eine Präsentation mit anschließender Diskussion verlangen. 

 
Seminarleistung (SE) 

Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und kann nach Maßgabe der Prüferin oder des 
Prüfers mit einem Vortrag und mit anschließender Diskussion verbunden sein.  

 

Theaterpraktische Präsentation (TP) 
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter 
oder produktorientierter Form vor Zuschauern. 2Wesentliche Gegenstände der Prüfungsleistung 
werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin 
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei Theaterpraktischen Präsentationen 
zuzulassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
an den beziehungsweise die zu Prüfende. 5Auf Antrag der oder des zu Prüfenden sind die 
Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 3 auszuschließen. 

 
Übung (Ü) 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit 
innerhalb des Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der 
Übungsaufgaben gemäß der Vorgabe der beziehungsweise des Prüfenden gelöst werden. 

 
Unterrichtsgestaltung (U) 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer 
Unterrichtsstunde im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven 
Setting. 2Die Unterrichtsstunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom 
Seminarleiter beziehungsweise von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und 
bewertet. 

 
Zeichnerische Darstellung (ZD) 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie 
planerische Arbeit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben und Techniken erstellt.  

 
   



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 186 

 

Anlage 2.2: Glossar der Prüfungsleistungen  

BA  Bachelorarbeit 

HA Hausarbeit 

K Klausur 

KA Klausur mit Antwortwahlverfahren 

MA Masterarbeit 

MP Mündliche Prüfung 

PB Praktikumsbericht 

PJ Projektorientierte Prüfungsform 

SP Sportpraktische Präsentation 

ST Studienarbeit 

VbP Veranstaltungsbegleitende Prüfung 

AA Ausarbeitung 

DO Dokumentation 

ES Essay 

KO Kolloquium 

KU Kurzarbeit 

KW Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 

LÜ Laborübung 

MO Modell 

ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

MU Musikpraktische Präsentation 

MK Musikpädagogisch-Praktische Präsentation 

PF 

PK 

Portfolio 

Pädagogisch orientiertes Konzert 

PR Präsentation 

PP Praxisprüfung 

P Projektarbeit 

SE Seminarleistung 

TP Theaterpraktische Präsentation 

Ü Übung 

U Unterrichtsgestaltung 

ZD Zeichnerische Darstellung  

 
   



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 187 

Anlage 3: Ergänzende Regelungen 

Anlage 3.1: Melde- und Prüfungszeiträume 
1Das nach § 3 zuständige Organ legt die Variante für diesen Studiengang bzw. für die Fächer dieses 
Studiengangs fest. 2Es ist zwischen Variante 1 (ein Melde-/ ein Prüfungszeitraum) und Variante 2 (zwei 
Melde-/ zwei Prüfungszeiträume) zu entscheiden.  
3Für Module, die in einen anderen Studiengang exportiert werden bzw. als Lehrangebot zur Verfügung 
gestellt werden, legt der anbietende Studiengang bzw. das nach § 3 zuständige Organ der anbietenden 
Fakultät die Variante fest, so dass fachfremde Module dieses Studienganges (Lehrimporte) einer 
abweichenden Variante zugeordnet sein können. 4Bachelor- und Masterarbeiten sowie Studienarbeiten 
können außerhalb der geregelten Zeiträume angemeldet werden. 5Praktikumsberichte werden in den je 
nach gewählter Variante festgelegten Meldezeiträumen angemeldet, diese können jedoch außerhalb der 
entsprechenden Prüfungszeiträume und im darauffolgenden Semester absolviert werden. 
6Bei mündlichen Prüfungen ist den Studierenden der Prüfungstermin spätestens 14 Tage vor der Prüfung in 
geeigneter Weise mitzuteilen. 

 

 Meldezeitraum 

Sommersemester 

Prüfungszeitraum 

Sommersemester 

Meldezeitraum 

Wintersemester 

Prüfungszeitraum 

Wintersemester 

Variante 1 

Zeitraum für alle 

Prüfungsformen außer 

VbP 

 

15.05. – 31.05 

 

15.06. – 14.10. 

 

15.11. – 30.11. 

 

15.12. – 14.04. 

Zeitraum für  

Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10 01.11. – 28.02 

Variante 2 

Zeitraum I für alle 

Prüfungsformen außer 

VbP 

 

15.05. – 31.05. 

 

15.06. – 31.08. 

 

15.11. – 30.11. 

 

15.12. – 28.02. 

Zeitraum II für alle 

Prüfungsformen außer 

VbP 

16.09. – 23.09. 24.09. – 14.10. 16.03. – 23.03. 24.03. – 14.04. 

Zeitraum für 

Prüfungsform VbP 

15.04. – 30.04. 01.05. – 31.08. 15.10. – 31.10. 01.11. – 28.02. 

 

Anlage 3.2: Fristen zur Bewertung von Prüfungsleistungen  
1Die Noteneingabe durch die Prüfenden geschieht in Abhängigkeit zu in Anlage 3.1. gewählten Varianten 

wie folgt: 

 

 Sommersemester Wintersemester 

Variante 1 

Zeitraum für alle 

Prüfungsformen außer 

VbP 

 

bis zum 26.10. 

 

bis zum 26.04. 

Zeitraum für  

Prüfungsform VbP 

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

Variante 2   
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Zeitraum I für alle 

Prüfungsformen außer 

VbP 

bis zum 12.09. 

 

bis zum 12.03. 

 

Zeitraum II für alle 

Prüfungsformen außer 

VbP 

 

bis zum 26.10. 

 

 

bis zum 26.04. 

 

Zeitraum für 

Prüfungsform VbP  

bis zum 15.09. bis zum 15.03. 

 
2Die Bewertungen der Prüfungsleistungen und die Noteneingabe erfolgt durch die Prüfenden innerhalb der 
Bewertungsfrist nach § 17 Absatz 1. 3Für Prüfungsleistungen, die zum Ende eines Prüfungszeitraumes 
stattgefunden haben, steht eine kürzere Bewertungsfrist von wenigstens 12 Tagen zur Verfügung. 4Gleiches 
gilt für Prüfungsleistungen in Form einer VbP. 

 

Anlage 3.3: Abweichende Regelungen zu Prüfungsformen der Variante 2 

In der Variante 2 werden Hausarbeiten zwingend im Meldezeitraum I angemeldet, die Prüfungsleistung ist in 
diesen Fällen nach Maßgabe der oder des Prüfenden spätestens bis zum Ende des Prüfungszeitraumes II 
zu erbringen. 
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Anlage 4: Nachweis der Prüfungsunfähigkeit  
 
Anlage 4 a: Rücktritt wegen Krankheit: Nachweis der 
Prüfungsunfähigkeit zur Vorlage beim Prüfungsausschuss (Prüfungen mit Prüfungstermin) 
 

Rücktrittserklärung wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 

Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 
 Klausur 

 
 mündliche Prüfung 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Prüfungstermin: 
 
 

 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 
Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten: 

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

5. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

2.   Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 

 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
3.   Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

4.    Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 

 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 b: Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Nachweis der Prüfungsunfähigkeit wegen Krankheit zur Vorlage beim Prüfungsausschuss 
 

Verlängerung der Bearbeitungszeit wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit und ärztliches Attest 
 
Angaben der/des Studierenden: 
Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 
Betroffene Prüfung: 

Modul/Prüfung: 
 

 
 

Form der Prüfung: 
 Bachelorarbeit 

 
 Masterarbeit 

 
 ________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 
 
 

Aktueller Abgabetermin: 
Gab es bereits eine Verlängerung?  

 ja  nein 

Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 
 

 
Erläuterungen der/des Studierenden zur Prüfungsunfähigkeit: 
Es wird empfohlen, zusätzlich zu den Angaben der/des behandelnden Ärztin/Arztes nähere Ausführungen zur Einschränkung zu machen. 

Bedenken Sie bitte, dass der Prüfungsausschuss nur anhand dieses Formulars in der Lage sein muss, eine Entscheidung zu treffen. * 

 
 
 
 
 

*Sollte der Platz für Ihre Ausführungen nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein weiteres Blatt als Anlage bei. 

 

Erklärung der/des Studierenden: 
1. Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit. 
2. Die Datenschutzhinweise im Anhang habe ich zur Kenntnis genommen und auch meiner behandelnden 
Ärztin/meinem behandelnden Arzt zur Kenntnis gegeben. 
3. Meine behandelnde Ärztin/mein behandelnder Arzt wird hiermit von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden und 
ermächtigt, relevante Informationen im Zusammenhang dieses Antrags an die Leibniz Universität weiterzugeben. 
 

_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Erläuterung für die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt: 
Wenn Studierende aus gesundheitlichen Gründen eine Prüfung versäumen oder von ihr zurücktreten, haben sie ihre 
krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit glaubhaft zu machen. Dazu benötigen die Studierenden ein ärztliches Attest, 
das dem Prüfungsausschuss ermöglicht, aufgrund Ihrer Angaben als medizinischer Sachverständiger die Rechtsfrage zu 
beantworten, ob eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Dies erfordert Aussagen zu folgenden Punkten in 
dem ärztlichen Attest: 
 

1. Den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Prüflings und 
2. den sich daraus ergebenden Einschränkungen des Prüflings im Hinblick auf die betroffene Prüfung. 

 
Bitte beachten:  

Eine Diagnose wird explizit nicht abgefragt! 
Die pauschale Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit ist nicht ausreichend. 
 

Studierende sind auf Grund ihrer Mitwirkungspflicht grundsätzlich dazu verpflichtet, zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit ihre Beschwerden offenzulegen und hierzu erforderlichenfalls den behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht zu entbinden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendige personenbezogene Daten dürfen für diese 
Zwecke erhoben werden. (Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
 
Hinweis: Dieses Formular ist nur ein Muster. Das Attest kann auch formlos erstellt werden, soweit es die beiden oben 
genannten Punkte erhält. 

 
Erklärung der Ärztin/des Arztes: 
 

17. Meine heutige Untersuchung der Patientin/des Patienten ________________________________________ 
hat aus ärztlicher Sicht ergeben, dass folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. eingeschränkte 
Motorik der Hand – die Diagnose selbst braucht nicht genannt zu werden) und sich daraus ergebende 
Einschränkungen im Hinblick auf die betroffene Prüfung vorliegen: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

18. Die Gesundheitsstörung ist (bitte ankreuzen!) 
 

 auf Prüfungsstress zurückzuführen       dauerhaft, d.h. auf nicht absehbare Zeit       vorübergehend 
 
(Hinweis: Examensängste und Prüfungsstress sind grundsätzlich keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert, es sei denn, dass sie den 

Grad einer psychischen Erkrankung erreichen.) 

 
19. Dauer der Krankheit: 

 
von: ______________________________ bis: _____________________________ 
 

20.  Die nachstehenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. (Bitte ankreuzen!) 
 
 
5. Datum, Unterschrift: _____________________________________             Praxisstempel 
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Anlage 4 c: Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit:  
Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen (nicht krankheitsbedingt) 
 

Rücktrittserklärung/Verlängerung der Bearbeitungszeit aus wichtigen Gründen 
(gem. § 15 Abs. 5 und 6 der Prüfungsordnung) 

 

Angaben der/des Studierenden: 
 

Nachname: 

 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

 

E-Mail-Adresse: 

Telefonnummer: 

 

Matrikelnummer: 

Studiengang: 

 

 

 

Betroffene Prüfung: 
 

Modul/Prüfung: 

 
 
 

Form der Prüfung: 

 Klausur 

 mündliche Prüfung 

 Bachelorarbeit 

 Masterarbeit 

 
 __________________________________ 

 

Prüferin/Prüfer: 

 
 

Prüfungstermin/Aktueller Abgabetermin: 

Gab es bereits eine Verlängerung?  
 ja  nein 

Falls ja, ursprünglicher Abgabetermin: 

 
 
 

 
  

Erklärung der/des Studierenden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt von der o.g. Prüfung aus wichtigen Gründen. 

 
 Hiermit beantrage ich die Verlängerung der Bearbeitungszeit der o.g. Arbeit aus wichtigen Gründen. 

 
Die wichtigen Gründe werden auf Seite 2 ausführlich erläutert, ggf. notwendige Anlagen sind diesem Dokument 
beigefügt. 
_______________________________   ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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Ausführliche Erläuterung der für den Rücktritt/die Verlängerung geltend gemachten wichtigen Gründe: 

 
Anhang: Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
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Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) gemäß den gesetzlichen Vorgaben und möchten dies in 
transparenter Weise gestalten. Wir informieren Sie hiermit, welche Daten wir verarbeiten, und zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage dies erfolgt. Zudem erhalten Sie Auskunft über Ansprechpartner sowie Ihre Rechte in Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover   Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
vertreten durch den Präsidenten    - Stabsstelle Datenschutz - 
Welfengarten 1     Königsworther Platz 1 
30167 Hannover    30167 Hannover 
     E-Mail: datenschutz@uni-hannover.de 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
Wir verarbeiten die in diesem Formular abgefragten Daten für die Wahrnehmung unserer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, 
das Verfahren zur Abnahme von Hochschulprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen. Insbesondere die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten ist für die Ausübung des Rechts der/des Studierenden zum Prüfungsrücktritt erforderlich, weil ansonsten nicht 
festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Die 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ergibt sich aus: 
- § 3 S. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), 
- Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e, Abs. 2 und 3; Art. 9 Abs. 2 Buchstabe f Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. 
- § 17 Abs. 1 S. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) und 
- der jeweils einschlägigen Prüfungsordnung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
 
Allgemeine Informationen: 
Dieses Originalformular einschließlich des beinhalteten ärztlichen Attests wird Bestandteil Ihrer geführten Prüfungsakte. Mit regulärer 
Aussonderung und Vernichtung Ihrer Prüfungsakte nach Abschluss Ihres Studiums wird dieses Originalformular ebenfalls vernichtet 
werden. Im Rahmen der weiteren Verfahrensbearbeitung erhalten nur die Angehörigen des Akademischen Prüfungsamtes, die Mitglieder 
der für die Entscheidung gemäß der einschlägigen Prüfungsordnung zuständigen Prüfungsorgane sowie -soweit erforderlich- 
Angehörige des Justitiariats der Hochschule Kenntnis von diesem Originalformular und dessen Inhalten. Die Beteiligten sind zur 
Verschwiegenheit und vertraulichen Behandlung verpflichtet. 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Bereitstellung Ihrer Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben ist. Sofern 
die Daten nicht bereitgestellt werden, hat dies zur Folge, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Voraussetzungen für einen 
wirksamen Prüfungsrücktritt aus triftigen Gründen erfüllt sind. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling i. S. d. 
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO findet nicht statt. 
 
Ihr Recht auf Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO: 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. In diesem Fall verarbeiten wir diese Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige, Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Ihre weiteren Rechte: 
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die Verarbeitung Sie betreffender Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst neben 
einer Kopie der Daten auch die Zwecke der Datenverarbeitung, die Datenempfänger sowie die Speicherdauer. Sollten unrichtige Daten 
verarbeitet werden, können Sie von uns unverzüglich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Liegen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nach Art. 17 bzw. 18 DSGVO vor, steht Ihnen zudem grundsätzlich das Recht auf unverzügliche Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine eingeschränkte Verarbeitung der Daten unter Umständen nicht möglich ist. 
 
Zur Ausübung Ihrer oben genannten Rechte wenden Sie sich bitte - vorrangig an die/den für Ihren Studiengang zuständige/n 
Sachbearbeiter/in im Akademischen Prüfungsamt - im Übrigen an: 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover; Akademisches Prüfungsamt; Welfengarten 1; 30167 Hannover; E-Mail: studium@uni-
hannover.de 
Bei weiteren Fragen berät Sie gerne unser Datenschutzbeauftragter. 
 
Mit datenschutzrechtlichen Beschwerden wenden Sie sich bitte an: 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachen; Prinzenstraße 5; 30159 Hannover; E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
 
 
 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 196 

Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat in seiner 
Sitzung am 07.06.2023 die nachstehende geänderte Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang Molekulare und 
Angewandte Pflanzenwissenschaften beschlossen. Das Präsidium hat die Praktikumsordnung am 27.09.2023 gemäß § 
37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2023 in Kraft. 

 

Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang 

Molekulare und Angewandte Pflanzenwissenschaften 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß § 44 
Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende geänderte Praktikumsordnung erlassen. 

 

§ 1  Geltungsbereich 

(1) 1Diese Praktikumsordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Molekulare und Angewandte Pflanzenwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover das Verfah-
ren zur Durchführung des „Praxismoduls Pflanzenbiotechnologie“.  

 

§ 2  Umfang, Zweck und Organisation des Wahlpflichtmoduls „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ 

(1) 1Das „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ ist ein Wahlpflichtmodul im schwerpunktübergreifenden 
Wahlpflichtbereich gemäß Anlage 1.2.d der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Molekulare 
und Angewandte Pflanzenwissenschaften. 2Studierende erhalten durch die berufspraktische Tätigkeit 
im „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ die Möglichkeit, relevante Berufsfelder kennenzulernen, sich 
vertiefend mit speziellen Problemen und Aufgaben auseinanderzusetzen sowie bereits im Studium er-
worbene Kenntnisse und Kompetenzen reflektiert anzuwenden. 3Weiterhin ist es wesentlicher Zweck 
des Praxismoduls, praktische Erfahrungen über betriebliche Sozialstrukturen zu gewinnen und sich in 
das Gefüge zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden einzufügen, sowie Maßnahmen zur Arbeits-
sicherheit, umweltverträgliche Arbeitsmethoden und/oder integrierte Produktionsmethoden in der Praxis 
kennenzulernen. 4Das Arbeiten im Team, das Einhalten von zeitlichen Vorgaben bei der Einbindung in 
Unternehmensprozesse und Überblicken verschiedener Verantwortungsbereiche im Unternehmen er-
leichtern das Verständnis für die berufliche Praxis.  

(2) 1Das Praktikum wird im In- oder Ausland in einer Einrichtung (Institut, Institution oder Unternehmen) 
absolviert, die inhaltlich und/oder methodisch den spezifischen Anforderungen und dem Berufsprofil des 
Studiengangs entspricht. 2Näheres zu geeigneten Einrichtungen und Tätigkeitsfeldern ist in der Hand-
reichung zum „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ in Anlage 1 dargelegt. 

(3) 1Einen Praktikumsplatz suchen sich die Studierenden in Eigenverantwortung. 2Die Auswahl der Ein-
richtung findet in Absprache mit dem/der Praktikumsbeauftragten des Studiengangs statt. 3Wenn das 
Praktikum im Ausland absolviert werden soll, ist zusätzlich vor Antritt des Praktikums der/die Aus-
tauschkoordinator(in)/ Auslandsbeauftragte einzubeziehen und zu informieren.  

(4)  1Das Praktikum umfasst einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen durchgängig (ganztägig, ohne Urlaubs- 
und Fehlzeiten) und wird mit 6 LP angerechnet.   

(5) 1Die Tätigkeit muss inhaltlich und/oder methodisch eindeutig zum Bachelorstudiengang Molekulare und 
Angewandte Pflanzenwissenschaften passen. 2Die Eignung der Tätigkeit wird durch den/die Prakti-
kumsbeauftragte/n des Studiengangs festgestellt.  

(6) 1Das Praxismodul ist ab dem ersten Fachsemester vorgesehen. 2Auch die Anrechnung eines vor dem 
Bachelorstudium abgeleisteten Praktikums ist möglich, dafür gelten § 2 Absatz 1, 2, 4 und 5 entspre-
chend. 3Ferienbeschäftigungen während der Schulzeit können nicht für das „Praxismodul Pflanzenbio-
technologie“ angerechnet werden. 

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 197 

§ 4  Studienleistung 

(1) 1Im „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ ist als Studienleistung ein Praktikumsbericht über das Prakti-
kum zu erstellen. 2Die Länge des Berichts soll zwischen 5 und 20 Seiten betragen. 3Die Inhalte sollen 
sich an Absatz 2 orientieren.  

(2) Der Praktikumsbericht soll folgende Aspekte enthalten:  

- Begründung der Wahl der Einrichtung,  

- Vorstellung der Einrichtung,  

- Erläuterung der Praktikumstätigkeit und eventueller Arbeitsergebnisse,  

Näheres dazu wird in Anlage 1 (darin Absatz 6) erläutert. 

 

§ 5  Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach der Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Leibniz Universität Hannover zum 
01.10.2023 in Kraft. 
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Anlage 1  

 

Handreichung zum „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ im Bachelorstudiengang Molekulare und Ange-
wandte Pflanzenwissenschaften 

 

1. Aufgaben des/der Praktikumsbeauftragten 

Die Anerkennung des Praktikums erfolgt durch den/die Praktikumsbeauftragte(n), der/die Modulanbieter(in) 
des „Praxismoduls Pflanzenbiotechnologie“ ist. Darüber hinaus berät der/die Praktikumsbeauftragte die Stu-
dierenden im Vorfeld in allen Fragen zur Planung und Durchführung des Praktikums. Generell vermittelt 
der/die Praktikumsbeauftragte keine Praktikumsstellen.  

 

2. Verantwortung der Studierenden bei der Bemühung um geeignete Praktikumstellen 

Die Suche nach und Bewerbungen um geeignete Praktikumstellen obliegt den Studierenden selber. Die Stu-
dierenden sind selbst verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen der Praktikumsordnung bezüglich 
der Eignung der gewählten Institution und die Durchführung ihres Praktikums.  

Hierzu ist unerlässlich, dass die Studierenden im Vorfeld des Praktikums den vorgesehenen Praktikumsab-
lauf mit dem Praktikumsanbieter abklären. Die Studierenden dürfen keinesfalls davon ausgehen, dass allein 
mit der Zusage eines Praktikumsplatzes automatisch auch die Durchführung des Praktikums gemäß der in 
der Praktikumsordnung festgelegten Anforderungen gesichert sei. Um spätere Schwierigkeiten bei der Aner-
kennung des Praktikums zu vermeiden, ist eine Rücksprache mit der/dem Praktikumsbeauftragten vor Antritt 
des Praktikums vorgesehen. 

 

3. Tätigkeitsfelder im Praktikum 

Das Praktikum umfasst folgende Bereiche und Tätigkeiten:  

• In molekularbiologisch, pflanzenwissenschaftlich, agrarwissenschaftlich, gartenbaulich oder pflanzenbio-
technologisch ausgerichteten Unternehmen, Institutionen oder Instituten sind aktuelle experimentelle Auf-
gaben und Methoden, die in der betreuenden Einrichtung angewendet werden zu erlernen und selbstän-
dig durchzuführen.  

 

4. Gliederung des Praktikums 

Für die Anrechnung des Praktikums im „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ im Wahlpflichtbereich des Stu-
dienabschlusses Bachelor of Science, beträgt der geforderte Gesamtumfang des anerkannten Praktikums: 4 
bis 6 Wochen durchgängig. 

 

5. Geeignete Einrichtungen für das Praktikum 

(1) Das Praktikum kann abgeleistet werden in Betrieben/Unternehmen, Instituten oder Institutionen, wenn 
hinreichend Bezug zum Studiengang oder Studienziel besteht. Angerechnet werden in diesen Fällen Tä-
tigkeiten, zum Beispiel in: 

• molekularbiologisch, pflanzenwissenschaftlich, agrarwissenschaftliche, gartenbaulich oder pflanzenbio-
technologisch ausgerichteten Unternehmen oder Institutionen, z.B. die KWS AG, Max-Planck-Institute 
oder Leibniz Institute  

• Forschungseinrichtungen des Bundes, beispielsweise: 

o Bundessortenamt (BSA),  

o Julius-Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI),  

• Universitätsinstitute 

• ähnlichen Institutionen im In- und Ausland 

 

6. Nachweis des Praktikums 

(1) Der Nachweis des Praktikums muss für die Anerkennung des „Praxismoduls Pflanzenbiotechnologie“ 
vorliegen. Der Nachweis erfolgt durch den Praktikumsbericht oder den Vortrag.  
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(2) Der Praktikumsbericht und auch der Vortrag sollen keine chronologische Aufzählung der durchgeführten 
Tätigkeiten enthalten, sondern einzelne Schwerpunkte zusammenfassend darstellen. Der Bericht oder 
der Vortrag sollen zeigen, dass sich die Praktikantin oder der Praktikant eingehend mit dem Thema be-
schäftigt hat. Es muss ersichtlich sein, dass die Praktikantin oder der Praktikant den Bericht oder den 
Vortrag selbst verfasst hat. Der Bericht ist der/dem Praktikumsbeauftragten für das Praktikum nach Be-
endigung der Praktikumszeit vorzulegen. 

 

7. Anerkennung des Praktikums 

(1) Die Anerkennung des Praktikums erfolgt anhand des Praktikumsberichts oder -vortrags. 

(2) Von Praktikantenämtern an deutschen wissenschaftlichen Hochschulen und Universitäten der gleichen 
Fachrichtung bereits anerkannte Praktikantentätigkeiten werden bei Wechsel der Hochschule in vollem 
Umfang angerechnet. Erforderlich ist der Anerkennungsnachweis der früheren Hochschule. 

(3) Über Widersprüche gegen Entscheidungen der/des Praktikumsbeauftragten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss Pflanzenbiotechnologie der Naturwissenschaftlichen Fakultät. 

 

8. Praktikum im Ausland 

(1) Sofern das Praktikum im Ausland erbracht werden soll, muss es nach Abstimmung mit dem Praktikums-
beauftragten zusätzlich vor Antritt des Praktikums mit dem/der Austauschkoordinator(in) Pflanzenwissen-
schaften abgesprochen werden. Der Austauschkoordinator ist zu informieren über die Dauer des Prakti-
kums, Land und Ort, Name der Institution und die geplante Anrechnung im „Praxismodul Pflanzenbio-
technologie“. 

(2) Praktikumszeiten im Ausland können gemäß Absatz 6 angerechnet werden. Die Praktikumsberichte kön-
nen auch in Englisch abgefasst sein. Neben der eigenen Suche nach einem Praktikantenplatz im Aus-
land kann auch auf die Vermittlung durch verschiedene Austauschprogramme – z.B. durch den Deut-
schen Akademischen Austauschdienst DAAD im Rahmen des IAESTE-Programms – zurückgegriffen 
werden. Die Vermittlung solcher Plätze stellt jedoch nicht automatisch sicher, dass der jeweilige Platz 
den hier gestellten Anforderungen genügt. Dies muss von den Studierenden im Einzelfall jeweils selbst 
geklärt werden. 
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Der Fakultätsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat in seiner 
Sitzung am 07.06.2023 die nachstehende Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang Pflanzenbiotechnologie be-
schlossen. Das Präsidium hat die Praktikumsordnung am 27.09.2023 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Sie 
tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover zum 01.10.2023 in Kraft. 
 

 

Praktikumsordnung für den Bachelorstudiengang  

Pflanzenbiotechnologie 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 
 

Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat gemäß § 44 
Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Praktikumsordnung erlassen. 
 

§ 1  Geltungsbereich 

(1) 1Diese Praktikumsordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 
Pflanzenbiotechnologie an der Leibniz Universität Hannover das Verfahren zur Durchführung des „Pra-
xismoduls Pflanzenbiotechnologie“.  

 

§ 2  Umfang, Zweck und Organisation des Wahlpflichtmoduls „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ 

(1) 1Das „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ ist ein Wahlpflichtmodul im fachbezogenen Wahlpflichtbe-
reich gemäß Anlage 1.2.a der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Pflanzenbiotechnologie. 
2Studierende erhalten durch die berufspraktische Tätigkeit im „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ die 
Möglichkeit, relevante Berufsfelder kennenzulernen, sich vertiefend mit speziellen Problemen und Auf-
gaben auseinanderzusetzen sowie bereits im Studium erworbene Kenntnisse und Kompetenzen reflek-
tiert anzuwenden. 3Weiterhin ist es wesentlicher Zweck des Praxismoduls, praktische Erfahrungen über 
betriebliche Sozialstrukturen zu gewinnen und sich in das Gefüge zwischen Führungskräften und Mitar-
beitenden einzufügen, sowie Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, umweltverträgliche Arbeitsmethoden 
und/oder integrierte Produktionsmethoden in der Praxis kennenzulernen. 4Das Arbeiten im Team, das 
Einhalten von zeitlichen Vorgaben bei der Einbindung in Unternehmensprozesse und Überblicken ver-
schiedener Verantwortungsbereiche im Unternehmen erleichtern das Verständnis für die berufliche Pra-
xis.  

(2) 1Das Praktikum wird im In- oder Ausland in einer Einrichtung (Institut, Institution oder Unternehmen) 
absolviert, die inhaltlich und/oder methodisch den spezifischen Anforderungen und dem Berufsprofil des 
Studiengangs entspricht. 2Näheres zu geeigneten Einrichtungen und Tätigkeitsfeldern ist in der Hand-
reichung zum „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ in Anlage 1 dargelegt. 

(3)1Einen Praktikumsplatz suchen sich die Studierenden in Eigenverantwortung. 2Die Auswahl der Einrich-
tung findet in Absprache mit dem/der Praktikumsbeauftragten des Studiengangs statt. 3Wenn das Prak-
tikum im Ausland absolviert werden soll, ist zusätzlich vor Antritt des Praktikums der/die Austauschkoor-
dinator(in)/ Auslandsbeauftragte einzubeziehen und zu informieren.  

(4) 1Das Praktikum umfasst einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen durchgängig (ganztägig, ohne Urlaubs- 
und Fehlzeiten) und wird mit 6 LP angerechnet.   

(5) 1Die Tätigkeit muss inhaltlich und/oder methodisch eindeutig zum Bachelorstudiengang Pflanzenbio-
technologie passen. 2Die Eignung der Tätigkeit wird durch den/die Praktikumsbeauftragte/n des Studi-
engangs festgestellt.  

(6) 1Das „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ ist ab dem ersten Fachsemester vorgesehen. 2Auch die An-
rechnung eines vor dem Bachelorstudium abgeleisteten Praktikums ist möglich, dafür gelten § 2 Absatz 
1, 2, 4 und 5 entsprechend. 3Ferienbeschäftigungen während der Schulzeit werden nicht als Berufs-
praktikum angerechnet. 

 

§ 4  Studienleistung 

(1) 1Im „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ ist als Studienleistung ein Praktikumsbericht über das Prakti-
kum zu erstellen. 2Die Länge des Berichts soll zwischen 5 und 20 Seiten betragen. 3Die Inhalte sollen 
sich an Absatz 2 orientieren.  

  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 29.09.2023 09/2023 

Seite 201 

(2) Der Praktikumsbericht soll folgende Aspekte enthalten:  

- Begründung der Wahl der Einrichtung,  
- Vorstellung der Einrichtung,  
- Erläuterung der Praktikumstätigkeit und eventueller Arbeitsergebnisse,  
 

Näheres dazu wird in Anlage 1 (darin Absatz 6) erläutert. 

 

§ 5  Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach der Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Leibniz Universität Hannover zum 
01.10.2023 in Kraft. 
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Anlage 1  

 

Handreichung zum „Praxismodul Pflanzenbiotechnologie“ im Bachelorstudiengang Pflanzenbiotech-
nologie 

 

 
1. Aufgaben des/der Praktikumsbeauftragten 
Die Anerkennung des Praktikums erfolgt durch den/die Praktikumsbeauftragte(n), der/die Modulanbieter(in) 
des „Praxismoduls Pflanzenbiotechnologie“ ist. Darüber hinaus berät der/die Praktikumsbeauftragte die Stu-
dierenden im Vorfeld in allen Fragen zur Planung und Durchführung des Praktikums. Generell vermittelt 
der/die Praktikumsbeauftragte keine Praktikumsstellen.  

 
2. Verantwortung der Studierenden bei der Bemühung um geeignete Praktikumstellen 
Die Suche nach und Bewerbungen um geeignete Praktikumstellen obliegt den Studierenden selber. Die Stu-
dierenden sind selbst verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen der Praktikumsordnung bezüglich 
der Eignung der gewählten Institution und die Durchführung ihres Praktikums.  

Hierzu ist unerlässlich, dass die Studierenden im Vorfeld des Praktikums den vorgesehenen Praktikumsab-
lauf mit dem Praktikumsanbieter abklären. Die Studierenden dürfen keinesfalls davon ausgehen, dass allein 
mit der Zusage eines Praktikumsplatzes automatisch auch die Durchführung des Praktikums gemäß der in 
der Praktikumsordnung festgelegten Anforderungen gesichert sei. Um spätere Schwierigkeiten bei der Aner-
kennung des Praktikums zu vermeiden, ist eine Rücksprache mit der/dem Praktikumsbeauftragten vor Antritt 
des Praktikums vorgesehen. 

 
3. Tätigkeitsfelder im Praktikum 
Das Praktikum umfasst folgende Bereiche und Tätigkeiten:  

 In molekularbiologisch, pflanzenwissenschaftlich, agrarwissenschaftlich, gartenbaulich oder 
pflanzenbiotechnologisch ausgerichteten Unternehmen, Institutionen oder Instituten sind aktuelle 
experimentelle Aufgaben und Methoden, die in der betreuenden Einrichtung angewendet werden 
zu erlernen und selbständig durchzuführen.  

 
4. Gliederung des Praktikums 
Für die Anrechnung des Praktikums in dem „Praxismoduls Pflanzenbiotechnologie““ im Wahlpflichtbereich 
des Studienabschlusses Bachelor of Science, beträgt der geforderte Gesamtumfang des anerkannten Prak-
tikums: 4 bis 6 Wochen durchgängig. 
 
5. Geeignete Einrichtungen für das Praktikum 

(1) Das Praktikum kann abgeleistet werden in Betrieben/Unternehmen, Instituten oder Institutionen, wenn 
hinreichend Bezug zum Studiengang oder Studienziel besteht. Angerechnet werden in diesen Fällen 
Tätigkeiten, zum Beispiel in: 

 molekularbiologisch, pflanzenwissenschaftlich, agrarwissenschaftliche, gartenbaulich oder pflan-
zenbiotechnologisch ausgerichteten Unternehmen oder Institutionen, z.B. die KWS AG, Max-
Planck Institute oder Leibniz Institute  

 Forschungseinrichtungen des Bundes, beispielsweise: 
o Bundessortenamt (BSA),  
o Julius-Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI),  
 Universitätsinstitute 
 ähnlichen Institutionen im In- und Ausland 

 
6. Nachweis des Praktikums 

(1) Der Nachweis des Praktikums muss für die Anerkennung des „Praxismoduls Pflanzenbiotechnologie“ 
vorliegen. Der Nachweis erfolgt durch den Praktikumsbericht oder den Vortrag.  

(2) Der Praktikumsbericht und auch der Vortrag sollen keine chronologische Aufzählung der durchgeführ-
ten Tätigkeiten enthalten, sondern einzelne Schwerpunkte zusammenfassend darstellen. Der Bericht 
oder der Vortrag sollen zeigen, dass sich die Praktikantin oder der Praktikant eingehend mit dem 
Thema beschäftigt hat. Es muss ersichtlich sein, dass die Praktikantin oder der Praktikant den Bericht 
oder den Vortrag selbst verfasst hat. Der Bericht ist der/dem Praktikumsbeauftragten für das Praktikum 
nach Beendigung der Praktikumszeit vorzulegen. 
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7. Anerkennung des Praktikums 

(1) Die Anerkennung des Praktikums erfolgt anhand des Praktikumsberichts oder -vortrags. 

(2) Von Praktikantenämtern an deutschen wissenschaftlichen Hochschulen und Universitäten der gleichen 
Fachrichtung bereits anerkannte Praktikantentätigkeiten werden bei Wechsel der Hochschule in vollem 
Umfang angerechnet. Erforderlich ist der Anerkennungsnachweis der früheren Hochschule. 

(3) Über Widersprüche gegen Entscheidungen der/des Praktikumsbeauftragten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss Pflanzenbiotechnologie der Naturwissenschaftlichen Fakultät. 

 

8. Praktikum im Ausland 

(1) Sofern das Praktikum im Ausland erbracht werden soll, muss es nach Abstimmung mit dem Prakti-
kumsbeauftragten zusätzlich vor Antritt des Praktikums mit dem/der Austauschkoordinator(in) Pflanzen-
wissenschaften abgesprochen werden. Der Austauschkoordinator ist zu informieren über die Dauer des 
Praktikums, Land und Ort, Name der Institution und die geplante Anrechnung im „Praxismodul Pflan-
zenbiotechnologie“. 

(2) Praktikumszeiten im Ausland können gemäß Absatz 6 angerechnet werden. Die Praktikumsberichte 
können auch in Englisch abgefasst sein. Neben der eigenen Suche nach einem Praktikantenplatz im 
Ausland kann auch auf die Vermittlung durch verschiedene Austauschprogramme – z.B. durch den 
Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD im Rahmen des IAESTE-Programms – zurückgegrif-
fen werden. Die Vermittlung solcher Plätze stellt jedoch nicht automatisch sicher, dass der jeweilige 
Platz den hier gestellten Anforderungen genügt. Dies muss von den Studierenden im Einzelfall jeweils 
selbst geklärt werden. 
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C Hochschulinformation 
 
Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 06.09.2023 folgende Änderung der Richtlinie 
beschlossen: 

 

 

Änderung der Richtlinie für den dienstlichen Einsatz dienstlicher und privater elektronischer Endge-
räte  

an der Leibniz Universität Hannover (LUH) 

 

 

§ 1  Präambel 

Der Einsatz elektronischer Endgeräte (im Folgenden: Endgeräte) wie z.B. PCs, Laptops, Tablets und Smart-
phones im dienstlichen Umfeld erfordert geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung von Informationssicher-
heit und Datenschutz. 

In dieser Richtlinie werden grundlegende Regeln für die dienstliche Nutzung dienstlicher und privater Endge-
räte erlassen.  

 

§ 2  Verantwortlichkeiten für die technische Umsetzung dieser Richtlinie  

1. Für dienstliche Endgeräte werden die aufgeführten technischen Regeln von der jeweilig zuständigen 
Administration umgesetzt.  

2. Für Endgeräte, welche von Beschäftigten eigenverantwortlich administriert werden – dies schließt auch 
private Endgeräte zur dienstlichen Nutzung (u.a. „Bring Your Own Device“) ein – sind die Beschäftigten 
für die technische Umsetzung dieser Richtlinie verantwortlich.  

 

§ 3  Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt für alle Angehörigen und Mitglieder der LUH, die mittels eines dienstlichen oder privaten 
Endgerätes die IT-Infrastruktur oder IT-Services der LUH dienstlich nutzen. Ausgenommen ist die aus-
schließliche Nutzung von WLAN über eduroam, z.B. für Tagungen oder Events in den Räumen der LUH. 

 

§ 4  Grundsätzliches 

1. Eine Anordnung zur dienstlichen Nutzung privater Endgeräte durch die Dienststelle ist nicht zulässig. 

2. Der dienstliche Einsatz privater Endgeräte muss von der Einrichtungsleitung genehmigt werden. Die 
Verantwortung für die Umsetzung dieser Richtlinie liegt gemäß der Ordnung zur Informationssicherheit 
der LUH bei der jeweiligen Einrichtungsleitung.  

3. Durch die Einrichtungsleitung wird festgelegt, welche dienstlichen Daten auf dienstlich genutzten pri-
vaten Endgeräten verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Die Festlegung soll anhand einer Risi-
kobewertung und der damit verbundenen Klassifizierung der Daten erfolgen. 

4. Bei Verdacht auf kompromittierte dienstlich genutzte Endgeräte, Zugangsdaten und Berechti-
gungsnachweise ist dieser durch die Nutzenden unverzüglich der oder dem zuständigen IT-Beauftrag-
ten und der oder dem zuständigen dezentralen Informationssicherheitsbeauftragten zu melden, um 
eine unverzügliche Sperrung der Zugänge zu veranlassen. Die Meldung soll immer auch an 
security@luis.uni-hannover.de erfolgen.  

5. Der Verlust eines Endgeräts oder Hardwaretokens (z.B. Chipkarten für SAP) ist durch die Nutzenden 
der oder dem zuständigen IT-Beauftragten und der oder dem zuständigen dezentralen Informationssi-
cherheitsbeauftragten unverzüglich anzuzeigen. Die Meldung soll immer auch an security@luis.uni-
hannover.de erfolgen. Personalisierte Nutzungszugänge oder Freigaben vom verlorenen Endgerät zu 
IT-Services der LUH sind unverzüglich zu sperren. Das Endgerät ist – soweit möglich – durch Fernzu-
gang („remote“) zurückzusetzen. Dies gilt ebenso, wenn Manipulationen am Endgerät nicht ausge-
schlossen werden können. 
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6. Bei Dienstreisen außerhalb von EU oder EWR sind ergänzend weitere Maßnahmen zu beachten. Ins-
besondere soll hierbei auf die Speicherung dienstlicher Daten auf mitgeführten Mobilgeräten verzich-
tet werden, um einen Zugriff auf dienstliche Daten durch ausländische Geheim- bzw. Nachrichten-
dienste oder anderen Stellen zu erschweren. Entgegen der an der LUH verbindlichen Vorgabe muss je 
nach individueller Einreisebestimmung des Reiseziels ggf. auf eine Verschlüsselung verzichtet wer-
den. Personenbezogene oder sensible, dienstliche Daten dürfen auf diesen Geräten nicht mitgeführt 
oder lokal verarbeitet werden. 

 

§ 5  Allgemeine Verhaltensweisen 

1. Mobile Endgeräte sind stets an der Person oder an einem sicheren Ort zu verwahren, um Diebstahl 
oder Verlust vorzubeugen.  

2. Mobile Endgeräte dürfen im öffentlichen Raum nie unbeaufsichtigt bleiben, um Manipulationen und 
Diebstahl vorzubeugen.  

3. Die Überlassung dienstlicher Endgeräte an Dritte ist untersagt. Die Überlassung dienstlich genutzter 
privater Endgeräte an Dritte ist nur unter Kontrolle der bzw. des Beschäftigten gestattet, wenn sicherge-
stellt ist, dass kein Zugriff auf bzw. keine Einsicht in dienstliche Daten erfolgt. 

4. Der Zugriff auf dienstliche Daten darf ausschließlich über vertrauenswürdige und verschlüsselte 
WLAN-Verbindungen erfolgen. Sollte dies nicht sichergestellt werden können, so ist das VPN der LUH 
zu verwenden. Bluetooth-Verbindungen sind nur mit vertrauenswürdigen Geräten gestattet. 

5. Die Nutzung und der Anschluss von Datenträgern und (USB-)Geräten aus unbekannter oder zwei-
felhafter Herkunft ist untersagt. 

6. Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte dürfen grundsätzlich nicht direkt über USB an fremde 
mobile Geräte oder Ladeterminals angeschlossen werden. In diesen Fällen soll ein USB Data Blo-
cker verwendet werden. 

7. Vor Außerbetriebnahme oder einer Reparatur durch Dritte – insbesondere auch bei dienstlich ge-
nutzten privaten Endgeräten – sind die auf dem Endgerät gespeicherten dienstlichen Daten unwie-
derbringlich und vollständig zu löschen oder der Zugriff auf die Daten zu verhindern. Z.B. kann 
die Konfiguration des Gerätes zurückgesetzt werden oder Datenträger können physisch zerstört oder 
entnommen werden, so dass von dem Gerät nicht mehr auf die IT-Infrastruktur und IT-Services der 
LUH – etwa E-Mail-Zugänge, Dateiablagen oder VPN-Zugänge – zugegriffen werden kann.  

 

§ 6  Datenhaltung 

1. Auf Endgeräten sollen so wenig dienstliche Daten wie möglich lokal gespeichert werden. Zur Da-
tenhaltung ist eine Einbindung von Netzlaufwerken der LUH oder die Nutzung der IT-Services in der 
LUH-Cloud (z.B. Seafile) angeraten, auch um einem Datenverlust vorzubeugen. Die Nutzung von au-
ßerhalb der LUH angebotenen Cloud-Services soll für dienstliche Daten vermieden werden. 

2. Dienstliche Daten die lokal gespeichert werden, sollen regelmäßig auf Serversysteme der LUH gesi-
chert werden. 

3. Ein Zugriff der Dienststelle auf private, dienstlich genutzte Endgeräte findet nicht statt. 

 

§ 7  Sicherheitseinstellungen 

1. Alle Endgeräte sind mit einer Zugriffssperre (sicherer Pin-Code, sicheres Kennwort, usw.) zu verse-
hen, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.  

2. Dienstlich genutzte Endgeräte müssen sich bei Inaktivität automatisch sperren. Grundsätzlich ist eine 
maximale Dauer von 10 Minuten vorzusehen, für Smartphones von 2 Minuten.  

3. Schnittstellen und Funktionen (z.B. Bluetooth, WLAN, Entwicklermodus) sollen nur aktiviert sein, 
während sie benötigt werden.  
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§ 8  Geräteanforderungen 

1. Datenträger in mobilen Endgeräten und dienstliche Daten auf privaten Endgeräten sind grundsätzlich 
zu verschlüsseln, um gespeicherte Daten bei Verlust des Endgerätes zu schützen. 

2. Betriebssysteme sind regelmäßig – idealerweise automatisiert – zu aktualisieren. Insbesondere sind 
sicherheitskritische Aktualisierungen unverzüglich zu installieren. 

3. Ein iOS Jailbreak, Android Rooting und vergleichbare Eingriffe in Betriebssysteme von Endgeräten 
mit dienstlicher Nutzung sind grundsätzlich nicht gestattet. 

4. Die Nutzung von Endgeräten mit den Nutzenden bekannten Sicherheitslücken ist grundsätzlich nicht 
zulässig. 

5. Zum Schutz vor Schadprogrammen ist auf Endgeräten mindestens die vom Betriebssystem vorgese-
hene Malware-Protection-Software ("Virenscanner") zu aktivieren. Für diese ist eine automatisierte 
Aktualisierung zwingend erforderlich. Auf dienstlichen Endgeräten ist grundsätzlich die vom LUIS 
zentral bereitgestellte Lösung zu nutzen. 

 

§ 9  Software und Anwendungen / Apps 

1. Es ist nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen zulässig (z.B. LUIS Softwareverteilung, Google 
Play Store, Apple App Store, Microsoft Store).  

2. Bei der Installation von Apps aus den in Abs. 1 genannten Quellen sind alle Berechtigungen der zu 
installierenden App stets zu überprüfen. Apps, welche Rechte ohne erkennbaren Bezug zur Funktiona-
lität erfordern, sind zu vermeiden. Das Geschäftsmodell vermeintlich kostenloser Apps ist stets zu hin-
terfragen, teils droht ein unberechtigter Datenzugriff oder das Einschleusen von Schadsoftware („Mal-
ware“).  

3. Es sollen nur notwendige Apps und Anwendungen installiert werden. Apps und Anwendungen, wel-
che nicht mehr benötigt werden, sollen unverzüglich deinstalliert werden. Jede installierte Anwendung 
stellt einen möglichen Angriffspunkt dar, über welchen beispielsweise Daten abfließen können oder das 
Netzwerk der LUH kompromittiert werden kann.  

4. Die korrekte Lizenzierung der eingesetzten Software ist zu beachten. Insbesondere ist zu prüfen, ob 
der Einsatz von Hochschullizenzen auf dienstlich genutzten, privaten Endgeräten durch die Lizenzbe-
dingungen abgedeckt ist. Umgekehrt ist der dienstliche Einsatz von für die private Nutzung lizenzierter 
Software häufig ebenfalls nicht zulässig.  

5. Eingesetzte Software ist regelmäßig – idealerweise automatisiert – zu aktualisieren. Insbesondere sind 
sicherheitskritische Aktualisierungen unverzüglich zu installieren. 

6.  Die Nutzung von Software mit den Nutzenden bekannten Sicherheitslücken ist grundsätzlich nicht zu-
lässig. 

 

§ 10  Rechteminimierung 

1. Grundsätzlich sind nicht-privilegierte Zugangskonten zu verwenden (keine Administrationsrechte). 
Zugangskonten mit administrativen Privilegien dürfen nur temporär und ausschließlich zu administra-
tiven Zwecken verwendet werden.  

2. Auf Endgeräten mit mehreren, unabhängigen Zugangskonten ist sicherzustellen, dass alle Zugangs-
konten nur genau die Rechte erhalten, die sie benötigen. Zugangskonten, welche nicht mehr ver-
wendet werden, sind unverzüglich zu entfernen.  

 

§ 11  Schlussbestimmungen 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der LUH in Kraft.  
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